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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung nach § 13 BauGB
hier:
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren
b) Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:
01.02.2023 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität
02.02.2023 Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung
08.02.2023 Bezirksvertretung Hagen-Nord
09.02.2023 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und 
der privaten Belange die im Rahmen der Beteiligungen der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 und 2 BauGB und der Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB vorgebrachten Anregungen 
zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der 
Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. Die Sitzungsvorlage wird Bestandteil des 
Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu 
diesem Beschluss gehörende 1. Änderung nach § 13 BauGB zur I. 
Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung als Satzung. Dem Bebauungsplan ist die Begründung vom 
16.01.2023 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt, die als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift ist.

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieses Änderungsverfahrens liegt im Stadtbezirk Nord, in der 
Gemarkung Boele, Flur 20 und grenzt im Norden an das Wohngebiet 
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Frommannweg und den ev. Friedhof Boele, im Nordosten an Kleingärten und den 
Boeler Ring, im Osten/Südosten an Wohnbebauung und Freiflächen an der 
Schwerter Straße und im Westen an Waldflächen entlang der Kleine Straße. 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan zu 
entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:1000 ist Bestandteil des 
Beschlusses.

Nächster Verfahrensschritt

Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen.
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Kurzfassung

Zielsetzung dieses Änderungsverfahrens ist es, die Empfehlungen des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes im Geltungsbereich planungsrechtlich 
umzusetzen sowie die bestehenden Gewerbeflächen zu sichern. Hierzu bedarf es 
der Umstellung auf die aktuelle Baunutzungsverordnung (BauNVO) und somit dem 
Ausschluss von großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Plangebiet. Des Weiteren 
werden Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten ausgeschlossen, um die zentralen Versorgungsbereiche zu schützen.

In dieser Vorlage werden die abwägungsrelevanten Anregungen, die während der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen eingegangen sind, mit einer 
entsprechenden Stellungnahme der Verwaltung in der Abwägungstabelle aufgeführt. 
Mit Beschluss dieser Vorlage und der öffentlichen Bekanntmachung des vom Rat der 
Stadt Hagen gefassten Satzungsbeschlusses wird das Bebauungsplanverfahren 
abgeschlossen.

Begründung

Ziel und Zweck der Planung

Anlass zur Einleitung des Änderungsverfahrens war ein vorgelegter Antrag zur 
Erteilung eines Vorbescheides für die Errichtung eines großflächigen 
Einzelhandelsbetriebes mit einer Verkaufsfläche von 1.400 qm oder hilfsweise 1.000 
qm im Geltungsbereich der I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des 
Geländes zwischen der Schwerter, Turm- und Kleine Straße. 

Dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan liegt die BauNVO von 1962 zugrunde. Die 
Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe wäre daher im Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplans mit dieser Fassung der BauNVO zulässig, entspricht aber 
nicht den Zielen der Stadt Hagen zur Entwicklung des Einzelhandels im Stadtgebiet. 
Zur Sicherung der städtebaulichen Planungen im Hinblick auf das 
Einzelhandelskonzept ist eine Änderung auf die aktuelle BauNVO und somit der 
Ausschluss von großflächigem Einzelhandel notwendig.

Die dynamische Entwicklung im Einzelhandel führt zu teilweise nicht unerheblichen 
Konfliktpotenzialen in Bezug auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung. 
Ausgewogene Versorgungsstrukturen bedürfen einer planerischen Steuerung. Ein 
solches Steuerungs- und Entwicklungsinstrument ist das Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept der Stadt Hagen, sowie dessen Fortschreibung. Zielsetzung dieses 
Änderungsverfahrens ist es, die Empfehlungen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes planungsrechtlich zu sichern. Für den Stadtteil Hagen-Boele sind 
die Entwicklungsziele, der Erhalt sowie die Sicherung des 
Nahversorgungsangebotes in den zentralen Versorgungsbereichen Boele und Helfe. 
Die Ansiedlung von Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten sollte nur in den zentralen Versorgungsbereichen erfolgen, sodass im 
Geltungsbereich des Änderungsverfahrens Einzelhandelsbetriebe mit diesen 
Sortimenten ausgeschlossen werden. Neben der Umsetzung der Ziele des 
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Einzelhandel- und Zentrenkonzeptes, geht es in diesem Planverfahren darum, die 
bestehenden Gewerbeflächen zu sichern.

Verfahrensablauf

Mit Beschluss des Rates vom 14.12.2017 wurde das Änderungsverfahren zur I. 
Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 im vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB eingeleitet.

Am 24.04.2019 erfolgte die Umstellung des Verfahrens auf das Normalverfahren.

Am 29.08.2019 wurde durch den Rat der Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes beschlossen. Die Veränderungssperre ist am 
07.09.2019 in Kraft getreten. Die erstmalige Verlängerung der Veränderungssperre 
um ein Jahr wurde am 24.06.2021 durch den Rat beschlossen. Die 
Veränderungssperre ist am 06.09.2022 ausgelaufen.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die 
frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 liefen vom 01.02.2021 bis 
einschließlich 12.02.2021.

Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB fand vom 
18.07.2022 bis einschließlich 31.08.2022 statt.

Planungsrechtliche Vorgaben

Im Regionalplan ist der Geltungsbereich als Bereich für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB) festgelegt. Die Ausweisung von Gewerbegebieten im 
Bebauungsplan entspricht der Festlegung im Regionalplan.

Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Plangebiet im Wesentlichen als 
Gewerbefläche dargestellt. Im Norden/Nordosten ist ein Teilbereich als Grünfläche 
und im Westen ein Teilbereich als Wald dargestellt, Die Festsetzungen im 
Bebauungsplan entsprechen den Darstellungen im Flächennutzungsplan.

In der rechtsverbindlichen I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des 
Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße ist der Geltungsbereich 
zu großen Teilen als Gewerbegebiet festgesetzt. Der Bebauungsplan Nr. 2/96 1. 
Änderung 2. Fassung - Ortsumgehung Boele - überlagert den nordöstlichen 
Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 3/63. Dieser Bereich wird nicht in das 
Änderungsverfahren miteinbezogen.

Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes.
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Zu a)

Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB (01.02.2021 bis einschließlich 
12.02.2021)

I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit:
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen:

1. Bürger 1, 59348 Lüdinghausen, 09.02.2021
2. Bürger 2, 58099 Hagen, 10.02.2021

II. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen:

1. Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sachgruppe 
Ordnungsbehördliche Außendienste / Allgemeine ordnungsbehördliche 
Aufgaben, 29.01.2021

2. Amprion GmbH, 01.02.2021
3. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 02.02.2021
4. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 04.02.2021
5. Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 

Untere Denkmalbehörde, 04.02.2021
6. Enervie Vernetzt GmbH, Technischer Service, 11.02.2021
7. Stadt Hagen, Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster, 

12.02.2021
8. LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 12.02.2021
9. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 12.02.2021
10.Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Fachbereich Entwässerung, 12.02.2021
11.Stadt Hagen, Umweltamt, 17.02.2021
12.Stadt Hagen, Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, 

Abteilung Beiträge, städtebauliche Verträge, Straßenrecht, Bauvergaben, 
01.03.2021

In den Stellungnahmen Nrn. II. 2, 6, 7, 10 und 12 wurden keine Bedenken oder 
abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden zur Kenntnis genommen. 
Die weiteren Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der 
Abwägungstabelle aufgeführt. Die restlichen Stellungnahmen sind bei den Originalen 
der Stellungnahmen in ALLRIS und in der jeweiligen Sitzung einzusehen.

Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB (18.07.2022 bis einschließlich 31.08.2022)

I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung:
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind folgende Stellungnahmen eingegangen:
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1. Bürger 1, 58099 Hagen, 24.08.2022
2. Bürger 2, 58099 Hagen, 24.08.2022
3. Bürgerin 3, 58089 Hagen, 29.08.2022
4. Bürger 4, 59348 Lüdinghausen, vertreten durch Taylor Wessing 

Rechtsanwälte, 31.08.2022

II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen:

1. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 18.07.2022
2. Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 

Untere Denkmalbehörde, 18.07.2022
3. Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sachgruppe 

Ordnungsbehördliche Außendienste / Allgemeine ordnungsbehördliche 
Aufgaben, 20.07.2022

4. Pledoc GmbH, 20.07.2022
5. Westnetz GmbH, 20.07.2022
6. Amprion GmbH, 21.07.2022
7. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Ruhrgebiet, 21.07.2022
8. Gascade Gastransport GmbH, 27.07.2022
9. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, 01.08.2022
10.Enervie Vernetzt GmbH, Technischer Service, 03.08.2022
11.Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 

Untere Bauaufsichtsbehörde, 04.08.2022
12.Stadt Hagen, Umweltamt, 25.08.2022
13.Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 30.08.2022

In den Stellungnahmen Nrn. II. 2 und 4 - 11 wurden keine Bedenken oder 
abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden zur Kenntnis genommen. 
Die weiteren Stellungnahmen über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der 
Abwägungstabelle aufgeführt. Die restlichen Stellungnahmen sind bei den Originalen 
der Stellungnahmen in ALLRIS und in der jeweiligen Sitzung einzusehen.

Anpassungen im Bebauungsplan und in der Begründung

Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wurden folgende Änderungen 
und Ergänzungen im Bebauungsplan vorgenommen:

 Die Blindgängerverdachtspunkte, Bombardierungsflächen und Stellungs-
bereiche wurden im Bebauungsplan gekennzeichnet. Ein Hinweis zu 
Kampfmitteln wurde in die textlichen Hinweise und in die Begründung 
übernommen.

 Ein Hinweis zum Bodendenkmalschutz wurde in die textlichen Hinweise und in 
die Begründung übernommen. Zudem wurde ein Hinweis zur 
paläontologischen Bodendenkmalpflege in der Begründung ergänzt.

 Zwei Altlastenflächen und zwei Flächen mit Altablagerungen wurden im 
Bebauungsplan gekennzeichnet sowie ein textlicher Hinweis zum 
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Bodenschutz ergänzt. Die Begründung wurde um entsprechende 
Erläuterungen ergänzt.

Die folgende weitere Änderung wurde im Bebauungsplan vorgenommen:

 Die Liste der für Hagen zentrenrelevanten Sortimente wurde im 
Bebauungsplan und in der Begründung korrigiert. Der Punkt „Teppiche (keine 
Auslegware)“ ist entfallen. Der Rat der Stadt Hagen hat am 18.05.2017 eine 
Änderung des Einzelhandelskonzeptes bezüglich der Sortimentsliste 
beschlossen. Seitdem gelten Teppiche als nicht zentrenrelevant.

In der Begründung wurden inhaltliche sowie formale Änderungen aufgrund der o. g. 
Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Die Begründung vom 16.01.2023 
ersetzt die Begründung vom 03.05.2022.

Bei den oben genannten Anpassungen handelt es sich lediglich um die Ergänzung 
von Kennzeichnungen und um redaktionelle Korrekturen. Eine erneute Auslegung 
des Bebauungsplans ist daher nicht notwendig.

Zu b)

Folgt der Rat der Stadt dem Beschlussvorschlag dieser Verwaltungsvorlage, wird der 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Beschlusses tritt der Bebauungsplan in Kraft und das 
Bebauungsplanverfahren ist abgeschlossen.

Bestandteile der Vorlagendrucksache

 Übersichtsplan des Geltungsbereiches
 Begründung zur I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des 

Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung 
nach § 13 BauGB vom 16.01.2023

 Abwägungstabelle zu den im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen

 Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, über die eine Abwägung 
erfolgt oder die Hinweise enthalten:

o Bürger 1, 59348 Lüdinghausen, 09.02.2021
o Bürger 2, 58099 Hagen, 10.02.2021
o Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 

Sachgruppe Ordnungsbehördliche Außendienste / Allgemeine 
ordnungsbehördliche Aufgaben, 29.01.2021

o LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 02.02.2021
o LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 04.02.2021
o Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 

Bauordnung, Untere Denkmalbehörde, 04.02.2021
o LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 

12.02.2021
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o Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 12.02.2021
o Stadt Hagen, Umweltamt, 17.02.2021

 Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, über die eine Abwägung 
erfolgt oder die Hinweise enthalten:

o Bürger 1, 58099 Hagen, 24.08.2022
o Bürger 2, 58099 Hagen, 24.08.2022
o Bürgerin 3, 58089 Hagen, 29.08.2022
o Bürger 4, 59348 Lüdinghausen, vertreten durch Taylor Wessing 

Rechtsanwälte, 31.08.2022
o LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 18.07.2022
o Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 

Sachgruppe Ordnungsbehördliche Außendienste / Allgemeine 
ordnungsbehördliche Aufgaben, 20.07.2022

o Stadt Hagen, Umweltamt, 25.08.2022
o Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 30.08.2022

Anlagen der Beschlussvorlage

Folgende Unterlagen können im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. 
Bürgerinformationssystem und als Original in der jeweiligen Sitzung eingesehen 
werden:

 I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB

 Originale der Stellungnahmen

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen
X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz gez. Henning Keune
Oberbürgermeister Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Workflow61

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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und Bauordnung
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung

 Drucksachen Nr. 0008 / 2023

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße
1. Änderung nach § 13 BauGB



Textliche Festsetzungen
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Für das Gewerbegebiet gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung von 2017.

Besondere Regelungen zur Zulässigkeit von Nutzungen
im Gewerbegebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

Gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten
Sortimenten gemäß der Sortimentsliste der Fortschreibung des
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen von 2015 nicht
zulässig.

Liste der für Hagen nahversorgungsrelevanten Sortimente:

- Nahrungs- und Genussmittel
- Reformwaren
- Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel)
- Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel
- Schnittblumen, kleinere Pflanzen
- Zeitungen und Zeitschriften
- Tiernahrung

Liste der für Hagen zentrenrelevanten Sortimente (abschließend):

- Antiquitäten, Antiquariate
- Akustische Artikel (Hörgeräte und Zubehör
- Baby- / Kleinkinderartikel (ohne Kinderwagen)
- Bastelbedarf
- Bekleidung, Wäsche und sonstige Textilien
- Bettwäsche
- Bilder, Bilderrahmen
- Briefmarken und vergleichbare Hobbies
- Bücher
- Bürobedarf
- Campingartikel (ohne Campingmöbel, Großzelte, Campingmobile)
- Computer und Kommunikationselektronik (einschließlich Zubehör)
- Edelmetallwaren
- Elektrohaushaltsgeräte (nur Kleingeräte)
- Fotoartikel, Video
- Sport- und Freizeitartikel (außer Campingmöbel und Sportgroßgeräte)
- Geschenkartikel, Glaswaren
- Handarbeitsbedarf
- Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren)
- Hausrat
- Keramik
- Koch-, Brat-, Tafelgeschirre
- Koffer und Taschen
- Kunstgegenstände, kunstgewerbliche Erzeugnisse
- Lederwaren
- Medizinische und orthopädische Artikel (ohne pharmazeutische Artikel und

Arzneimittel)
- Musikalien, Münzen, Noten
- Optische Artikel (u.a. Sehhilfen, Ferngläser, Kontaktlinsen)
- Orientteppiche
- Papier- und Schreibwaren
- Parfümerie- und Kosmetikartikel
- Porzellan
- Schuhe
- Schmuck
- Speichermedien
- Spielwaren
- sonstiges Einrichtungszubehör
- Telekommunikationsgeräte
- Ton- und Bildträger
- Telekommunikationsgeräte
- Uhren
- Unterhaltungselektronik

Folgende Unterarten von Vergnügungsstätten, die gemäß § 8 Abs. 3
BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, werden gemäß §
1 Abs. 6 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO im Plangebiet ausgeschlossen:

- Spiel- und Automatenhallen
- Wettbüros (kerngebietstypisch und nicht kerngebietstypisch)
- Sexkinos
- Swinger Clubs
- Nachtlokale mit erotischem Schwerpunkt.

Vergnügungsstätten aus dem Bereich Freizeit/Kultur bleiben weiterhin
ausnahmsweise zulässig. Darunter fallen:

- Diskotheken
- Multiplexkinos
- Hochzeitssäle

Bordelle sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO
ausgeschlossen.

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Bepflanzung: 18 Bäume, 22 Heister
Verdichtung mit Sträuchern

Bepflanzung: 14 Bäume, 9 Heister
Verdichtung mit Sträuchern

Kennzeichnungen
(§ 9 Abs. 5 BauGB)

Altlasten

Auf den mit der X-Linie und der Ziffer 1 gekennzeichneten Flächen
(Altlastenflächen) sind Bodenbelastungen festgestellt worden. Bei einer
Nutzungsänderung dieser Flächen sind weitere Untersuchungen bzw.
Sanierungen notwendig.

Auf den mit der X-Linie und der Ziffer 2 gekennzeichneten Flächen
(Altlastenverdachtsflächen) sind Altablagerungen vorhanden, die ggf.
eine Belastung aufweisen.

Einzelheiten sind der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.

Kampfmittel

Blindgängerverdachtspunkt

Bombardierungsfläche

Stellungsbereich

Für die mit der Y-Linie und der Ziffer 3 als Blindgängerverdachtspunkte
gekennzeichneten Flächen existiert ein Verdacht auf Kampfmittel. Für
die Flächen gilt, dass keinerlei Erdeingriffe in einem Radius von 20 m um
die Verdachtspunkte getätigt werden dürfen. Die Bearbeitung der
Verdachtspunkte ist vor Erdeingriffen beim Fachbereich Öffentliche
Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen durch den Eigentümer zu
beantragen.

Für die mit der Y-Linie und den Ziffern 4 und 5 als
Bombardierungsflächen und Stellungsbereiche gekennzeichneten
Flächen existiert ein Verdacht auf Kampfmittel. Für die zu bebauenden
Flächen und Baugruben im Bereich der Bombardierung ist eine
Sondierung beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der
Stadt Hagen zu beantragen. Zu beachten ist das Merkblatt für
Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete
Gefahr.
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I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes
zwischen der Schwerter- ,Turm- und Kleine Straße
1. Änderung nach § 13 BauGB

Maß der baulichen Nutzung
( § 9 Abs.1  Nr.1 BauGB  sowie § 16 BauNVO)

Geschoßflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

0,8 Grundflächenzahl   (GRZ)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 11 und  Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 15 und  Abs. 6  BauGB)

Grünflächen (öffentlich)

Parkanlage

Grünflächen (privat)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25  und  Abs. 6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6  BauGB)                    (siehe textliche Festsetzungen 1 und 2)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
(§  9  Abs. 7 BauGB)

Die tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich unter Berück -
sichtigung der Vorschriften über Abstandsflächen (§ 6 BauONRW).
Im Einzelfall darf jedoch der bebaubare Grundstücksanteil der Baugrundstücke (die
zulässige Grundfläche) entsprechend dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung
nicht überschritten werden.

Die Art, das Maß der baulichen Nutzung und die Bauweise sind, soweit sie festgesetzt
werden, in einer Nutzungsschablone dargestellt.

PRIVAT

Zweckbestimmung :

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung
Festsetzungen    (§ 9 Abs. 1, 2, 3  und 7 BauGB)

Bauweise - Baulinien - Baugrenzen

Sonstige Festsetzungen

1,2

GE

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Böschung

Flurstücksgrenze mit Vermarkung

Mauer

Stützmauer

Bestand und sonstige Darstellungen
                                                (keine Festsetzungen)
Bemerkung
Die verwendeten Zeichen und Signaturen entsprechen, soweit nicht besonders dargestellt, dem
ALKIS-Signaturen-Katalog NRW

siehe textliche Festsetzung1

Art der
baul. Nutzg.

Grundfl.-
zahl

Zahl der
Vollgesch.

Geschoßfl.-
zahl

Bauweise

z. B.

0,8 1,2
GE

oII

Reine Wohngebiete
(§ 3 BauNVO)

WR

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO) siehe textliche Festsetzungen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6  BauGB)

Flächen für Wald

P 1 Festgesetzte ETRS 89 / UTM 32 Koordinaten
P1   = 32392948,64 / 5694071,21
P2   = 32392955,22 / 5694084,99
P3   = 32392944,05 / 5694127,37
P4   = 32392935,55 / 5694150,87
P5   = 32392926,18 / 5694172,13
P6   = 32392916,60 / 5694167,64
P7   = 32392903,15 / 5694196,37
P8   = 32392912,17 / 5694200,73
P9   = 32392852,79 / 5694448,49
P10 = 32392850,51 / 5694458,12
P11 = 32392844,82 / 5694474,38
P12 = 32392811,45 / 5694503,72
P13 = 32392828,22 / 5694505,84

siehe Kennzeichnung

(§ 9 Abs. 5  BauGB)

Umgrenzung der (Verdachts-)Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (Altlasten)
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)                                   (siehe Kennzeichnungen 1 und 2)

Kennzeichnungen

Umgrenzung der Flächen mit Verdacht auf umweltgefährdende 
Stoffe (Kampfmittel)
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)                                   (siehe Kennzeichnungen 3, 4 und 5)

1

Rechtsgrundlagen
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666  /  SGV.NRW.  2023),
zuletzt geändert  durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353),

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147, 1809),

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. August  2021 (BGBl. I S. 3908),

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. September 2021  (GV. NRW. S. 1086),

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),

in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz -
PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353).

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan
Nr. 3/63 des Geländes zwischen der
Schwerter- ,Turm- und Kleine Straße
1. Änderung nach § 13 BauGB

1. Ausfertigung

Entgegenstehende Festsetzungen
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind die
entgegenstehenden Festsetzungen des für dieses Plangebiet bisher
maßgeblichen Bebauungsplanes "I. Nachtragssatzung zum
Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter- ,Turm-
und Kleine Straße" unwirksam. Dasselbe gilt für die Festsetzungen
weiterer Pläne und Satzungen, die für das Plangebiet in früherer Zeit
bestanden haben. Die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes
gelten uneingeschränkt.

Stand der Planunterlagen:

Liegenschaftskataster    2021

Maßstab  1:1000

Textliche Hinweise
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Bodendenkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse
tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit)
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der
Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 - 93750;
Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die
Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die
Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung
des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen
zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der
Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den sonstigen
Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler
entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen
Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur
Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem
Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4
Denkmalschutzgesetz NW).

Bodenschutz
Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) in Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten
hat, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.

Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und
Boden sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen
Bodenveränderungen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die
Untere Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 LBodSchG unverzüglich
zu verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere
Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor.

Mutterboden ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Ein ggf. erforderlicher
Massenausgleich hat möglichst innerhalb des Baugebietes zu erfolgen.

Für die Verwendung von mineralischen Reststoffen/
Recyclingmaterialien ist rechtzeitig beim Umweltamt eine
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im
Grundwasserschwankungsbereich darf nur unbelastetes geogenes
Material eingebaut werden.

Kampfmittel
Für die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht als
Blindgängerverdachtspunkte, Bombardierungsflächen oder Stellungs-
bereiche gekennzeichnet sind, verbleibt ein Restrisiko einer
Kampfmittelbelastung, weil das Vorhandensein von Kampfmitteln nie
völlig ausgeschlossen werden kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist
deshalb mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung
des Bauvorhabens der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten
sofort einzustellen und die zuständige Polizeidienststelle oder der
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen sofort
zu verständigen.

Für die städtebauliche Planung:

Hagen, 10.06.2022

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Plan-
zeichenverordnung.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Hagen, 09.06.2022 Fachbereich Geoinformation und
Liegenschaftskataster

Dipl. Ing.

Ltd. Städt. Vermessungsdirektorin

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, 02.06.2022

Es wird bescheinigt, dass der Rat der Stadt Hagen am 14.12.2017
nach § 2  Abs. 1  Baugesetzbuch  die  Aufstellung  dieses Planes
beschlossen hat.
Der Beschluss wurde am 05.01.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
erfolgte vom 01.02.2021 bis zum 12.02.2021 durch öffentliche
Unterrichtung und Erörterung. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte
am 22.01.2021.

Hagen, 02.06.2022 STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Schriftführer

Hagen, 23.06.2022

Der Rat der Stadt Hagen hat am 23.06.2022 nach § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan - Entwurf beschlossen.

Hagen, 06.09.2022

Dieser Bebauungsplan - Entwurf und die Begründung haben nach
§ 3 Abs. 2  Baugesetzbuch vom 18.07.2022 bis 31.08.2022 einschließlich
öffentlich ausgelegen. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am
08.07.2022.

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, __________

Der  Rat  der  Stadt  Hagen  hat  am  ____________ nach  §§ 10 und 13
Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Oberbürgermeister Schriftführer

Hagen, __________

Der Beschluss gem.  § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch ist nach
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch ortsüblich am ______________
bekannt gemacht worden.

Hierbei wurde darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan und die
Begründung eingesehen werden können.

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung
Dipl.  Ing.  Arch.

Ltd. Städt. Baudirektorin

Vorstandsbereich für
Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Dipl.  Ing.

Techn. Beigeordneter

Diese Ausfertigung stimmt mit der digital erstellten Ausfertigung

Oberbürgermeister

Dieser Bebauungsplan - Entwurf  ersetzt - aufgrund vorgenommener
Änderungen / Ergänzungen - den bislang der Beratung zugrunde-
liegenden Bebauungsplan - Entwurf, den der Rat am 23.06.2022 gem.
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch beschlossen hat.
Die Originalunterschriften zu vorstehenden Verfahrensvermerken
befinden sich auf vorgenanntem Bebauungsplan - Entwurf.

Hagen, __________

gez. Keune gez. Hammerschmidt

gez. Dietrich

gez. den Brave

gez. den Brave

gez. Blümelgez. Erik O. Schulz

gez. den Brave
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1 Plangebiet  

1.1 Räumlicher Geltungsbereich  
 
Der Geltungsbereich dieses Änderungsverfahrens liegt im Stadtbezirk Nord, in der Ge-
markung Boele, Flur 20 und umfasst im Wesentlichen den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine 
Straße in Gestalt der I. Nachtragssatzung. Davon ausgenommen ist der Teilbereich 
des Bebauungsplanes im Nordosten, der von dem Bebauungsplan Nr. 2/96 1. Ände-
rung 2. Fassung - Ortsumgehung Boele - überlagert wird. Dieser Bereich wird nicht in 
das Änderungsverfahren miteinbezogen, sondern künftig allein durch den Bebauungs-
plan Nr. 2/96 1. Änderung 2. Fassung überplant.  
 
Das Plangebiet grenzt im Norden an das Wohngebiet Frommannweg und den ev. 
Friedhof Boele, im Nordosten an Kleingärten und den Boeler Ring, im Osten/Südosten 
an Wohnbebauung und Freiflächen an der Schwerter Straße und im Westen an Wald-
flächen entlang der Kleine Straße. Der Geltungsbereich des Änderungsverfahrens um-
fasst eine Fläche von ca. 137.000 m². 
 

1.2 Derzeitige Situation  
 
Gegenwärtig ist das Plangebiet voll erschlossen und überwiegend von Gewerbebe-
trieben geprägt. Darüber hinaus bestehen einzelne Wohnnutzungen in dem Gebiet.  
 

2 Anlass, Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung  
 
Anlass zur Einleitung des Änderungsverfahrens war ein vorgelegter Antrag zur Ertei-
lung eines Vorbescheides für die Errichtung eines großflächigen Einzelhandelsbetrie-
bes mit einer Verkaufsfläche von 1.400 qm oder hilfsweise 1.000 qm im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Ge-
ländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße. 
 
Dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
von 1962 zugrunde. Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe wäre daher 
im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans mit dieser Fassung der BauNVO zulässig, 
entspricht aber nicht den Zielen der Stadt Hagen zur Entwicklung des Einzelhandels 
im Stadtgebiet. Zur Sicherung der städtebaulichen Planungen im Hinblick auf das Ein-
zelhandelskonzept ist eine Änderung auf die aktuelle BauNVO und somit der Aus-
schluss von großflächigem Einzelhandel notwendig. 
 
Die dynamische Entwicklung im Einzelhandel führt zu teilweise nicht unerheblichen 
Konfliktpotenzialen in Bezug auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung. Ausge-
wogene Versorgungsstrukturen bedürfen einer planerischen Steuerung. Ein solches 
Steuerungs- und Entwicklungsinstrument ist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
der Stadt Hagen, sowie dessen Fortschreibung. Zielsetzung dieses Änderungsverfah-
rens ist es, die Empfehlungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes planungs-
rechtlich zu sichern. Für den Stadtteil Hagen-Boele sind die Entwicklungsziele, der 
Erhalt sowie die Sicherung des Nahversorgungsangebotes in den zentralen Versor-
gungsbereichen Boele und Helfe. Die Ansiedlung von Einzelhandel mit 
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nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten sollte nur in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen erfolgen, sodass im Geltungsbereich des Änderungsverfahrens 
Einzelhandelsbetriebe mit diesen Sortimenten ausgeschlossen werden. Neben der 
Umsetzung der Ziele des Einzelhandel- und Zentrenkonzeptes, geht es in diesem 
Planverfahren darum, die bestehenden Gewerbeflächen zu sichern.  
 

3 Planverfahren und planungsrechtliche Vorgaben  
 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach den Regelungen des § 13 
BauGB geändert. Die Bedingungen zur Anwendung dieses Verfahrens werden erfüllt: 
 

- Durch die Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
 

- Durch die Änderung wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder 
nach Landesrecht unterliegen. 

 
- Es findet keine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-

stabe b BauGB durch die Planung statt. 
 

- Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beachtung von Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 

 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a 
Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
Regionalplanung  
Im Regionalplan ist der Geltungsbereich als Bereich für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB) festgelegt. Die Ausweisung von Gewerbegebieten im Bebauungs-
plan entspricht der Festlegung im Regionalplan.  
 
Flächennutzungsplanung  
Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Plangebiet im Wesentlichen als ge-
werbliche Baufläche dargestellt. Im Norden/Nordosten ist ein Teilbereich als Grünflä-
che und im Westen ein Teilbereich als Wald dargestellt, Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes sind aus diesen Darstellungen im Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Verbindliche Bauleitplanung  
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan 
Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße ist der Än-
derungsbereich zu großen Teilen als Gewerbegebiet festgesetzt.  
 
Landschaftsplan 
Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. 
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4 Städtebauliches Konzept  
 
Das Änderungsverfahren dient der Anpassung des Bebauungsplanes an die Ziele des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen sowie der Sicherung von Ge-
werbeflächen im Hagener Norden. Um die geplanten Ziele im Sinne einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung zu erreichen, werden die ausgewiesenen Gewerbege-
biete von der BauNVO 1962 auf die BauNVO 2017 umgestellt. Dies bedeutet gemäß 
§ 11 Abs. 3 BauNVO, dass in den Gewerbegebieten großflächige Einzelhandelsbe-
triebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
nicht nur unwesentlich auswirken können, nicht mehr zulässig sind. Hierdurch können 
insbesondere größere Flächen im Plangebiet für das produzierende und verarbeitende 
Gewerbe vorgehalten werden.  
 
Weitergehend werden im Wege der Feinsteuerung nach § 1 Abs. 5 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 9 BauNVO Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevan-
ten Sortimenten gemäß der Sortimentsliste der Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen ausgeschlossen. 
 
Außerdem werden innerhalb der Gewerbegebiete bestimmte Arten von Vergnügungs-
stätten ausgeschlossen, um Trading-Down-Effekten vorzubeugen und die Standort-
qualität auch insoweit zu sichern. Bislang gibt es die nun ausgeschlossenen Vergnü-
gungsstätten im Plangebiet nicht, sodass die Änderung den vorhandenen Standort-
charakter festschreibt und künftig verbindlich macht. 
 

5 Inhalt und Festsetzungen des Bebauungsplans 

5.1 Art der Nutzung  
 
Die zulässige Art der Nutzung wird im Plangebiet zum Großteil als Gewerbegebiet 
festgesetzt. Entsprechend der oben beschriebenen städtebaulichen Konzeption bleibt 
es für die Gewerbegebiete, die gemäß § 8 BauNVO vorwiegend der Unterbringung 
von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben dienen, bei der Zulässigkeit der 
folgenden Nutzungen: Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öf-
fentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anla-
gen für sportliche Zwecke. Darüber hinaus können Wohnungen für Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbe-
betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind, sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke aus-
nahmsweise zugelassen werden. 
 
 
Neu sind die folgenden Modifikationen vorgesehen: 
 
Ausschluss von Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten 
 
Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Um die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung bezogen auf die Einzelhandelsentwicklung im Hagener Stadtgebiet 
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gemäß den Zielen und Grundsätzen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zu ver-
wirklichen sowie zentrale Versorgungsbereiche der Stadt Hagen zu schützen und zu 
stärken, soll die Ansiedlung von Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrele-
vanten Sortimenten nur noch in den abgegrenzten Zentralen Versorgungsbereichen 
erfolgen. Durch den Ausschluss von Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentren-
relevanten Sortimenten im Bebauungsplangebiet werden die Zentren mit ihrem vielfäl-
tigen Angebot geschützt. Diese integrierten Lagen stellen die Nahversorgung sicher 
und besitzen eine gute Erreichbarkeit für die nicht motorisierte Bevölkerung. 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung sind nach § 1 Abs. 5 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 9 BauNVO Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrele-
vanten Sortimenten gemäß der Sortimentsliste der Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen von 2015 nicht zulässig.  
 
Nahversorgungsrelevante Sortimente: 
 

- Nahrungs- und Genussmittel 
- Reformwaren 
- Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel) 
- Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel 
- Schnittblumen, kleinere Pflanzen 
- Zeitungen und Zeitschriften 
- Tiernahrung 

 
Zentrenrelevante Sortimente: 
 

- Antiquitäten, Antiquariate 
- Akustische Artikel (Hörgeräte und Zubehör 
- Baby- / Kleinkinderartikel (ohne Kinderwagen) 
- Bastelbedarf 
- Bekleidung, Wäsche und sonstige Textilien 
- Bettwäsche 
- Bilder, Bilderrahmen 
- Briefmarken und vergleichbare Hobbies 
- Bücher 
- Bürobedarf 
- Campingartikel (ohne Campingmöbel, Großzelte, Campingmobile) 
- Computer und Kommunikationselektronik (einschließlich Zubehör) 
- Edelmetallwaren 
- Elektrohaushaltsgeräte (nur Kleingeräte) 
- Fotoartikel, Video 
- Sport- und Freizeitartikel (außer Campingmöbel und Sportgroßgeräte) 
- Geschenkartikel, Glaswaren 
- Handarbeitsbedarf 
- Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren) 
- Hausrat 
- Keramik 
- Koch-, Brat-, Tafelgeschirre 
- Koffer und Taschen 
- Kunstgegenstände, kunstgewerbliche Erzeugnisse 
- Lederwaren 
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- Medizinische und orthopädische Artikel (ohne pharmazeutische Artikel und 
Arzneimittel) 

- Musikalien, Münzen, Noten 
- Optische Artikel (u.a. Sehhilfen, Ferngläser, Kontaktlinsen) 
- Orientteppiche 
- Papier- und Schreibwaren 
- Parfümerie- und Kosmetikartikel 
- Porzellan 
- Schuhe 
- Schmuck 
- Speichermedien 
- Spielwaren 
- sonstiges Einrichtungszubehör 
- Telekommunikationsgeräte 
- Ton- und Bildträger 
- Telekommunikationsgeräte 
- Uhren 
- Unterhaltungselektronik 

 
 
Ausschluss von großflächigem Einzelhandel  
 
Durch die Umstellung der ausgewiesenen Gewerbegebiete auf die BauNVO 2017 sind 
großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Ver-
wirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, nicht länger 
zulässig. Neben der Steuerung der Einzelhandelsentwicklung verfolgt die Stadt Hagen 
hiermit das Ziel, die bestehenden Gewerbeflächen im Hagener Norden zu sichern. Be-
zogen auf die gewerbliche Entwicklung des Hagener Stadtgebiets – hier Gewerbege-
biet Lütkenheider Straße / Schwerter Straße – soll der Charakter des Gewerbegebiets 
als Baugebiet für produzierendes und artverwandtes Gewerbe gestärkt werden. Der 
Ausschluss von großflächigem Einzelhandel im Gewerbegebiet entspricht dem Ziel 
6.5-1 des Landesentwicklungsplans NRW, wonach dieser nur in den Allgemeinen 
Siedlungsbereichen (ASB) angesiedelt werden soll. 
 
 
Ausschluss von Vergnügungsstätten 
 
Ein Teil der Vergnügungsstätten, die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-
gelassen werden können, werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO in Verbindung mit § 1 
Abs. 9 BauNVO im Plangebiet ausgeschlossen. Das Gewerbegebiet ist bisher größ-
tenteils durch produzierende und verarbeitende Betriebe bzw. Dienstleistungen ge-
prägt und soll weiterhin seine originäre Funktion als Standorte für derartige Gewerbe-
betriebe behalten. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass eine Flächenknappheit 
im Stadtgebiet hinsichtlich Gewerbeflächen besteht. Daher sind in diesen Gewerbege-
bieten zum Schutz der Gewerbebetriebe vor Trading-down-Effekten, des Boden- und 
Mietpreisgefüges und der Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Gewerbegebiete fol-
gende Unterarten von Vergnügungsstätten ausgeschlossen:  
- Spiel- und Automatenhallen 
- Wettbüros (kerngebietstypisch und nicht kerngebietstypisch) 
- Sexkinos 
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- Swinger Clubs 
- Nachtlokale mit erotischem Schwerpunkt 

 
Vergnügungsstätten aus dem Bereich Freizeit/Kultur sollen aufgrund der geringeren 
Auswirkungen auf das Boden- und Mietpreisgefüge weiterhin ausnahmsweise zulässig 
bleiben. Darunter fallen Diskotheken, Multiplexkinos und Hochzeitssäle (siehe hierzu 
Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Hagen von 2011 als übergeordnetes städtebau-
liches Konzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). 
 
 
Ausschluss von Bordellen 
 
Des Weiteren werden Bordelle gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 9 
BauNVO ausgeschlossen. Auch dieser Ausschluss soll Niveau-Verluste vermeiden 
und vor allem das Gewerbegebiet als Standort für produzierende und verarbeitende 
Betriebe reservieren.  
 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind ferner ein Reines Wohngebiet für einen 
kleinen Bereich im Nordwesten und eine Fläche für Wald entlang der westlichen Plan-
gebietsgrenze festgesetzt. Diese Festsetzungen bleiben durch das Änderungsverfah-
ren unverändert. 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zur überbaubaren Grund-
stücksflächen werden nicht verändert.  

 

6 Erschließung 
 
Die Erschließung wurde bis auf wenige Ausnahmen entsprechend den festgesetzten 
Straßenverkehrsflächen ausgebaut. Die Lütkenheider Straße erschließt die Gewerbe-
flächen im Inneren des Plangebietes. Die Schwerter Straße und Kleine Straße er-
schließen zusätzlich die äußeren Gewerbeflächen. Die Verkehrsflächen sind ausrei-
chend dimensioniert und werden im Änderungsverfahren übernommen. Sie werden 
lediglich an das aktuelle Liegenschaftskataster angepasst, wodurch sich teilweise und 
in sehr geringem Ausmaß Flächenänderungen ergeben. 
 

7 Ver- und Entsorgung 
 
Die Entwässerung im Plangebiet erfolgt unverändert im Mischsystem.  
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8 Begrünung  
 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind die Gewerbeflächen durch private Grün-
flächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage eingerahmt, die im Änderungsverfah-
ren übernommen werden. Im Bereich der Turmstraße wird die Grünfläche in einer 
Breite von ca. 18 m zum einen weiterhin als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage und zum anderen als Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern festgesetzt. Ein Teil der Grünfläche ist bereits vollständig mit Bäumen, He-
istern und Sträuchern bepflanzt. Im Nordosten des Plangebietes ist eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage bzw. Erholungsgebiet festgesetzt, 
die ebenfalls im Änderungsverfahren übernommen wird. Die vorgenannten Festset-
zungen dienen dazu, bestehende Grünstrukturen zu schaffen und zu erhalten sowie 
eine dauerhafte Grünstruktur im Plangebiet zu sichern.  
 

9 Bodenschutz 
 
Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 ist im Altlastenverdachtsflächenkataster der 
Stadt Hagen unter der Nummer 9.61-781 registriert. Aus dem Jahr 2011 gibt es eine 
orientierende Untersuchung. Das Grundstück ist vermutlich vollständig angefüllt wor-
den. Es wurden Auffüllungen in einer Mächtigkeit von maximal 1,6 m mit verschiede-
nen anthropogenen Beimengungen festgestellt. Im Bereich der ehemaligen Tankstelle 
und der Reparaturhalle wurden organoleptische Auffälligkeiten mit Bodenbelastungen 
von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die Verunreinigungen wurden vertikal (bis max. 
1,3 m tief) abgegrenzt, nicht aber horizontal. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, 
dass bei derzeitiger gewerblichen Nutzung und der vollständigen Flächenversiegelung 
keine akute Gefährdung für die verschiedenen Wirkungspfade vorliegt. Eine Notwen-
digkeit zur Sanierung besteht daher zurzeit nicht. Sollte die Flächenversiegelung je-
doch entfernt werden, muss die Frage einer ggf. notwendigen Sanierung der zwei Be-
lastungsbereiche neu bewertet werden. Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass 
durch den jahrelangen Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen auf dem Grundstück 
es teilweise zu schädlichen Bodenveränderungen gekommen ist. Da das Grundstück 
in der derzeitigen Form weiter genutzt wird (Gewerbe, Versiegelung), keine Eingriffe 
in den Boden vorgenommen werden und der Bebauungsplan keine Nutzungsänderung 
vorsieht, sind keine weiteren Untersuchungen notwendig. Nur bei einer Nutzungsän-
derung oder Neubebauung, die mit Eingriffen in den Untergrund verbunden sind, wer-
den je nach Nutzung ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. In jedem Fall ist aber 
die Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG zugelassenen Sachverständigen erfor-
derlich. Das Grundstück wird im Bebauungsplan als Altlastenfläche gekennzeichnet. 
 
Im nordöstlichen Bereich des Bebauungsplans sind klärschlammbelastete Flächen 
vorhanden, die vor einer Umnutzung saniert werden müssen. Diese Flächen werden 
im Bebauungsplan ebenfalls als Altlastenflächen gekennzeichnet. 
 
Im Bereich der Grundstücks Lütkenheider Straße 6 und weiter südlich an der Schwer-
ter Straße sind Altablagerungen vorhanden, die ggf. eine Belastung aufweisen. Bei 
einer Nutzungsänderung/Entsiegelung sind diese Flächen zu untersuchen. Diese Flä-
chen werden im Bebauungsplan als Altlastenverdachtsflächen gekennzeichnet. 
Auf dem Bebauungsplan sind zum Schutz des Bodens folgende textliche Hinweise 
vermerkt: 
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Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) in 
Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Boden-
veränderungen nicht hervorgerufen werden. 
 
Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. 
 
Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenverände-
rungen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde 
gemäß § 2 Abs. 1 LBodSchG unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall behält sich 
die Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor. 
 
Mutterboden ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 
Vergeudung zu schützen. Ein ggf. erforderlicher Massenausgleich hat möglichst inner-
halb des Baugebietes zu erfolgen. 
 
Für die Verwendung von mineralischen Reststoffen/ Recyclingmaterialien ist rechtzei-
tig beim Umweltamt eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Grundwasser-
schwankungsbereich darf nur unbelastetes geogenes Material eingebaut werden. 

10 Kampfmittel 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes existiert gemäß den Ergebnissen einer 
Luftbildauswertung durch die Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittelbeseitigungs-
dienst Westfalen-Lippe ein Verdacht auf Kampfmittel in Form von mehreren Blindgän-
gerverdachtspunkten, Bombardierungsflächen und Stellungsbereichen. Im Bebau-
ungsplan werden diese Verdachtsflächen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB gekennzeichnet. 
 
Für die als Blindgängerverdachtspunkte gekennzeichneten Flächen existiert ein Ver-
dacht auf Kampfmittel. Für die Flächen gilt, dass keinerlei Erdeingriffe in einem Radius 
von 20 m um die Verdachtspunkte getätigt werden dürfen. Die Bearbeitung der Ver-
dachtspunkte ist vor Erdeingriffen beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung der Stadt Hagen durch den Eigentümer zu beantragen. 
 
Für die als Bombardierungsflächen und Stellungsbereiche gekennzeichneten Flächen 
existiert ein Verdacht auf Kampfmittel. Für die zu bebauenden Flächen und Baugruben 
im Bereich der Bombardierung ist eine Sondierung beim Fachbereich Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung der Stadt Hagen zu beantragen. Zu beachten ist das Merkblatt 
für Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr. 
 
Für die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht als Blindgängerverdachts-
punkte, Bombardierungsflächen oder Stellungsbereiche gekennzeichnet sind, ver-
bleibt ein Restrisiko einer Kampfmittelbelastung, weil das Vorhandensein von Kampf-
mitteln nie völlig ausgeschlossen werden kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist des-
halb mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung des Bauvorhabens 
der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Ge-
genstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Poli-
zeidienststelle oder der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Ha-
gen sofort zu verständigen. 
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11 Denkmalschutz 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine denkmalgeschützten Objekte vorhanden. 
 
Die paläontologische Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) gibt den folgenden Hinweis: 
 
Aus unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine paläontologischen Bo-
dendenkmäler bekannt. Allerdings liegen in direkter und näherer Nachbarschaft oder 
in vergleichbaren Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf eine 
besondere Fossilführung oder paläontologische Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten 
(Abgrabungen/Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden 
muss daher damit gerechnet werden, dass auch im Planungsgebiet bislang unbe-
kannte paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien (versteinerte Über-
reste von Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän (Prätegelen bis Tege-
len/Cromer) angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die exakte 
Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage 
zu machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, 
unverzüglich zu melden (§15 Denkmalschutzgesetz NW). Da diese Sedimente in 
Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn der geplanten Bau-
maßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (Ansprechpartner Herr Dr. 
Pott, 0251 591 05; christian.pott@lwl.org), frühzeitig zu informieren, damit baubeglei-
tende Maßnahmen abgesprochen werden können. 
 
Die LWL-Archäologie für Westfalen gibt zudem folgenden Hinweis, der auf dem Be-
bauungsplan als textlicher Hinweis vermerkt ist: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Un-
tere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
(Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Ent-
deckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung o-
der die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zu-
mutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf 
dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendi-
gen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung 
der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bo-
dendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW). 
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12 Flächenbilanz  
 

Bezeichnung Wert Anteil 

Geltungsbereich 137.275 m² 100 % 

   

Gewerbegebiet 93.075 m² 68 % 

Private Grünfläche 16.465 m² 12 % 

Straßenverkehrsfläche 13.636 m² 10 % 

Öffentliche Grünfläche 12.095 m² 9 % 

Waldfläche 1.876 m² 1 % 

Reines Wohngebiet 128 m² < 1 % 

 
 
 
 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Henning Keune 
Technischer Beigeordneter 
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I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße 
1. Änderung nach § 13 BauGB 

 

 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB (01.02.2021 bis einschließlich 12.02.2021) 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit: 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Bürger 1, 59348 Lüdinghausen, 09.02.2021 
2. Bürger 2, 58099 Hagen, 10.02.2021 

 
 
II. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sachgruppe Ordnungsbehördliche Außendienste / Allgemeine 
ordnungsbehördliche Aufgaben, 29.01.2021 

2. Amprion GmbH, 01.02.2021 
3. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 02.02.2021 
4. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 04.02.2021 
5. Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Untere Denkmalbehörde, 04.02.2021 
6. Enervie Vernetzt GmbH, Technischer Service, 11.02.2021 
7. Stadt Hagen, Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster, 12.02.2021 
8. LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 12.02.2021 
9. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 12.02.2021 
10. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Fachbereich Entwässerung, 12.02.2021 
11. Stadt Hagen, Umweltamt, 17.02.2021 
12. Stadt Hagen, Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, Abteilung Beiträge, städtebauliche Verträge, Stra-

ßenrecht, Bauvergaben, 01.03.2021 
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In den Stellungnahmen Nrn. II. 2, 6, 7, 10 und 12 wurden keine Bedenken oder abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese 

werden zur Kenntnis genommen. Die weiteren Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der Abwägungstabelle 

aufgeführt. Die restlichen Stellungnahmen sind bei den Originalen der Stellungnahmen in ALLRIS und in der jeweiligen Sitzung einzu-

sehen. 

 

Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

I. 1 Bürger 1, 59348 Lüdinghausen, 09.02.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachstehend tragen wir unsere Anregungen und Bedenken 
zum o. g. Änderungsverfahren mit der Bitte um Berücksichti-
gung vor. 
 
Im Bereich Schwerter-, Kleine-, Lütkenheider und Turm-
straße stehen 24 Wohnhäuser mit 81 WE 13 Gewerbebetrie-
ben mit Büros gegenüber. Dies entspricht nicht mehr einem 
Gewerbegebiet nach den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes 3/63 - Schwerter-, Kleine- und Lütkenheider Straße - und 
der dazu gültigen BauNVO 1962, sondern einem Mischge-
biet, da das Wohnen überwiegt, insbesondere mit Wohnhäu-
sern, die zu keiner gewerblichen Nutzung gehören. 
 
Nach der BauNVO 1962, die dem Bebauungsplan zugrunde 
liegt, ist zulässig in: 
 
§ 8 Gewerbegebiete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist ein 
Gewerbegebiet festgesetzt und Wohnen ledig-
lich betriebsbezogen und ausnahmsweise zu-
lässig. Umnutzungen von Betriebsleiterwoh-
nungen/Betriebsinhaberwohnungen zu sonsti-
gen Wohnnutzungen in diesem Gebiet sind 
nicht bekannt. Nach Aktenlage sind alle Wohn-
nutzungen genehmigt. Die Wohnnutzungen, 
die bereits vor Aufstellung des Bebauungspla-
nes in den 1960er Jahren bestanden, genie-
ßen Bestandsschutz.  
 
Eine überwiegende Wohnnutzung liegt nicht 
vor. Neben einem Vergleich der durch Woh-
nen und Gewerbe genutzten Gebäude bzw. 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung 
von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

(2) Zulässig sind 
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und 

öffentliche Betriebe, soweit diese Anlagen für die Umge-
bung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur 
Folge haben können, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
3. Tankstellen. 
 
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-

wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 
 
(4) Die Gewerbegebiete einer Gemeinde oder Teile eines Ge-
werbegebietes können im Bebauungsplan nach der Art der 
Betriebe und Anlagen gegliedert werden. 
 
 
§ 6 Mischgebiete  
 
(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren.  

(2) Zulässig sind  
 

Nutzungseinheiten/Betriebe, sollte ebenfalls 
ein Vergleich der durch Wohnen und Gewerbe 
genutzten Flächen herangezogen werden. Es 
werden knapp 70 % der privaten Grundstücks-
flächen durch Gewerbebetriebe genutzt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

1. Wohngebäude,  
2. Geschäfts- und Bürogebäude,  
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
4. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,  
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,  
6. Gartenbaubetriebe, 
7. Tankstellen.  
 
(3) Ausnahmsweise können Ställe für Kleintierhaltung als Zu-
behör zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen Nebener-
werbsstellen zugelassen werden.  
 
Speziell das Flurstück 148, um das es hier geht, ist überwie-
gend umgeben von Grundstücken, auf denen eine reine 
Wohnnutzung besteht. Lediglich die Grundstücke Lütkenhei-
der Str. 2-4, 10 und 12 sind gewerblich und teilweise zu 
Wohnzwecken genutzt. Das Grundstück Lütkenheider 
Str. 2 - 4 wird vom THW genutzt, auf dem auch ein Wohnhaus 
mit 6 WE besteht (Kleine Str. 22). Die Grundstücke Lütken-
heider Str. 10 und 12 werden von Gewerbebetrieben genutzt, 
die auch noch in einem Mischgebiet zulässig wären. Auf dem 
Grundstück Lütkenheider Str. 10 ist ein Wohnhaus für den 
Betriebsinhaber vorhanden.  
 
Die Bebauung an der Schwerter Straße von der Hausnummer 
67 bis zur Hausnummer 81 ist bis auf ein ehemaliges Schu-
lungs- und Bürogebäude der Deutschen Post ausschließlich 
durch Wohnen geprägt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben den genannten gewerblich genutzten 
Grundstücken sind noch weitere Gewerbebe-
triebe in der Umgebungsbebauung vorhan-
den, die bei der Betrachtung nicht außen vor-
gelassen werden sollten. Nördlich des Flur-
stücks 148 an der Lütkenheider 11 und 15 so-
wie südlich an der Schwerter Straße 57 wer-
den drei größere Grundstücke durch Gewer-
bebetriebe genutzt.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Eine Umwandlung des Bereichs zwischen Kleine Straße und 
Lütkenheider Str. sowie der Wegeverbindung von der 
Schwerter Straße zur Lütkenheider Straße (Flurstücke 71, 
72, 73, 64 und tlw. 205, Druckrohleitung Trinkwasser) von GE 
nach Ml ist daher geboten, um eine nach § 8 BauNVO 1962 
noch zulässige Nutzung zu unterbinden, in einem Bereich, 
der überwiegend zum Wohnen genutzt wird. Ein Ml-Gebiet 
würde das Wohnen nicht wesentlich stören, wohingegen eine 
gewerbliche Nutzung nach tatsächlicher Umgebungsnutzung 
eigentlich nicht mehr zulässig ist, da die gewerbliche Nutzung 
nach § 8 BauNVO 1962 zu nah an die Wohnbebauung rücken 
würde und damit unmöglich gemacht würde. 

Zielsetzung dieses vereinfachten Änderungs-
verfahrens nach § 13 BauGB ist es, die Emp-
fehlungen des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes im Geltungsbereich planungsrecht-
lich umzusetzen sowie die bestehenden Ge-
werbeflächen zu sichern. Es erfolgt eine Steu-
erung der Ansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben und Vergnügungsstätten. Eine planeri-
sche Neuordnung des Gebiets mit Auswei-
sung von Mischgebietsflächen ist nicht Gegen-
stand dieses Änderungsverfahrens. Die Ände-
rung der Art der baulichen Nutzung würde die 
Grundzüge der Planung berühren und ist im 
Verfahren nach § 13 BauGB nicht möglich. 
 
Eine überwiegende Wohnnutzung ist in dem 
hier beschriebenen Teilbereich nicht vorhan-
den. 
 
Sich ansiedelndes Gewerbe hat im Rahmen 
der Genehmigung Rücksicht zu nehmen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen. Die vorhandenen Gewerbebe-
triebe müssten im Falle einer Umwandlung in 
ein Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf 
die Wohnbebauung nehmen, insbesondere in 
Bezug auf höhere Anforderungen an den 
Lärmschutz. Es müsste im Rahmen der TA 
Lärm vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe 
und die Feierabend- und Wochenendzeiten 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

genommen werden. Ein Teil der momentan 
ansässigen Betriebe, bspw. die Großbäckerei 
an der Schwerter Straße, wären im Mischge-
biet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. 
Solchen Betrieben soll auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben werden.  
 
Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich we-
nige Gewerbeflächen in Hagen zur Verfügung 
stehen, ist die Beibehaltung der Gewerbeflä-
chenausweisung planerisch geboten. Eine zu-
nehmende Wohnbebauung im Plangebiet 
würde die weitere Ansiedlung und Weiterent-
wicklung von Gewerbebetrieben verhindern o-
der zumindest erschweren. 
 
Kennzeichnend für den Baugebietstyp „Misch-
gebiet“ ist die Gleichwertigkeit und Gleichge-
wichtigkeit von Wohnen und das Wohnen nicht 
störendem Gewerbe. Dieses gleichwertige 
Nebeneinander zweier Nutzungsarten setzt 
zum einen wechselseitige Rücksichtnahme 
der einen Nutzung auf die andere und deren 
Bedürfnisse voraus, es bedeutet zum anderen 
aber auch, dass keine der Nutzungsarten ein 
deutliches Übergewicht über die andere ge-
winnen soll. Die Festsetzung eines Mischge-
biets, um der Wohnbebauung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen verfehlt den 
rechtlichen Zweck dieses Baugebietstyps und 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

das planerische Ziel dieses Änderungsverfah-
rens. 
 
Ferner wird darauf verwiesen, dass eine Aus-
weisung von Mischgebietsflächen nicht mit 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Hagen sowie mit den regionalplane-
rischen Festlegungen konform ist. Der Flä-
chennutzungsplan stellt eine gewerbliche Bau-
fläche für das Plangebiet dar. Sowohl der der-
zeit gültige als auch der sich in Aufstellung be-
findliche Regionalplan legen hier einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) fest. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

I. 2 Bürger 2, 58099 Hagen, 10.02.2021 
 
Sehr geehrte Frau Brinkmann, 
 
ich nehme Bezug auf das soeben geführte Telefonat mit 
Ihnen und füge nachfolgend meine Stellungnahme bzw. 
Empfehlung zu o.a. Bebauungsplan an: 
 
1. Die Mischgebietsfläche Flurstück 205 bis zum nächsten 
Grenzpunkt zu erweitern 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit vorgestellte Planungskon-
zept mit Ausweisung von Mischgebietsflächen 
ist überholt. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zielsetzung dieses vereinfachten Änderungs-
verfahrens nach § 13 BauGB ist es, die Emp-
fehlungen des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes im Geltungsbereich planungsrecht-
lich umzusetzen sowie die bestehenden Ge-
werbeflächen zu sichern. Es erfolgt eine Steu-
erung der Ansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben und Vergnügungsstätten. Eine planeri-
sche Neuordnung des Gebiets mit Auswei-
sung von Mischgebietsflächen ist nicht Gegen-
stand dieses Änderungsverfahrens. Die Ände-
rung der Art der baulichen Nutzung würde die 
Grundzüge der Planung berühren und ist im 
Verfahren nach § 13 BauGB nicht möglich. 
 
Kennzeichnend für den Baugebietstyp „Misch-
gebiet“ ist die Gleichwertigkeit und Gleichge-
wichtigkeit von Wohnen und das Wohnen nicht 
störendem Gewerbe. Dieses gleichwertige 
Nebeneinander zweier Nutzungsarten setzt 
zum einen wechselseitige Rücksichtnahme 
der einen Nutzung auf die andere und deren 
Bedürfnisse voraus, es bedeutet zum anderen 
aber auch, dass keine der Nutzungsarten ein 
deutliches Übergewicht über die andere ge-
winnen soll. Die Festsetzung eines Mischge-
biets, um der Wohnbebauung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen verfehlt den 
rechtlichen Zweck dieses Baugebietstyps und 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das planerische Ziel dieses Änderungsverfah-
rens. 
 
Sich ansiedelndes Gewerbe hat im Rahmen 
der Genehmigung Rücksicht zu nehmen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen. Die vorhandenen Gewerbebe-
triebe müssten im Falle einer Umwandlung in 
ein Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf 
die Wohnbebauung nehmen, insbesondere in 
Bezug auf höhere Anforderungen an den 
Lärmschutz. Es müsste im Rahmen der TA 
Lärm vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe 
und die Feierabend- und Wochenendzeiten 
genommen werden. Ein Teil der momentan 
ansässigen Betriebe, bspw. die Großbäckerei 
an der Schwerter Straße, wären im Mischge-
biet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. 
Solchen Betrieben soll auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben werden 
 
Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich we-
nige Gewerbeflächen in Hagen zur Verfügung 
stehen, ist die Beibehaltung der Gewerbeflä-
chenausweisung planerisch geboten. Eine zu-
nehmende Wohnbebauung im Plangebiet 
würde die weitere Ansiedlung und Weiterent-
wicklung von Gewerbebetrieben verhindern o-
der zumindest erschweren. 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reduzierung der Anpflanzfläche auf das Niveau der Nach-
bargrundstücke 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Änderung würde mir eine bessere Aus-
nutzung des Grundstücks gewährleisten.  
Eine spätere mögliche Bebauung sei es im Wohn- als auch 
im Gewerbebereich würde eine zusätzliche Abschirmung 
zum Wohngebiet der gegenüberliegenden Bebauung in der 
Turmstraße dienen. Für Rückfragen auch zu den auf meinem 

Ferner wird darauf verwiesen, dass eine Aus-
weisung von Mischgebietsflächen nicht mit 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Hagen sowie mit den regionalplane-
rischen Festlegungen konform ist. Der Flä-
chennutzungsplan stellt eine gewerbliche Bau-
fläche für das Plangebiet dar. Sowohl der der-
zeit gültige als auch der sich in Aufstellung be-
findliche Regionalplan legen hier einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) fest. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Das Planungskonzept sieht weiterhin die Fest-
setzung der Grünflächen und der für die An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern vorge-
sehenen Flächen vor und richtet sich somit 
nach dem derzeit rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Die Aufstellung oder die Änderung eines Be-
bauungsplanes sind grundsätzlich städtebau-
lich zu begründen und nicht mit wirtschaftli-
chen Einzelinteressen zu rechtfertigen. Die 
Ausweisung eines Mischgebiets oder ggf. die 
Erweiterung der Gewerbefläche und ein Her-
anrücken einer Gewerbenutzung an die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Grundstück ansässigen Gewerbebetrieben können Sie mich 
gerne ansprechen. Es handelt sich um die Firmen: 

                               
                 

gegenüberliegende Wohnbebauung an der 
Turmstraße könnte Probleme in Bezug auf 
den Lärmschutz hervorrufen. Als planerische 
Konfliktbewältigung ist hier der Trennungs-
grundsatz von nicht miteinander verträglichen 
Nutzungen und somit die Wahrung eines Ab-
stands und die Beibehaltung der Grünflächen-
festsetzung entlang der Turmstraße zu präfe-
rieren. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

II. 1 Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Sachgruppe Ordnungsbehördliche Außendienste / All-
gemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, 29.01.2021 

Ich verweise auf meinen beigefügten Bescheid vom 
18.08.2020. 

Der Antrag auf Luftbildauswertung wurde geprüft. 
Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen 
angeordnet: 

Bearbeitung der/des Blindgängerverdachtspunkte/s Nr. 
11774, 11775, 11776, 11777, 11778, 11779, 11780. 

Sondieren der zu bebauenden Flächen und Baugruben und 
die Anwendung der Anlage 1 TVV, im Bereich der Bombar-
dierung (gelbe Markierung), s. Anlage. Sondieren der Stel-
lungsbereiche (falls diese nach dem zweiten Weltkrieg nicht 
überbaut wurden), blaue Markierung. 

Die Blindgängerverdachtspunkte, Bombardie-
rungsflächen und Stellungsbereiche im Gel-
tungsbereich werden im Bebauungsplan ge-
kennzeichnet. Die Sondierungen sind von den 
Grundstückseigentümer*innen vor Bodenein-
griffen in eigener Verantwortung beim Fachbe-
reich Öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 
beantragen. 

Der Anregung wird gefolgt. 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
Hinweis: 
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub au-
ßergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegen-
stände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst West-
falen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei 
zu verständigen. 

 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die textli-
chen Hinweise und die Begründung übernom-
men. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 
 
 

X 

II. 3 LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 
02.02.2021 
 
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenk-
malpflegerische Belange im Geltungsbereich der Planung 
nicht berührt. 
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier 
gegebenen Situation bei Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht 
bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden können. 
Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender 
Hinweis gegeben, der zur Unterrichtung möglicherweise Be-
troffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden sollte: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/o-
der naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Grä-
ben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzli-
chen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der aktualisierte Hinweis zum Bodendenkmal-
schutz wird in die textlichen Hinweise und die 
Begründung übernommen (s. Stellungnahme 
der LWL-Archäologie für Westfalen vom 
18.07.2022 im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Ge-
meinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Ar-
chäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 
93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und 
die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz 
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Be-
sitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

II. 4 LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 
04.02.2021 
 
Die Paläontologische Denkmalpflege gibt ergänzend zu der 
Stellungnahme der Archäologischen Denkmalpflege (unser 
Schreiben vom 02.02.2021, Az. 465rö21.eml) folgende Hin-
weise: 
 
 
Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen seitens der palä-
ontologischen Bodendenkmalpflege keine Bedenken. Aus 
unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine pa-
läontologischen Bodendenkmäler bekannt. Allerdings liegen 
in direkter und näherer Nachbarschaft oder in vergleichbaren 
Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf 
eine besondere Fossilführung oder paläontologische Boden-
denkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/ Schur-
fen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden 
muss daher damit gerechnet werden, dass auch im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zur paläontologischen Bo-
dendenkmalpflege werden in die Begründung 
des Bebauungsplanes übernommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Planungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Boden-
denkmäler in Form von Fossilien (versteinerte Überreste von 
Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän (Prätege-
len bis Tegelen/Cromer) angetroffen werden können. Über 
den genauen Umfang und die exakte Lage möglicher Fossil-
lagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aus-
sage zu machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Mu-
seum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu melden (§15 
DSchG NRW). 
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Ober-
fläche treten, ist vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen 
das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (Ansprechpartner 
Herr Dr. Pott, 0251 591 05; christian.pott@lwl.org)., frühzeitig 
zu informieren, damit baubegleitende Maßnahmen abgespro-
chen werden können. 

II. 5 Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung, Untere Denkmalbehörde, 04.02.2021 
Aus bau- und bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen 
grundsätzlich keine Bedenken gegenüber der 1. Nachtrags-
satzung zum o.g. Bebauungsplan. 
 
Ich verweise auf die Stellungnahmen der LWL-Archäologie 
für Westfalen, Außenstelle Olpe vom 02.02.2021 und 
04.02.2021. 
 
Die darin aufgeführten Hinweise zum Verhalten beim Auffin-
den von Bodendenkmälern und der paläontologischen Bo-
dendenkmalpflege, sind in die Begründung der 1. Nachtrags-
satzung zu o.g. Bebauungsplan aufzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Be-
bauungsplan übernommen und die Ausführun-
gen zur paläontologischen Bodendenkmal-
pflege in der Begründung ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
Der Anregung wird gefolgt. 

II. 8 LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfa-
len, 12.02.2021 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand können wir die Planung aus 
denkmalfachlicher Sicht nicht abschließend beurteilen. 
 
Wir bitten daher um Klärung darüber, ob das Gebäude Kleine 
Straße 32 mit umliegendem Garten, welches im Kulturgutver-
zeichnis der Stadt Hagen unter der Nr. 214 erfasst wurde, be-
reits auf seinen Denkmalwert hin geprüft worden ist. Falls der 
Denkmalwert des Objektes bereits festgestellt worden ist, bit-
ten wir um Zusendung des Eintragungsbescheids. 
 
Aus den Planunterlagen zum Bauleitverfahren, hier „Städte-
bauliches Konzept“, geht hervor, dass das Gewerbegebiet im 
nordwestlichen Abschnitt des Geltungsbereiches – zwischen 
Turm- und Lütkenheider Straße – erweitert werden soll. In 
diesem Zusammenhang bitten wir um Prüfung und Nachricht, 
inwieweit davon der Garten des Grundstücks Kleine Straße 
32 mit potenziellem Denkmalwert tangiert wird. 
 
Anhand von historischen Luftbildaufnahmen wird deutlich, 
dass das Grundstück Kleine Straße 32 noch bis in die 1920er 
Jahre eine Einzellage aufwies (vgl. Abb. 1). Eine Luftbildauf-
nahme aus den 1960er Jahren zeigt bereits die Situation mit 
einem Gewerbegebiet im Umkreis des in Frage stehenden 
Grundstücks. Die Wegeverbindung Lütkenheider Straße gibt 

 
 
 
 
 
 
Das Objekt Kleine Str. 32 ist (noch) nicht als 
Denkmal eingetragen. Es ist noch eine weiter-
gehende Prüfung durch die Untere Denkmal-
behörde notwendig. Die Änderung des Bebau-
ungsplanes hat keine Änderung der Bebau-
barkeit der Grundstücke und des Heranrü-
ckens an das potenzielle Denkmal zur Folge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

seither die südliche Begrenzung der zum Objekt gehörigen 
Gartenfläche vor (vgl. Abb. 2). 
 
Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, 
dass diese historisch überlieferte städtebauliche Situation, 
die bis heute abzulesen ist, eine mögliche Abgrenzung für 
den Denkmalwert des Grundstücks vorgeben kann. 
 
Sofern dies noch nicht erfolgt ist, bitten wir um kurzfristige 
Prüfung des Objektes Kleine Straße 32 mit umliegendem 
Garten nach § 2 DschG NRW. 
 
Ferner bitten wir um Klärung, ob es sich bei dem Gebäude 
Turmstraße 57, welches in der Karte „Städtebauliches Kon-
zept“ mit einem „D“ gekennzeichnet ist, tatsächlich um ein 
eingetragenes Denkmal der Stadt Hagen handelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Gebäude Turmstraße 57 handelt es 
sich nicht um ein eingetragenen Denkmal. Die-
ses war nur im mittlerweile überholten Städte-
baulichen Konzept und nicht im Bebauungs-
plan eingetragen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

II. 9 Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 
12.02.2021 
 
Die Absicht der Stadt Hagen das Zentren- und Einzelhandels-
konzept umzusetzen und großflächigen Einzelhandel in die-
sem Bereich auszuschließen wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Bedenken bestehen allerdings gegen die geplante Auswei-
sung von Mischgebieten vor allem im Bereich der Schwerter 
Straße, da aus unserer Sicht für die vorhandenen 

 
 
 
 
 
 
 
Das bisherige Planungskonzept, das eine teil-
weise Ausweisung von Mischgebietsflächen 
vorsah, wurde verworfen. Die Festsetzung der 

  
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Unternehmen mit Einschränkungen oder kostenintensiven 
Auflagen zu rechnen ist. Wir regen daher an größere Teile 
des Mischgebiets weiter als Gewerbegebiet auszuweisen. 

Gewerbegebiete bleibt im Änderungsverfah-
ren bestehen. Der ausgelegte Bebauungspla-
nentwurf sieht dies bereits vor. Eine Anpas-
sung ist daher nicht notwendig.  
 
Der Anregung wird gefolgt. 

II. 11 Stadt Hagen, Umweltamt, 17.02.2021 
 
Die Umstellung des Verfahrens auf das Normalverfahren wird 
von 69 allgemein begrüßt. 
 
Im Nord-Osten des Plangebietes liegen Kleingärten. Dieser 
Bereich ist z. Zt. Bestandteil des B-Plans Nr. 2/96 (481) Orts-
umgehung Boele und in diesem als Grünfläche festgesetzt. 
Westlich angrenzend liegt eine mit Gehölzen bestandene Flä-
che. Diese ist ebenfalls laut aktuell gültigem B-Plan Nr. 3/63 
als Grünfläche festgesetzt. 
 
Laut Städtebaulichem Konzept, Stand 11.01.2021, ist die 
Ausweisung beider Flächen als Gewerbeflächen geplant um 
als potentielle Erweiterungsfläche zu dienen. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist der Erhalt der Grünflächen 
anzustreben. Daher empfiehlt die Untere Naturschutzbe-
hörde (uNB) die Ausweisung gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB als 
Fläche zum Schutz, zu Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kleingartenflächen liegen nach dem ange-
passten Planungskonzept nicht länger im Gel-
tungsbereich des Änderungsverfahrens. Die 
westlich angrenzende Fläche bleibt weiterhin 
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage (Erholungsgebiet) fest-
gesetzt. Der ausgelegte Bebauungsplanent-
wurf sieht dies bereits vor. Eine Anpassung ist 
daher nicht notwendig. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Im aktuell gültigen B-Plan ist das innerhalb des Plangebietes 
gelegene Straßenbegleitgrün als Grünfläche festgesetzt. In 
dem aktuellen städtebaulichen Konzept finden sich diese 
Festsetzungen teilweise nicht mehr. Die uNB empfiehlt die 
Aufnahme dieser Festsetzung bzw. Festsetzungen zum Er-
halt vorhandenen Straßenbegleitgrüns.  
 
 
 
 
Sollte die o. g. Bereiche dennoch als Gewerbeflächen ausge-
wiesen werden oder von sonstigen, im bestehenden B-Plan 
festgesetzten, Grünfestsetzungen abgewichen werden so 
sind im Rahmen des Umweltberichts folgende Unterlagen zu 
erstellen: 
1. Artenschutzprüfung gem. VV-Artenschutz und den Hand-
lungsempfehlungen „Artenschutz in der Bauleitplanung und 
bei baurechtlicher Zulassung von Vorhaben“. 
 
2. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) der die gesetz-
lichen Anforderungen des § 17 BNatSchG erfüllt. 
 
Sind aufgrund der Änderung des B-Plans Abrissarbeiten zu 
erwarten, sind diese Bereiche ebenfalls im Rahmen der Ar-
tenschutzprüfung zu betrachten. 
 
Für den Hauptteil der betreffenden Fläche des Bebauungs-
planes des schon vorhandenen Gewerbegebietes betrifft das 
Verfahren die Absicherung der Gewerbenutzung anstelle ei-
ner Ansiedlung des Einzelhandels. 

Das Straßenbegleitgrün, welches die Gewer-
beflächen einrahmt, wird im Änderungsverfah-
ren weiterhin als private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. 
Der ausgelegte Bebauungsplanentwurf sieht 
dies bereits vor. Eine Anpassung ist daher 
nicht notwendig. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Von den bisher im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan festgesetzten Grünflächen wird nicht 
abgewichen. Die Durchführung einer Arten-
schutzprüfung entfällt. Zwischenzeitlich wurde 
das Änderungsverfahren vom Normalverfah-
ren auf das vereinfachte Änderungsverfahren 
nach § 13 BauGB umgestellt. Die Erstellung 
eines Umweltberichts oder eines Landschafts-
pflegerischen Begleitplans ist daher nicht not-
wendig. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
Aus Klimasicht gibt es einmal keinen großen Unterschied, da 
es sich hierbei um versiegelte Flächen handelt und Emissio-
nen verursacht werden. Eine Änderung besteht lediglich da-
rin, dass das Gewerbegebiet auf der Grünfläche mit zurzeit 
kleingärtnerischer Nutzung im Nordwesten des Gebietes er-
weitert werden soll. Diese Fläche ist laut Klimaanpassungs-
karte zur Grünvernetzung ausgewiesen. Grundsätzlich ist 
dort weiterhin die Existenz einer Grünfläche zu bevorzugen. 
Zwar gibt es dort keinen erhöhten Kaltluftabfluss und die Flä-
che ist auch nicht sehr groß und ohnehin schon von der an-
grenzenden Straße quasi "eingekesselt". Ein verbindender 
Grünstreifen zwischen dem nordwestlich gelegenen Friedhof 
und der südöstliche angrenzenden Parkfläche Lütkenheider 
Straße zum Kreisel Schwerter Straße/Boeler Ring ist in jedem 
Fall einzuplanen. Hierbei ist zusätzlich auf die Ausführungen 
der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) in den folgenden 
Abschnitten hinzuweisen. 
 
Dieser vorhandene Grünbereich der zwei westlichen Flurstü-
cke 555 und 542 liegt in der Erbbaurechtsnutzung der Stadt 
Hagen und bietet somit für die Grundstücksnutzung die Ge-
legenheit der Vorgaben für die Solarenergienutzung auf den 
neu geplanten Gewerbebauten. Des Weiteren kann hier eine 
Begrünung der Neubauten vorgegeben werden. 
 
Zum o.g. B-Planverfahren wurde seitens der Unteren Boden-
schutzbehörde (UBB) bereits im August 2020 eine Stellung-
nahme abgegeben, die sich weder in den Festsetzungen des 
B-Plans noch in der Begründung wiederfindet. 

 
Die Kleingartenflächen liegen nach dem ange-
passten Planungskonzept nicht länger im Gel-
tungsbereich des Änderungsverfahrens. Die 
westlich angrenzende Fläche bleibt weiterhin 
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage (Erholungsgebiet) fest-
gesetzt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 im Altlastenverdachts-
flächenkataster der Stadt Hagen unter der Nummer 9.61-781 
registriert ist. 
 
Aus dem Jahr 2011 gibt es eine orientierende Untersuchung 
von M&P. Das Grundstück ist vermutlich vollständig angefüllt 
worden. Es wurden Auffüllungen in einer Mächtigkeit von ma-
ximal 1,6 m mit verschiedenen anthropogenen Beimengun-
gen festgestellt. 
 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und der Reparaturhalle 
wurden organoleptische Auffälligkeiten mit Bodenbelastun-
gen von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die Verunreini-
gungen wurden vertikal (bis max. 1,3 m tief) abgegrenzt, nicht 
aber horizontal. 
 
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei der derzeiti-
gen gewerblichen Nutzung und der vollständigen Flächenver-
siegelung keine akute Gefährdung für die verschiedenen Wir-
kungspfade vorliegt. Eine Notwendigkeit zur Sanierung be-
steht daher z.Zt. nicht. Sollte die Flächenversiegelung jedoch 
entfernt werden, muss die Frage einer ggf. notwendigen Sa-
nierung der zwei Belastungsbereiche neu bewertet werden. 
 
Die Untersuchungen zeigen auf, dass es durch den jahrelan-
gen Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen auf dem 
Grundstück teilweise zu schädlichen Bodenveränderungen 
gekommen ist. Demzufolge ist das Grundstück im B-Plan zu 

 
Das Grundstück wird im Bebauungsplan als 
Altlastenfläche gekennzeichnet. Es sind im 
Rahmen des Änderungsverfahrens keine wei-
teren Untersuchungen notwendig, da keine 
Nutzungsänderung vorgesehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

kennzeichnen. Sollte das Grundstück in der derzeitigen Form 
weiter genutzt werden (Gewerbe, Versiegelung) und keine 
Eingriffe in den Boden vorgenommen werden, wird die UBB 
keine weiteren Untersuchungen fordern. 
 
Nur bei einer Nutzungsänderung oder Neubebauung, die mit 
Eingriffen in den Untergrund verbunden sind, werden je nach 
Nutzung ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. In jedem 
Fall ist aber die Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG 
zugelassenen Sachverständigen erforderlich. Demzufolge 
wären auch je nach geplanter Nutzung entsprechende Fest-
setzungen im B-Plan festzulegen. 
 
Wichtiger Hinweis: Im Nordöstlichen Bereich des B-Plans lie-
gen klärschlammbelastete Flächen, die vor einer Umnutzung 
saniert werden müssen. Auch diese Flächen sind im B-Plan 
zu kennzeichnen. 
 
 
Die Altlastenverdachtsfläche 9.61-326 (Schwerter Str. 57) ist 
saniert.  
 
Derzeit wird das Altlastenverdachtsflächenkataster überar-
beitet. Nach Stand der derzeitigen Überarbeitung wurden zu-
sätzlich zu den o.g. Altlasten/Altlastenverdachtsflächen drei 
zusätzliche Altstandorte und eine weitere Altablagerung kar-
tiert (s. u. beigefügter Plan), die aus Sicht der UBB für das 
Verfahren zu untersuchen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die betroffene Fläche im Nordosten wird im 
Bebauungsplan als Altlastenfläche gekenn-
zeichnet. Es sind im Rahmen des Änderungs-
verfahrens keine weiteren Untersuchungen 
notwendig, da keine Nutzungsänderung vor-
gesehen ist. 
 
 
 
Die betroffenen Flächen mit Altablagerungen 
werden im Bebauungsplan als Altlastenver-
dachtsflächen gekennzeichnet. Es sind im 
Rahmen des Änderungsverfahrens keine wei-
teren Untersuchungen notwendig, da keine 
Nutzungsänderung vorgesehen ist. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB (18.07.2022 bis einschließlich 31.08.2022) 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung: 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Bürger 1, 58099 Hagen, 24.08.2022 
2. Bürger 2, 58099 Hagen, 24.08.2022 
3. Bürgerin 3, 58089 Hagen, 29.08.2022 
4. Bürger 4, 59348 Lüdinghausen, vertreten durch Taylor Wessing Rechtsanwälte, 31.08.2022 

 
II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 18.07.2022 
2. Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Untere Denkmalbehörde, 18.07.2022 
3. Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sachgruppe Ordnungsbehördliche Außendienste / Allgemeine 

ordnungsbehördliche Aufgaben, 20.07.2022 
4. Pledoc GmbH, 20.07.2022 
5. Westnetz GmbH, 20.07.2022 
6. Amprion GmbH, 21.07.2022 
7. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Ruhrgebiet, 21.07.2022 
8. Gascade Gastransport GmbH, 27.07.2022 
9. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, 01.08.2022 
10. Enervie Vernetzt GmbH, Technischer Service, 03.08.2022 
11. Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Untere Bauaufsichtsbehörde, 04.08.2022 
12. Stadt Hagen, Umweltamt, 25.08.2022 
13. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 30.08.2022 
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In den Stellungnahmen Nrn. II. 2 und 4 - 11 wurden keine Bedenken oder abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden 

zur Kenntnis genommen. Die weiteren Stellungnahmen über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der Abwägungstabelle aufge-

führt. Die restlichen Stellungnahmen sind bei den Originalen der Stellungnahmen in ALLRIS und in der jeweiligen Sitzung einzusehen. 

Nr. Stellungnahme Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

I. 1 Bürger 1, 58099 Hagen, 24.08.2022 

Sehr geehrter Herr den Brave, 

Ich bin Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgericht Ha-
gen vom Hagen             eingetragenen Grundbesitz Ge-
markung Boele Flur 20 Flurstücke 269, 337,508,510 

In dem ausgelegten Bebauungsplan wird die von mir privat 
erworbene Fläche des Flurstücks 337 als öffentliche Fläche 
ausgewiesen. (siehe Anlage blaue Fläche) 
Dem widerspreche ich. 

Im übrigen beantrage ich bei der nächsten Anpassung des 
Bebauungsplans zu berücksichtigen, dass die Fläche 

Das Planungskonzept sieht weiterhin die Fest-
setzung von öffentlichen Grünflächen und der 
für die Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern vorgesehenen Flächen für diesen Be-
reich vor und richtet sich somit nach dem der-
zeit rechtsverbindlichen Bebauungsplan. 
Durch die Wahrung eines Abstands und die 
Beibehaltung der Grünflächenfestsetzung wird 
dem Trennungsgrundsatz von nicht miteinan-
der verträglichen Nutzungen (Gewerbe im 
Plangebiet und Wohnbebauung gegenüberlie-
gend an der Turmstraße) Rechnung getragen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Zielsetzung dieses vereinfachten Änderungs-
verfahrens nach § 13 BauGB ist es, die 

X 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

zwischen Turmstraße und Lütgenheider Straße den bauli-
chen Gegebenheiten (3 Wohnhäuser im Gewerbegebiet, 
Turmstr. 55 u. 57 sowie in der Kleine Straße) als Mischgebiet 
auszuweisen. 
 
Ich hoffe das mein Anliegen berücksichtigt wird. 

Empfehlungen des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes im Geltungsbereich planungs-
rechtlich umzusetzen sowie die bestehenden 
Gewerbeflächen zu sichern. Es erfolgt eine 
Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandels-
betrieben und Vergnügungsstätten. Eine pla-
nerische Neuordnung des Gebiets mit Auswei-
sung von Mischgebietsflächen ist nicht Gegen-
stand dieses Änderungsverfahrens. Die Ände-
rung der Art der baulichen Nutzung würde die 
Grundzüge der Planung berühren und ist im 
Verfahren nach § 13 BauGB nicht möglich. 
 
Kennzeichnend für den Baugebietstyp „Misch-
gebiet“ ist die Gleichwertigkeit und Gleichge-
wichtigkeit von Wohnen und das Wohnen nicht 
störendem Gewerbe. Dieses gleichwertige 
Nebeneinander zweier Nutzungsarten setzt 
zum einen wechselseitige Rücksichtnahme 
der einen Nutzung auf die andere und deren 
Bedürfnisse voraus, es bedeutet zum anderen 
aber auch, dass keine der Nutzungsarten ein 
deutliches Übergewicht über die andere ge-
winnen soll. Die Festsetzung eines Mischge-
biets, um der Wohnbebauung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen verfehlt den 
rechtlichen Zweck dieses Baugebietstyps und 
das planerische Ziel dieses Änderungsverfah-
rens. 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Sich ansiedelndes Gewerbe hat im Rahmen 
der Genehmigung Rücksicht zu nehmen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen. Die vorhandenen Gewerbebe-
triebe müssten im Falle einer Umwandlung in 
ein Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf 
die Wohnbebauung nehmen, insbesondere in 
Bezug auf höhere Anforderungen an den 
Lärmschutz. Es müsste im Rahmen der TA 
Lärm vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe 
und die Feierabend- und Wochenendzeiten 
genommen werden. Ein Teil der momentan 
ansässigen Betriebe, bspw. die Großbäckerei 
an der Schwerter Straße, wären im Mischge-
biet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. 
Solchen Betrieben soll auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben werden 
 
Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich we-
nige Gewerbeflächen in Hagen zur Verfügung 
stehen, ist die Beibehaltung der Gewerbeflä-
chenausweisung planerisch geboten. Eine zu-
nehmende Wohnbebauung im Plangebiet 
würde die weitere Ansiedlung und Weiterent-
wicklung von Gewerbebetrieben verhindern o-
der zumindest erschweren. 
 
Ferner wird darauf verwiesen, dass eine Aus-
weisung von Mischgebietsflächen nicht mit 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

der Stadt Hagen sowie mit den regionalplane-
rischen Festlegungen konform ist. Der Flä-
chennutzungsplan stellt eine gewerbliche Bau-
fläche für das Plangebiet dar. Sowohl der der-
zeit gültige als auch der sich in Aufstellung be-
findliche Regionalplan legen hier einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) fest. 
 
Die Wohnnutzungen, die bereits vor Aufstel-
lung des Bebauungsplanes in den 1960er Jah-
ren bestanden, genießen Bestandsschutz. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

I. 2 Bürger 2, 58099 Hagen, 24.08.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Ihrem Bebauungsplanverfahren möchte ich wie folgt Stel-
lung nehmen. 
 
Die Parzelle 205 ist in meinem Besitz und wird nicht als öf-
fentliche Grünfläche genutzt. Im oberen Bereich der Parzelle 
146 und Parzelle 205 plane ich ein Gebäude zur Mischbenut-
zung Gewerbe-Privat zu errichten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Planungskonzept sieht weiterhin die Fest-
setzung von öffentlichen Grünflächen und der 
für die Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern vorgesehenen Flächen für diesen Be-
reich vor und richtet sich somit nach dem der-
zeit rechtsverbindlichen Bebauungsplan. 
Durch die Wahrung eines Abstands und die 
Beibehaltung der Grünflächenfestsetzung wird 
dem Trennungsgrundsatz von nicht 

  
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
Nördlich der Turmstrasse und westlich von meinem Grund-
stück ist bereits Wohngebiet (rote Flächen in beiliegender 
Skizze) - so stünde aus meiner Sicht nichts im Wege den Be-
bauungsplan so anzupassen, daß die mit dem Kreis gekenn-
zeichnete Fläche zumindest in ein Mischgebiet anzupassen. 
 
Bitte daher um Prüfung meines Anliegens beziehungsweise 
den Bebauungsplan entsprechend anzupassen. 
 
Über einen positiven Bescheid wäre ich sehr dankbar. Für 
eventl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

miteinander verträglichen Nutzungen (Ge-
werbe im Plangebiet und Wohnbebauung ge-
genüberliegend an der Turmstraße) Rechnung 
getragen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Zielsetzung dieses vereinfachten Änderungs-
verfahrens nach § 13 BauGB ist es, die Emp-
fehlungen des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes im Geltungsbereich planungsrecht-
lich umzusetzen sowie die bestehenden Ge-
werbeflächen zu sichern. Es erfolgt eine Steu-
erung der Ansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben und Vergnügungsstätten. Eine planeri-
sche Neuordnung des Gebiets mit Auswei-
sung von Mischgebietsflächen ist nicht Gegen-
stand dieses Änderungsverfahrens. Die Ände-
rung der Art der baulichen Nutzung würde die 
Grundzüge der Planung berühren und ist im 
Verfahren nach § 13 BauGB nicht möglich. 
 
Kennzeichnend für den Baugebietstyp „Misch-
gebiet“ ist die Gleichwertigkeit und Gleichge-
wichtigkeit von Wohnen und das Wohnen nicht 
störendem Gewerbe. Dieses gleichwertige 
Nebeneinander zweier Nutzungsarten setzt 
zum einen wechselseitige Rücksichtnahme 
der einen Nutzung auf die andere und deren 
Bedürfnisse voraus, es bedeutet zum anderen 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

aber auch, dass keine der Nutzungsarten ein 
deutliches Übergewicht über die andere ge-
winnen soll. Die Festsetzung eines Mischge-
biets, um der Wohnbebauung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen verfehlt den 
rechtlichen Zweck dieses Baugebietstyps und 
das planerische Ziel dieses Änderungsverfah-
rens. 
 
Sich ansiedelndes Gewerbe hat im Rahmen 
der Genehmigung Rücksicht zu nehmen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen. Die vorhandenen Gewerbebe-
triebe müssten im Falle einer Umwandlung in 
ein Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf 
die Wohnbebauung nehmen, insbesondere in 
Bezug auf höhere Anforderungen an den 
Lärmschutz. Es müsste im Rahmen der TA 
Lärm vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe 
und die Feierabend- und Wochenendzeiten 
genommen werden. Ein Teil der momentan 
ansässigen Betriebe, bspw. die Großbäckerei 
an der Schwerter Straße, wären im Mischge-
biet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. 
Solchen Betrieben soll auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben werden 
 
Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich we-
nige Gewerbeflächen in Hagen zur Verfügung 
stehen, ist die Beibehaltung der 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Gewerbeflächenausweisung planerisch gebo-
ten. Eine zunehmende Wohnbebauung im 
Plangebiet würde die weitere Ansiedlung und 
Weiterentwicklung von Gewerbebetrieben ver-
hindern oder zumindest erschweren. 
 
Ferner wird darauf verwiesen, dass eine Aus-
weisung von Mischgebietsflächen nicht mit 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Hagen sowie mit den regionalplane-
rischen Festlegungen konform ist. Der Flä-
chennutzungsplan stellt eine gewerbliche Bau-
fläche für das Plangebiet dar. Sowohl der der-
zeit gültige als auch der sich in Aufstellung be-
findliche Regionalplan legen hier einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) fest. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

I. 3 Bürgerin 3, 58089 Hagen, 29.08.2022 
 
Sehr geehrte Herr den Brave, 
 
zum oben genannten Plaungsverfahren möchte ich mich 
gerne äußern. 
 
Ich bin Eigentümerin der Flurstücke 336, 505 sowie 507 und 
diese werden nicht als öffentliche Grünfläche genutzt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Planungskonzept sieht weiterhin die Fest-
setzung von öffentlichen Grünflächen und der 
für die Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern vorgesehenen Flächen für diesen 

  
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desweiteren möchte ich darauf hinweisen, dass es durchaus 
sinnvoll wäre den Teil südlich der Turmstraße (s. Anhang), 
der deutlich durch langjährige Wohnbebauung gekennzeich-
net ist, als Mischgebiet auszuweisen. 
 
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer weitern Planung. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bereich vor und richtet sich somit nach dem 
derzeit rechtsverbindlichen Bebauungsplan. 
Durch die Wahrung eines Abstands und die 
Beibehaltung der Grünflächenfestsetzung wird 
dem Trennungsgrundsatz von nicht miteinan-
der verträglichen Nutzungen (Gewerbe im 
Plangebiet und Wohnbebauung gegenüberlie-
gend an der Turmstraße) Rechnung getragen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Zielsetzung dieses vereinfachten Änderungs-
verfahrens nach § 13 BauGB ist es, die Emp-
fehlungen des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes im Geltungsbereich planungsrecht-
lich umzusetzen sowie die bestehenden Ge-
werbeflächen zu sichern. Es erfolgt eine Steu-
erung der Ansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben und Vergnügungsstätten. Eine planeri-
sche Neuordnung des Gebiets mit Auswei-
sung von Mischgebietsflächen ist nicht Gegen-
stand dieses Änderungsverfahrens. Die Ände-
rung der Art der baulichen Nutzung würde die 
Grundzüge der Planung berühren und ist im 
Verfahren nach § 13 BauGB nicht möglich. 
 
Kennzeichnend für den Baugebietstyp „Misch-
gebiet“ ist die Gleichwertigkeit und Gleichge-
wichtigkeit von Wohnen und das Wohnen nicht 
störendem Gewerbe. Dieses gleichwertige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Nebeneinander zweier Nutzungsarten setzt 
zum einen wechselseitige Rücksichtnahme 
der einen Nutzung auf die andere und deren 
Bedürfnisse voraus, es bedeutet zum anderen 
aber auch, dass keine der Nutzungsarten ein 
deutliches Übergewicht über die andere ge-
winnen soll. Die Festsetzung eines Mischge-
biets, um der Wohnbebauung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen verfehlt den 
rechtlichen Zweck dieses Baugebietstyps und 
das planerische Ziel dieses Änderungsverfah-
rens. 
 
Sich ansiedelndes Gewerbe hat im Rahmen 
der Genehmigung Rücksicht zu nehmen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen. Die vorhandenen Gewerbebe-
triebe müssten im Falle einer Umwandlung in 
ein Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf 
die Wohnbebauung nehmen, insbesondere in 
Bezug auf höhere Anforderungen an den 
Lärmschutz. Es müsste im Rahmen der TA 
Lärm vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe 
und die Feierabend- und Wochenendzeiten 
genommen werden. Ein Teil der momentan 
ansässigen Betriebe, bspw. die Großbäckerei 
an der Schwerter Straße, wären im Mischge-
biet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. 
Solchen Betrieben soll auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben werden 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich we-
nige Gewerbeflächen in Hagen zur Verfügung 
stehen, ist die Beibehaltung der Gewerbeflä-
chenausweisung planerisch geboten. Eine zu-
nehmende Wohnbebauung im Plangebiet 
würde die weitere Ansiedlung und Weiterent-
wicklung von Gewerbebetrieben verhindern o-
der zumindest erschweren. 
 
Ferner wird darauf verwiesen, dass eine Aus-
weisung von Mischgebietsflächen nicht mit 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Hagen sowie mit den regionalplane-
rischen Festlegungen konform ist. Der Flä-
chennutzungsplan stellt eine gewerbliche Bau-
fläche für das Plangebiet dar. Sowohl der der-
zeit gültige als auch der sich in Aufstellung be-
findliche Regionalplan legen hier einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) fest. 
 
Die Wohnnutzungen, die bereits vor Aufstel-
lung des Bebauungsplanes in den 1960er Jah-
ren bestanden, genießen Bestandsschutz. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

I. 4 Bürger 4, 59348 Lüdinghausen, vertreten durch Taylor Wes-
sing Rechtsanwälte, 31.08.2022 
 
Sehr geehrter Herr den Brave, 
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Nr. Stellungnahme Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, dass wir die Interessen des Herrn       
                               59348 Lüdinghausen, ver-
treten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir 
anwaltlich. 

Unser Mandant ist u.A. Eigentümer der Grundstücke Schwer-
ter Straße 97 sowie Lütkenheider Straße 14 und 18, die sich 
innerhalb des künftigen Geltungsbereiches des eingangs be-
zeichneten Bebauungsplans in Form seiner 1. Änderung be-
finden. Namens und in Vollmacht unseres Mandanten möch-
ten wir im Rahmen der bis zum 31.08.2022 laufenden öffent-
lichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellung zu dem 
Entwurf des Bebauungsplans nehmen und im Folgenden die 
Interessen unseres Mandanten aufzeigen: 

Wir regen an, die Planung dahingehend zu ändern, dass die 
Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, auf denen derzeit 
reguläre, nicht betriebsbezogene Wohnnutzung ausgeübt 
wird, als Mischgebiet nach § 6 BauNVO ausgewiesen wer-
den. 

Die angeregte Änderung des Bebauungsplanentwurfes ist 
sowohl aus Gründen der Rechtsicherheit des künftigen Be-
bauungsplanes als auch im Interesse der Rechtssicherheit 
für Eigentümer und Mieter von im Plangebiet befindlichen 
nicht-betriebsbezogenen Wohneinheiten erforderlich. Hierzu 
im Einzelnen: 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

1. Der aktuell für die Grundstücke unseres Mandanten gültige 
Bebauungsplan „I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan 
Nr. 3/63 des Geländes zwischen Schwerter-, Turm- und 
Kleine Straße“ aus dem Jahr 1970 setzt ein Gewerbegebiet 
nach § 8 BauNVO 1962 fest, in dem – abgesehen von Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter – „reguläre“, nicht-be-
triebsbezogene Wohnungen bauplanungsrechtlich unzuläs-
sig sind. 
 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die tatsächliche 
Nutzung im Plangebiet jedoch deutlich von dieser Festset-
zung entfernt. Inzwischen finden sich nach Ermittlung unse-
res Mandanten im gesamten Plangebiet insgesamt 24 Wohn-
häuser mit einer Gesamtzahl von 81 Wohneinheiten. Darun-
ter befinden sich auf den Grundstücken, die im Eigentum un-
seres Mandanten stehen, allein 12 Wohneinheiten. Es ist da-
von auszugehen, dass durch die seit Jahrzehnten andau-
ernde Umstrukturierung der Nutzungen im Plangebiet ein 
überwiegender Anteil – wenn nicht sogar alle Wohneinheiten 
– inzwischen durch nicht-betriebsbezogenes Wohnen ge-
nutzt werden. Wie eine Stellungnahme Ihres Fachbereiches 
vom 17.01.2014 (Az. 3/62/PB/0032/13) zeigt, sind jedenfalls 
die Wohnnutzungen auf den Grundstücken Lütkenheider 
Straße 14-18 nie für reguläres Wohnen genehmigt worden. 
Entsprechendes dürfte nach unserer Erfahrung bei realitäts-
naher Betrachtung auch für einen Großteil der übrigen im 
Plangebiet vorhandenen Wohnnutzungen gelten. Die Wohn-
nutzung ist derzeit aufgrund der Ausweisung als Gewerbege-
biet auch nicht genehmigungsfähig. Den 81 Wohneinheiten 

Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist ein 
Gewerbegebiet festgesetzt und Wohnen ledig-
lich betriebsbezogen und ausnahmsweise zu-
lässig. Umnutzungen von Betriebsleiterwoh-
nungen/Betriebsinhaberwohnungen zu sonsti-
gen Wohnnutzungen in diesem Gebiet sind 
nicht bekannt. Nach Aktenlage sind alle Wohn-
nutzungen genehmigt. Die Wohnnutzungen, 
die bereits vor Aufstellung des Bebauungspla-
nes in den 1960er Jahren bestanden, genie-
ßen Bestandsschutz.  
 
Eine überwiegende Wohnnutzung liegt nicht 
vor. Neben einem Vergleich der durch Woh-
nen und Gewerbe genutzten Gebäude bzw. 
Nutzungseinheiten/Betriebe, sollte ebenfalls 
ein Vergleich der durch Wohnen und Gewerbe 
genutzten Flächen herangezogen werden. Es 
werden knapp 70 % der privaten Grundstücks-
flächen durch Gewerbebetriebe genutzt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

stehen derzeit lediglich jeweils 13 Büro- und Gewerbeeinhei-
ten gegenüber. 
 
Auf den Umstand, dass sich im Plangebiet reguläre Wohnun-
gen befinden, hat unser Mandant jedenfalls bezogen auf die 
Grundstücke Lütkenheider Straße 14, 18 und 20 bereits mit 
Schreiben vom 28.08.2018 hingewiesen. Ihr Fachbereich hat 
diesen Hinweis zur Kenntnis genommen, wie sich aus der 
Antwort vom 01.10.2018 (Az. 61/43) durch den (damaligen) 
technischen Beigeordneten, Herrn Thomas Grothe, ergibt. 
 
Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan vom 
12.01.2021, der Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung 
war, hat die Stadt Hagen diese Aspekte aufgegriffen und un-
ter Ziffer 4 wörtlich ausgeführt: 
 

„Über die Jahre ist in dem ursprünglich festgesetzten 
Gewerbegebiet teilweise faktisch ein Mischgebiet ent-
standen. Mithilfe der Festsetzung als Mischgebiet soll 
die bestehende Wohnbebauung legalisiert und für ge-
sunde Wohnverhältnisse gesorgt werden. Eine Aus-
weitung der Wohnbebauung ist jedoch zum Schutz 
des Gewerbestandortes in dem Gebiet nicht vorgese-
hen und gewünscht.“ 

 
Der Entwurf der Planurkunde sah dementsprechend die Aus-
weisung von Mischgebieten in Teilen der Bereiche vor, in de-
nen ein großer Teil der angesprochenen Wohneinheiten zu 
finden ist, wenn auch wesentliche von Wohnnutzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit vorgestellte Planungskon-
zept mit Ausweisung von Mischgebietsflächen 
sowie die Einschätzung, dass sich das Plan-
gebiet faktisch zu einem Mischgebiet entwi-
ckelt hat, ist überholt. Es werden knapp 70 % 
der privaten Grundstücksflächen durch Ge-
werbebetriebe genutzt. Nach Aktenlage sind 
alle Wohnnutzungen genehmigt. Illegale Woh-
nungen sind nicht bekannt 
 
Zielsetzung dieses vereinfachten Änderungs-
verfahrens nach § 13 BauGB ist es, die Emp-
fehlungen des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes im Geltungsbereich planungsrecht-
lich umzusetzen sowie die bestehenden Ge-
werbeflächen zu sichern. Es erfolgt eine Steu-
erung der Ansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben und Vergnügungsstätten. Eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

geprägte Bereiche im westlichen und südwestlichen Bereich 
des Plangebietes hiervon ausgenommen waren. 
 
Anders als diese jedenfalls im Ansatz nachvollziehbare Pla-
nung sieht der aktuelle Entwurf des Bebauungsplans, wie er 
Gegenstad der aktuell laufenden öffentlichen Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB ist, für das gesamte Plangebiet die 
Beibehaltung der Gewerbegebietsfestsetzung vor. Geplant 
ist diesbezüglich lediglich die Umstellung der anwendbaren 
Fassung der BauNVO auf die aktuelle Version von 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planerische Neuordnung des Gebiets mit Aus-
weisung von Mischgebietsflächen ist nicht Ge-
genstand dieses Änderungsverfahrens. Die 
Änderung der Art der baulichen Nutzung 
würde die Grundzüge der Planung berühren 
und ist im Verfahren nach § 13 BauGB nicht 
möglich. 
 
Kennzeichnend für den Baugebietstyp „Misch-
gebiet“ ist die Gleichwertigkeit und Gleichge-
wichtigkeit von Wohnen und das Wohnen nicht 
störendem Gewerbe. Dieses gleichwertige 
Nebeneinander zweier Nutzungsarten setzt 
zum einen wechselseitige Rücksichtnahme 
der einen Nutzung auf die andere und deren 
Bedürfnisse voraus, es bedeutet zum anderen 
aber auch, dass keine der Nutzungsarten ein 
deutliches Übergewicht über die andere ge-
winnen soll. Die Festsetzung eines Mischge-
biets, um der Wohnbebauung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten einzuräumen verfehlt den 
rechtlichen Zweck dieses Baugebietstyps und 
das planerische Ziel dieses Änderungsverfah-
rens. 
 
Sich ansiedelndes Gewerbe hat im Rahmen 
der Genehmigung Rücksicht zu nehmen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen. Die vorhandenen Gewerbebe-
triebe müssten im Falle einer Umwandlung in 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ein Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf 
die Wohnbebauung nehmen, insbesondere in 
Bezug auf höhere Anforderungen an den 
Lärmschutz. Es müsste im Rahmen der TA 
Lärm vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe 
und die Feierabend- und Wochenendzeiten 
genommen werden. Ein Teil der momentan 
ansässigen Betriebe, bspw. die Großbäckerei 
an der Schwerter Straße, wären im Mischge-
biet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. 
Solchen Betrieben soll auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben werden 
 
Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich we-
nige Gewerbeflächen in Hagen zur Verfügung 
stehen, ist die Beibehaltung der Gewerbeflä-
chenausweisung planerisch geboten. Eine zu-
nehmende Wohnbebauung im Plangebiet 
würde die weitere Ansiedlung und Weiterent-
wicklung von Gewerbebetrieben verhindern o-
der zumindest erschweren. 
 
Ferner wird darauf verwiesen, dass eine Aus-
weisung von Mischgebietsflächen nicht mit 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Hagen sowie mit den regionalplane-
rischen Festlegungen konform ist. Der Flä-
chennutzungsplan stellt eine gewerbliche Bau-
fläche für das Plangebiet dar. Sowohl der der-
zeit gültige als auch der sich in Aufstellung 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die planerische Nichtbeachtung der dargestellten Entwick-
lungen im laufenden Bebauungsplanänderungsverfahren 
stellt die Rechtssicherheit des Bebauungsplans in Frage. 
Vorliegend bestehen greifbare Anhaltspunkte dafür, dass die 
Gewerbegebietsfestsetzung insgesamt – jedenfalls jedoch 
für die Teilbereiche, in denen sich bereits umfangreiche 
Wohnnutzung befindet – funktionslos und damit unwirksam 
ist. 
2.1 Nach in der Rechtsprechung anerkannter Auffassung tritt 
eine bauplanerische Festsetzung wegen Funktionslosigkeit 
außer Kraft, wenn und soweit die Verhältnisse, auf die sie 
sich bezieht, in der tatsächlichen Entwicklung einen Zustand 
erreicht haben, der eine Verwirklichung der Festsetzung auf 
unabsehbare Zeit ausschließt und die Erkennbarkeit dieser 
Tatsache einen Grad erreicht hat, der einem etwa dennoch in 
die Fortgeltung der Festsetzung gesetzten Vertrauen die 
Schutzwürdigkeit nimmt. Die Planungskonzeption, die einer 
Festsetzung zugrunde liegt, wird allerding nicht schon dann 
sinnlos, wenn sie nicht mehr überall im Plangebiet umgesetzt 
werden kann. Erst wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom 
Planinhalt so massiv und so offenkundig abweichen, dass der 

befindliche Regionalplan legen hier einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) fest. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Nach der angesprochenen Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist eine Fest-
setzung erst als funktionslos anzusehen, wenn 
die Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, in der 
tatsächlichen Entwicklung einen Zustand er-
reicht haben, der eine Verwirklichung der Fest-
setzung auf unabsehbare Zeit ausschließt und 
die Erkennbarkeit dieser Tatsache einen Grad 
erreicht hat, der einem etwa dennoch in die 
Fortgeltung der Festsetzung gesetzten Ver-
trauen die Schutzwürdigkeit nimmt. Das ist nur 
in Ausnahmefällen anzunehmen, in denen der 
Festsetzung auf Grund der Veränderung der 
tatsächlichen Verhältnisse keine städtebauli-
che Ordnungsfunktion mehr zukommen kann. 
 
Soweit es um Festsetzungen zur Art der bauli-
chen Nutzung geht, bedeutet das, dass eine 
Funktionslosigkeit nur dann eingetreten ist, 
wenn in dem betreffenden Baugebiet auf 
Grund der tatsächlichen Verhältnisse nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Bebauungsplan eine städtebauliche Gestaltungsfunktion im 
Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB unmöglich zu erfüllen vermag, 
kann von einer Funktionslosigkeit die Rede sein. Dies setzt 
voraus, dass die Festsetzung – unabhängig davon, ob sie 
punktuell durchsetzbar ist – bei einer Gesamtbetrachtung die 
Fähigkeit verloren hat, die städtebauliche Entwicklung noch 
in eine bestimmte Richtung zu steuern. 
 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 29.04.1977 - IV C 39.75; Be-
schluss vom 17.02.1997 - 4 B 16.97; und vom 
9.10.2003 - 4 B 85.03. 

 
Ein beredtes Beispiel aus der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung, in dem die Festsetzung eines Gewerbege-
bietes aufgrund eines Überhand nehmenden Anteils an regu-
lärer, nicht-betriebsbezogener Wohnnutzung für funktionslos 
erklärt wurde, stellt eine Entscheidung des Verwaltungsge-
richts Gelsenkirchen vom 21.05.2013 (Az. 9 K 3923/11 –, ju-
ris) dar. Die Entscheidung betraf ein entlang der Industrie-
straße in Datteln gelegenes und von seiner räumlichen Aus-
dehnung in etwa mit dem vorliegenden Gebiet vergleichbares 
Gewerbegebiet. 
 
Grund für die Annahme der Funktionslosigkeit der Gewerbe-
gebietsfestsetzung war in dem der Entscheidung des VG Gel-
senkirchen zugrundeliegenden Fall die im Verfahren seitens 
des Gerichts festgestellte hohe Anzahl an Wohnnutzungen – 
darunter eine Vielzahl von nicht betriebsbezogenen Wohnun-
gen. So hat das Gericht festgestellt, dass im Plangebiet ins-
gesamt 41 Wohneinheiten ohne Bindung an einen 

mehr damit gerechnet werden kann, dass die 
der Art des Baugebiets entsprechenden Nut-
zungen in dem Gebiet tatsächlich noch ver-
wirklicht werden können. 
 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 
29.05.2001, Az.: 4 B 33/01, juris, Rn. 3 
ff.; BVerwG. Urteil vom 12.08.1999, Az.: 
4 CN 4/98, juris, Rn. 41 

 
Erforderlich ist dazu nicht nur ein Zustand, in 
dem eine nicht-gebietskonforme Nutzung fest-
zustellen ist, sondern außerdem die Prognose, 
dass der vorhandene Zustand die Entwicklung 
des Gebietes hin zur plankonformen Nutzung 
ausschließt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 3/63 weist – neben 
Grün- und Verkehrsflächen – im Wesentlichen 
Gewerbegebiete aus. Es ist augenscheinlich 
ein Verhältnis von knapp 70 % gewerblich zu 
30 % zu Wohnzwecken genutzter Grund-
stücksfläche festzustellen. Dieser Befund führt 
allerdings nicht zur Funktionslosigkeit der Ge-
bietsfestlegung. Die Wohnnutzungen haben 
die gewerblichen Nutzungen im Plangebiet 
keinesfalls vollständig zurückgedrängt. Eine 
künftige Entwicklung hin zu einer idealtypi-
schen gewerblichen Nutzung ist keinesfalls 
ausgeschlossen. Der Bebauungsplan hat – 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Gewerbebetrieb nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO vorhanden 
seien. Die Wohnnutzung sei daher nach Zahl und Ausmaß 
den gewerblichen Nutzungseinheiten jedenfalls gleichrangig, 
die Festsetzung funktionslos geworden und das Gebiet als 
faktisches Mischgebiet zu beurteilen. 
 

VG Gelsenkirchen, Urteil vom 21.05.2013 – 9 K 
3923/11 –, juris Rn. 15 ff. 

 
Vor dem Hintergrund dieser in der Rechtsprechung entwi-
ckelten Grundsätze und vor dem Eindruck des geschilderten 
Einzelfalls sowie der eingangs bereits aufgezeigten tatsächli-
chen Verhältnisse im Plangebiet erscheint eine Funktionslo-
sigkeit der Gewerbegebietsfestsetzung vorliegend eher 
nahe- denn fernliegend. 
 
2.2 Diese Einschätzung hat nachvollziehbarer Weise auch 
die Stadt bereits im Rahmen des Entwurfs der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit geteilt, wie der bereits oben zi-
tierte Ausschnitt aus der Begründung zum Bebauungsplan 
sowie der damit korrespondierende Entwurf der Planurkunde 
zeigt. 
 
Die aktuelle Begründung des Bebauungsplans spricht zwar 
im Zusammenhang mit dem Ausschluss von Vergnügungs-
stätten im Plangebiet noch davon, dass „die Standortqualität 
auch insoweit zu sichern“ sei, bezieht dies jedoch – bedauer-
licherweise – nicht mehr auf die im Plangebiet vorhandene 
Wohnnutzung. Dabei wäre eine planungsrechtliche Siche-
rung der Wohnnutzung nicht nur als Beitrag zur 

seine konsequente Anwendung vorausgesetzt 
– seine städtebauliche Ordnungsfunktion nicht 
verloren und ist daher nicht funktionslos. 
 
Ein faktisches Mischgebiet liegt im vorliegen-
den Fall nicht vor, da keine Gleichwertigkeit 
und Gleichgewichtigkeit von (genehmigtem) 
Wohnen und das Wohnen nicht wesentlich 
störendem Gewerbe vorhanden ist.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die (Kurz-)Begründung und das Nutzungskon-
zept stellten die zum Zeitpunkt der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit verfolgte und 
mittlerweile überholte Planungsabsicht dar, 
Gewerbe- und Mischgebietsflächen auszuwei-
sen. Die damalige Einschätzung, dass sich 
das Plangebiet in Teilen in Richtung eines 
Mischgebietes entwickelt hat, stellt keine An-
erkennung einer Funktionslosigkeit der Ge-
werbegebietsfestsetzung dar. Wie oben dar-
gestellt, ist eine künftige Entwicklung hin zu ei-
ner rein gewerblichen Nutzung nicht ausge-
schlossen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Rechtssicherheit des Bebauungsplans notwendig und sinn-
voll, sondern auch städtebaulich zu begrüßen. 
 
So würde die Festsetzung von Mischgebietsflächen in den 
Randbereich des Plangebietes einen fließenden Übergang 
zur jenseits der Plangrenzen befindlichen (reinen) Wohnnut-
zung schaffen. Gleichzeitig würde durch die Mischgebiets-
festsetzung verhindert, dass die Wohnnutzung im Plangebiet 
(weiter) Überhand nimmt. In Mischgebieten ist die Gleichwer-
tigkeit und Gleichgewichtigkeit von Wohnen und Gewerbebe-
trieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, vorausge-
setzt. Hierüber können Ungleichgewichte auf Ebene der Ge-
nehmigungserteilung verhindert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstverständlich setzt eine Mischgebietsfestsetzung eine 
genaue vorherige Ermittlung des tatsächlichen Bau- und Nut-
zungsbestandes im Plangebiet voraus und sollte auf die Teil-
flächen begrenzt werden, auf denen Wohnnutzung bereits 
vorhanden ist. Unter diesen Flächen sollten jedoch im Sinne 
eines stringenten Vorgehens sämtliche Flächen – also auch 
die Bereiche im Westen und Südwesten sowie das Grund-
stück Lütkenheider Straße 14 – die im Vorentwurf noch nicht 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Die Zunahme von Wohnnutzungen wird durch 
die Gewerbegebietsfestsetzung verhindert. 
Die angesiedelten Gewerbebetriebe müssten 
im Falle einer (teilweisen) Umwandlung in ein 
Mischgebiet erheblich mehr Rücksicht auf die 
Wohnbebauung nehmen, insbesondere in Be-
zug auf höhere Anforderungen an den Lärm-
schutz. Es müsste im Rahmen der TA Lärm 
vermehrt Rücksicht auf die Nachtruhe und die 
Feierabend- und Wochenendzeiten genom-
men werden. Planerisches Ziel ist weiterhin 
die Ansiedlung und die Sicherung von Ge-
werbe im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Eine Neuordnung des Gebiets mit Ausweisung 
der hier genannten Flächen als Mischgebiets-
flächen und der Unterbindung der Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben steht in Widerspruch 
zu dem mit diesem Änderungsverfahren ver-
folgten Planungsziel. Es wird auf die obigen 
Ausführungen verwiesen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

in die Mischgebietsflächen einbezogen waren, als Mischge-
biete ausgewiesen werden. 
 
3. Durch die Aufrechterhaltung der Gewerbegebietsfestset-
zung im gesamten Plangebiet wird jedoch nicht nur die 
Rechtssicherheit des Bebauungsplans in Frage gestellt. Auch 
für die Eigentümer der Flächen, auf denen sich derzeit (un-
genehmigte) reguläre Wohnnutzung befindet, sowie für die 
dort lebenden Mieter bestehen erhebliche Rechtsunsicher-
heiten. Aufgrund der Unzulässigkeit von regulärem Wohnen 
im Wohngebiet besteht für diese Personen die ständige Ge-
fahr von Nutzungsuntersagungen oder Rücknahme bereits 
erteilter Baugenehmigungen. 
 
Diese Rechtsunsicherheiten könnten durch die Ausweisung 
eines Mischgebietes, auf dessen Grundlage die Wohnnut-
zungen (nachträglich) genehmigt werden können, beseitigt 
werden. 
 
4. Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen halten wir die 
Ausweisung von Mischgebietsflächen für geboten. 
 
 
 
Sofern die Stadt Hagen die (teilweise) Festsetzung von 
Mischgebietsflächen im Plangebiet dennoch ablehnt, regen 
wir im Sinne der Rechtssicherheit der Betroffenen im Plange-
biet an, zumindest eine ausdrückliche Duldung der Wohnnut-
zung im Plangebiet – hierunter insbesondere auch die 

 
 
 
Nach Aktenlage sind alle Wohnnutzungen ge-
nehmigt. Illegale Wohnungen sind nicht be-
kannt. Die Einhaltung der baurechtlichen Vor-
schriften liegt in der Eigenverantwortung der 
jeweiligen Eigentümer. Sollten jedoch Fälle mit 
ungenehmigten Wohnnutzungen bekannt wer-
den, ist seitens der Unteren Bauaufsichtsbe-
hörde ordnungsbehördlich einzuschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die obigen Ausführungen verwie-
sen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Eine etwaige Duldung der Wohnnutzungen im 
Plangebiet ist nicht Gegenstand der Bebau-
ungsplanänderung.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Wohnnutzung auf den im Eigentum unseres Mandanten ste-
henden Grundstücken – in Erwägung ziehen. 
 
Wir bitten höflich um Berücksichtigung dieser Anregungen im 
weiteren Planverfahren und Mitteilung des Ergebnisses der 
Prüfung unserer Stellungnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefan Reitzke 
Rechtsanwalt 

II. 1 LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 
18.07.2022 
 
Wie bereits in unseren Stellungnahmen vom 02.02.2021 (Az. 
465rö21.eml) und 04.02.2021 (507rö21.eml) mitgeteilt, be-
stehen aus Sicht der Archäologischen und Paläontologischen 
Denkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken. Aus Sicht 
der Archäologischen Denkmalpflege ist jedoch folgender, 
aufgrund der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes, die 
am 01.06.2022 in Kraft getreten ist, aktualisierter Hinweis, zu 
beachten: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/o-
der naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Grä-
ben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzli-
chen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der aktualisierte Hinweis zum Bodendenkmal-
schutz wird in die textlichen Hinweise und die 
Begründung übernommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzei-
gen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungs-
stätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbe-
hörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde 
kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersu-
chung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern 
und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denk-
malschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten 
eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt wer-
den, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maß-
nahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals so-
wie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weite-
rer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu 
dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW). 
 
Die Paläontologische Denkmalpflege bittet weiterhin um Be-
achtung des Folgenden: 
 
Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen seitens der palä-
ontologischen Bodendenkmalpflege keine Bedenken. Aus 
unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine pa-
läontologischen Bodendenkmäler bekannt. Allerdings liegen 
in direkter und näherer Nachbarschaft oder in vergleichbaren 
Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf 
eine besondere Fossilführung oder paläontologische 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zur paläontologischen Bo-
dendenkmalpflege werden in die Begründung 
des Bebauungsplanes übernommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/Schur-
fen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden 
muss daher damit gerechnet werden, dass auch im Pla-
nungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Boden-
denkmäler in Form von Fossilien (versteinerte Überreste von 
Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän (Prätege-
len bis Tegelen/Cromer) angetroffen werden können. Über 
den genauen Umfang und die exakte Lage möglicher Fossil-
lagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aus-
sage zu machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Mu-
seum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu melden (§15 
DSchG NRW). 
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Ober-
fläche treten, ist vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen 
das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (Ansprechpartner 
Herr Dr. Pott, 0251 5916016; christian.pott@lwl.org)., frühzei-
tig zu informieren, damit baubegleitende Maßnahmen abge-
sprochen werden können. 

II. 3 Stadt Hagen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Sachgruppe Ordnungsbehördliche Außendienste / All-
gemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, 20.07.2022 
 
Ich verweise auf meinen beigefügten Bescheid vom 
18.08.2020. 
 
Der Antrag auf Luftbildauswertung wurde geprüft. 
Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen 
angeordnet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Blindgängerverdachtspunkte, Bombardie-
rungsflächen und Stellungsbereiche im Gel-
tungsbereich werden im Bebauungsplan ge-
kennzeichnet. Die Sondierungen sind von den 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Bearbeitung der/des Blindgängerverdachtspunkte/s Nr. 
11774, 11775, 11776, 11777, 11778, 11779, 11780. 
 
Sondieren der zu bebauenden Flächen und Baugruben und 
die Anwendung der Anlage 1 TVV, im Bereich der Bombar-
dierung (gelbe Markierung), s. Anlage. Sondieren der Stel-
lungsbereiche (falls diese nach dem zweiten Weltkrieg nicht 
überbaut wurden), blaue Markierung. 
 
Hinweis: 
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub au-
ßergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegen-
stände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst West-
falen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei 
zu verständigen. 

Grundstückseigentümer*innen vor Bodenein-
griffen in eigener Verantwortung beim Fachbe-
reich Öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 
beantragen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die textli-
chen Hinweise und die Begründung übernom-
men. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

II. 12 Stadt Hagen, Umweltamt, 25.08.2022 
 
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde (uNB) bestehen 
keine Bedenken gegen die 1. Änderung. Die uNB begrüßt die 
Festsetzung des nordöstlichen Bereichs und der bestehen-
den Grünstrukturen als Grünfläche, sowie des westlichen 
Randbereichs als Wald. 
 
Bereits am 15.02.21 wurde zur Nachtragsatzung eine Stel-
lungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) abgege-
ben, die in keiner Weise berücksichtigt wurde. Die Stellung-
nahme bleibt im vollem Umfang erhalten. 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Zum o.g. B-Planverfahren wurde seitens der UBB bereits im 
August 2020 eine Stellungnahme abgegeben, die sich weder 
in den Festsetzungen des B-Plans noch in der Begründung 
wiederfinden. 
 
Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 im Altlastenverdachts-
flächenkataster der Stadt Hagen unter der Nummer 9.61-781 
registriert ist. 
 
Aus dem Jahr 2011 gibt es eine orientierende Untersuchung 
von M&P. Das Grundstück ist vermutlich vollständig angefüllt 
worden. Es wurden Auffüllungen in einer Mächtigkeit von ma-
ximal 1,6 m mit verschiedenen anthropogenen Beimengun-
gen festgestellt. 
 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und der Reparaturhalle 
wurden organoleptische Auffälligkeiten mit Bodenbelastun-
gen von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die Verunreini-
gungen wurden vertikal (bis max. 1,3 m tief) abgegrenzt, nicht 
aber horizontal. 
 
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei derzeitiger 
gewerblichen Nutzung und der vollständigen Flächenversie-
gelung keine akute Gefährdung für die verschiedenen Wir-
kungspfade vorliegt. Eine Notwendigkeit zur Sanierung be-
steht daher zurzeit nicht. Sollte die Flächenversiegelung je-
doch entfernt werden, muss die Frage einer ggf. notwendigen 
Sanierung der zwei Belastungsbereiche neu bewertet wer-
den. 
 

 
 
 
 
 
Das Grundstück wird im Bebauungsplan als 
Altlastenfläche gekennzeichnet. Es sind im 
Rahmen des Änderungsverfahrens keine wei-
teren Untersuchungen notwendig, da keine 
Nutzungsänderung vorgesehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass durch den jah-
relangen Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen auf dem 
Grundstück es teilweise zu schädlichen Bodenveränderun-
gen gekommen ist. Demzufolge wäre das Grundstück im B-
Plan zu kennzeichnen. Sollte das Grundstück in der derzeiti-
gen Form weiter genutzt werden (Gewerbe, Versiegelung) 
und keine Eingriffe in den Boden vorgenommen werden, wird 
die UBB keine weiteren Untersuchungen fordern. 
 
Nur bei einer Nutzungsänderung oder Neubebauung, die mit 
Eingriffen in den Untergrund verbunden sind, werden je nach 
Nutzung ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. In jedem 
Fall ist aber die Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG 
zugelassenen Sachverständigen erforderlich. 
 
Demzufolge wären auch je nach geplanter Nutzung entspre-
chende Festsetzungen im B-Plan festzulegen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im nordöstlichen Bereich 
des B-Plans klärschlammbelastete Flächen liegen, die vor ei-
ner Umnutzung saniert werden müssen. Auch diese Flächen 
sind im B-Plan zu kennzeichnen. 
 
Die Altlastenverdachtsfläche 9.61-326 (Schwerter Str. 57) ist 
saniert. 
 
Nach der Überarbeitung des Altlastenverdachtsflächenkatas-
ter sind in dem Bereich zusätzlich zu den o.g. Altlasten/Alt-
lastenverdachtsflächen drei zusätzliche Altstandorte und 
zwei weitere Altablagerung kartiert (Anlage beigefügter Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die betroffene Fläche im Nordosten wird im 
Bebauungsplan als Altlastenfläche gekenn-
zeichnet. Es sind im Rahmen des Änderungs-
verfahrens keine weiteren Untersuchungen 
notwendig, da keine Nutzungsänderung vor-
gesehen ist. 
 
 
Die betroffenen Flächen mit Altablagerungen 
werden im Bebauungsplan als Altlastenver-
dachtsflächen gekennzeichnet. Es sind im 
Rahmen des Änderungsverfahrens keine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nr. Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

„21_02_15 Auszug Altlastenkataster“). Da die Altstandorte 
noch als Betriebsorte geführt werden, sind aus Sicht der UBB 
für das Verfahren die beiden Altlablagerungen zu untersu-
chen. 

weiteren Untersuchungen notwendig, da keine 
Nutzungsänderung vorgesehen ist. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 

II. 13 Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 
30.08.2022 
 
Aufgrund der erheblichen Knappheit an Gewerbe- und In-
dustrieflächen auch in Hagen wird die Absicht des Schutzes 
von Gewerbegebieten vor einer großflächigen Einzelhandels-
nutzung ausdrücklich unterstützt.  
 
Ich rege allerdings an, die Darstellung der privaten und öffent-
lichen Grünflächen der vorhandenen rechtlichen Situation an-
zupassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen zu Grünflächen werden 
aus dem bisher rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan unverändert übernommen, um die 
Grundzüge der Planung nicht zu berühren. 
Zielsetzung des Änderungsverfahrens ist der 
Ausschluss von großflächigen Einzelhandels-
betrieben und von Einzelhandelsbetrieben mit 
nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sorti-
menten.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Oberbürgermeister
Stadt Hagen
Faci:bereich Stadtentwicklung, -planung
unC Bauordnung
Rathausstr. 1't

58095 Hagen
ag.a?.2a21

Anderungsverfahren Bebauungsplan Nr. 3/63 * !. Nachtragssatzung
Gelände zwischen Schwerter-, Turm- und Kleine Straße
1. Anderung i.V.m. § 13 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend tragen wir unsere Anregungen und Bedenken zum o. g Anderungsverfahren mit dei-
Bitte um Berücksichtigung vor'.

lm Bereich Schwerter-, Kleine-, Lütkenheider und Turrnstraße stehen 24 Wohnhäuser mit 81 WE
13 Gewerbebetrieben mit Büros gegenüber. Dies entspricht nicht mehr einem Gewerbegebiet nach
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 3/63 - §chwer-ter-, Kleine- und Lutkenheider Str-aße -
und der dazu gültigen Baul.{VO 1962, sondern einem Mischgebiet, da das Wohnen übenviegt,
insbesondere mit Wohnhäusern. die zu keiner gewerblichen Nutzung gehören.

Nach der BaUNVO 1962, die dem Bebauungsolan zugrunde liegt, ist zulässig in:

§ I Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete dienen vonruiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrreben.

(2)Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, L-agerp!ätze und öffentliche Betriebe, soweit
diese Anlagen für die
Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur Folge haben können,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zuqelassen werden
1 Wohnunqen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter,
2. Anlagen für kirchliche, kuiturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Die Gewerbegebiete einer Gemeinde oder Teile eines Gewer"begebietes können in'l
Bebauungsplan nach der Art der Betriebe und Anlagen gegliedert werden.



                       

            
59348 Lüdinghausen

                 
               

                      
                                

§ 6 Mischgebiete

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) 7ulässig sind
1. Wohnqebäude,
2. Geschäfts- und Büroqebinusb,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherberg ungsgewerbes,
4. sonstiqe nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Veruvaltungen sowie für kirchliche. kulturelle, soziale. gesundheitliche und
sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können Ställe für Kleintierhaltung als Tubehor zu Kleinsiedlungen und
la ndw! rtschaftl ichen Nebenerwerbsstel len zu gelassen werden.

Speziell das Flurstück 148, um das es hier geht, ist überwiegend umgeben von Grundstücken, auf
denen eine reine Wohnnutzung besteht. Lediglich Cie Grundstücke Lütkenheider Str'. 2 - 4, 10 und
'12 sinC gewerblich und teilweise zu Wohnzwecken genutzt. Das Grundstück Lütkenheider Str. 2 -
4 wird vom THW genutzt, auf dem auch ein Wohnhaus mit 6 Wtr besteht (Kleine Str. 22). Die
GrunCstücke Lütkenheider Str. 10 und 12 werden von Gewerbebetrieben genutzt, die auch noch in
einem Mischgebiet zulässig wären. Auf dern Grundstuck Llrtkenheider Str. 10 ist ein Wohnhaus für
den Betriebsinhaber vorhanden.

Die Bebauung an der Schwerter Straße von der Hausnummer 67 bis zur Hausnummer 81 ist bis
auf ein ehemaliges Schulungs- und Bürogebäude der Deutschen Post ausschließlich durch
Wohnen geprägt.

Eine Umwandlung des Bereichs zwischen Kleine Straße und Lütkenheider Str. sowie der
Wegeverbindung von der Schwerter Straße zur Lütkenheider Straße (Flurstücke 7'!, 72.73,64 und
tlur. 205, Druckrohleitung Trinkwasser) von GE nach Ml ist daher geboten, um eine nach § B
BauNVO 1962 noch zulässige Nutzung zu unterbinden, in einem Bereich, der überuiriegend zum
Wohnen genutzt wird. Ein Ml-Gebiet würde das Wohnen nicht wesentlich stören, wohingegen eine
gewerbliche Nutzung nach tatsächlicher Umgebungsnutzung eigentlich nicht mehr zulässig ist. da
die gewerbliche Nutzung nach § 8 BauNVO 1962 zu nah an die Wohnbebauung rücken würde und
damit unmöglich gemacht würde.

h4it freundlichen Grüßen

       
                     

aZ



Gegenüberstellung Wohnen und Gewerbe im Bereich Schwerter-, Lütkenheider, Kleine- und Turmstraße

Straße Hausnr. Wohnhaus Anzahl WE Gewerbe Büro Flurstück

Schwerter Str. 57 1 1 572

67 1 1 227

67a 1 6 228/233

67b 1 6 228/233

69 1 1 232

71 1 2 370

71a 1 1 244

73 1 1 333

73a 1 1 332

77 1 1 1 173

81 1 3 74/152

87 1 2 235

87a 1 1 334/335/277/67

91 1 3 66

97 1 1 1 156/159

Lütkenheider Str. 2 1 1 261

4 1 1 260/186/187

6 1 1 148

10 1 1 1 1 165/167/168

11 1 1 146

12 1 1 166

14 2 1 1 169

15 1 1 273

17 1 1 272

18 1 9 162/133

20 1 9 157/158

Kleine Str. 12 1 1 ? ? 279/280

14 1 6 182

14a 1 1 88

18 1 2 186

20 1 6 187

20a 1 6 187

22 1 6 261

32 1 1 274

Turmstr. 55 1 1 505

57 1 1 269

24 81 13 13

Es stehen 24 Wohnhäuser und 81 WE 13 Gewerbebetrieben mit Büros gegenüber. 
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HAGEN
Stadt der FernU niversität
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und
Bauordnung

Rathaus l, Rathausstraße 11,58095 Hagen

Auskunft erteilt

Frau Brinkmann, Zimmer D.108

Tel. (02331) 207 3973
Fax (02331) 207 2461

E-Mail franziska. brinkmann@stadt-hagen.de

Datum und Zeichen lhres Schreibens Mein Zeichen, Datum

28.08.2018 61143, A110.2018

lhr Schreiben vom 28.08.18 mit Eingang vom 29.08.2018
Lütkenheider Straße, 59099 Hagen

Sehr geehrter Herr                 

wie lhnen bereits von der Fachabteilung mitgeteilt wurde, wurde für den Bebauungsplan
Nr. 3/63 l. Nachtragssatzung ein Anderungsverfahren Ende 2017 eingeleitet.

ln lhrem Schreiben vom 28.08.2018 machen Sie auf den bestehenden Erbbauvertrag
zwischen lhnen und der Stadt Hagen sowie auf die Wohneinheiten an der Lütkenheider
Straße aufmerksam, die sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes be-
finden. Die von lhnen genannten Aspekte werden im weiteren Verfahren Berücksichtigung
finden. Für lhre Anregungen möchte ich mich recht herzlich bedanken.

Selbstverständlich werden Sie als Betroffener über den Stand des Verfahrens informiert
und im weiteren Verfahren beteiligt.

Sollten Sie noch weitere Rückfragen haben können Sie sich gerne an die zuständige
Sachbearbeiterin, Frau Brinkmann, wenden.

Mit freundlichen Grüßen
ln Vertretuno:

,1-
/.!
I

JJ'

/,/i\h,ifCIY[]
Thomds Grothe
Tech"r4 ischer Beigeord neter

STADT HAGEN
Stadt der FernUniversität
Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstr. 1 1, 58095 Hagen
Vermittlung: 023311207-5000

Sparkasse HagenHerdecke (BLZ 450 500 01)
Kto.-Nr. 100 000 444
IBAN DE 23 4505 0001 0100 0004 44
BIC WETADE3HXXX
weite re Banken unter www. haoen. de/bankverbind u noe n
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Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes
zwischen der Schwerter-,  Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung

frühzeitige Beteiligung



1

Brinkmann, Franziska

Von:                                              
Gesendet: Mittwoch, 10. Februar 2021 11:00
An: Brinkmann, Franziska
Betreff: Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und 

Kleine Straße - 1. Änderung

Sehr geehrte Frau Brinkmann, 

ich nehme Bezug auf das soeben geführte Telefonat mit Ihnen und füge nachfolgend meine Stellungnahme bzw. 
Empfehlung zu o.a. Bebauungsplan an: 

1. Die Mischgebietsfläche Flurstück 205 bis zum nächsten Grenzpunkt zu erweitern 
2. Reduzierung der Anpflanzfläche auf das Niveau der Nachbargrundstücke 

Eine entsprechende Änderung würde mir eine bessere Ausnutzung des Grundstücks gewährleisten. Eine spätere 
mögliche Bebauung sei es im Wohn- als auch im Gewerbebereich würde eine zusätzliche Abschirmung zum 
Wohngebiet der gegenüberliegenden Bebauung in der Turmstraße dienen. 

Für Rückfragen auch zu den auf meinem Grundstück ansässigen Gewerbebetrieben können Sie mich gerne 
ansprechen. Es handelt sich um die Firmen: 

                               
                 

Mit freundlichen Grüßen 
                     

                                      
                        
58099 Hagen/Germany 

                      
                       
                                       

                            
                                                    
                                      

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist 
nicht gestattet. 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 





















 

 

 

 
 
Az.: 465rö21.eml Olpe, 02.02.2021  
 
 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Ihr Schreiben vom 29.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanke ich mich. 
 
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 
Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei Erdarbeiten 
jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden können. 
Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur 
Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden sollte: 
 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 
Bauordnung 
Postfach 4249 
 
58042 Hagen 
 
 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 

 
Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 



 

 

 

(Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungs-
stätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          M. Röring B.A. 
 

 



 

 

 

 
 
Az.: 507rö21.eml Olpe, 04.02.2021  
 
 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Ihr Schreiben vom 29.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Paläontologische Denkmalpflege gibt ergänzend zu der Stellungnahme der Archäologischen  
Denkmalpflege (unser Schreiben vom 02.02.2021, Az. 465rö21.eml) folgende Hinweise: 
 
Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen seitens der paläontologischen Bodendenkmalpflege 
keine Bedenken. Aus unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine paläontologischen 
Bodendenkmäler bekannt. Allerdings liegen in direkter und näherer Nachbarschaft oder in 
vergleichbaren Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf eine besondere 
Fossilführung oder paläontologische Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/ 
Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden muss daher damit gerechnet 
werden, dass auch im Planungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in 
Form von Fossilien (versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän 
(Prätegelen bis Tegelen/Cromer) angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die 
exakte Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu 
machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu 
melden (§15 DSchG NRW).  
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn der 
geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (Ansprechpartner 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 
Bauordnung 
Postfach 4249 
 
58042 Hagen 
 
 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 

 
Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 



 

 

 

Herr Dr. Pott, 0251 591 05; christian.pott@lwl.org)., frühzeitig zu informieren, damit 
baubegleitende Maßnahmen abgesprochen werden können. 
 

 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          M. Röring B.A. 
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An 
 

61/4D 
Stellungnahme zur Anfrage 

 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
 
Anfrage vom: 29.01.2021 
 
Aus bau- und bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen grundsätzlich keine 
Bedenken gegenüber der 1. Nachtragssatzung zum o.g. Bebauungsplan. 
 
Ich verweise auf die Stellungnahmen der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe vom 02.02.2021 und 04.02.2021. 
 
Die darin aufgeführten Hinweise zum Verhalten beim Auffinden von 
Bodendenkmälern und der paläontologischen Bodendenkmalpflege, sind in die 
Begründung der 1. Nachtragssatzung zu o.g. Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
 

 
I.A. 
 
 
Gez. Kötter  
 

61/0A 

 

04.02.2021 

 Ihre Ansprechpartnerin:  
Mirjam Kötter 
Tel.: 207-3026 
Fax: 207-2461 
E-Mail: mirjam.koetter@stadt-hagen.de 

Aktenzeichen   :  

6/63/PA/0006/21 
                                                                                                              

Baugrundstück: 

Schwerter Straße       

Gemarkung:        Flur:      Flurstück(e): 

 
 
Bauvorhaben: 

Anfrage I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
 
Antragsteller: 

Franziska Brinkmann  61/4D   
 



 

 

 

 
Vorab per E-Mail 
 
1. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße, 1. Änderung, hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 (inkl. Scopingabfrage) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Brinkmann,  
 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Bauleitplanung. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand können wir die Planung aus denkmalfachlicher Sicht nicht 
abschließend beurteilen.  
 
Wir bitten daher um Klärung darüber, ob das Gebäude Kleine Straße 32 mit umliegendem Garten, 
welches im Kulturgutverzeichnis der Stadt Hagen unter der Nr. 214 erfasst wurde, bereits auf seinen 
Denkmalwert hin geprüft worden ist. Falls der Denkmalwert des Objektes bereits festgestellt 
worden ist, bitten wir um Zusendung des Eintragungsbescheids.   
 
Aus den Planunterlagen zum Bauleitverfahren, hier „Städtebauliches Konzept“, geht hervor, dass das 
Gewerbegebiet im nordwestlichen Abschnitt des Geltungsbereiches – zwischen Turm- und 
Lütkenheider Straße – erweitert werden soll. In diesem Zusammenhang bitten wir um Prüfung und 
Nachricht, inwieweit davon der Garten des Grundstücks Kleine Straße 32 mit potenziellem 
Denkmalwert tangiert wird. 
 
Anhand von historischen Luftbildaufnahmen wird deutlich, dass das Grundstück Kleine Straße 32 
noch bis in die 1920er Jahre eine Einzellage aufwies (vgl. Abb. 1). Eine Luftbildaufnahme aus den 
1960er Jahren zeigt bereits die Situation mit einem Gewerbegebiet im Umkreis des in Frage 

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen • 48133 Münster 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Entwicklung 
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Rathausstraße 11 
 
58095 Hagen 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 

Freitag 08:30-12:30 Uhr 

 

Servicezeiten: 
 
 
 

 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Nina Overhageböck 
 
Tel.: 0251 591-4169 
Fax: 0251 591-4025 
E-Mail: Nina.Overhageboeck@lwl.org  

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen 
  
 

Fürstenbergstr. 15, 48147 Münster 
Telefon: 0251 591-4036 · Internet: www.lwl-dlbw.de 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig B 2, 
Linien 1,5,6,15,16 bis Eisenbahnstraße  
Parken: LWL-Parkplätze Karlstraße (Gebührenpflichtig) 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
Sparkasse Münsterland Ost 
IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06,  BIC: WELADED1MST 
 

Az.: 02_22889_No 
12.02.2021  



 

 

2 

stehenden Grundstücks. Die Wegeverbindung Lütkenheider Straße gibt seither die südliche 
Begrenzung der zum Objekt gehörigen Gartenfläche vor (vgl. Abb. 2).  
 

 

Abb. 1: Hagen-Boele, markiert Kleine Straße 32 (Karte: RVR, digitale 
Luftbilder, 1926) 

Abb. 2: Hagen-Boele, markiert Kleine Straße 32 (Karte: RVR, digitale 
Luftbilder, 1969) 



 

 

3 

Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass diese historisch überlieferte 
städtebauliche Situation, die bis heute abzulesen ist, eine mögliche Abgrenzung für den 
Denkmalwert des Grundstücks vorgeben kann. 
 
Sofern dies noch nicht erfolgt ist, bitten wir um kurzfristige Prüfung des Objektes Kleine Straße 32 
mit umliegendem Garten nach § 2 DschG NRW.  
 
Ferner bitten wir um Klärung, ob es sich bei dem Gebäude Turmstraße 57, welches in der Karte 
„Städtebauliches Konzept“ mit einem „D“ gekennzeichnet ist, tatsächlich um ein eingetragenes 
Denkmal der Stadt Hagen handelt. 
 
Nach Klärung dieser offenen Fragen, sind wir gerne zu einer abschließenden Stellungnahme bereit. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Dr. Nina Overhageböck 
 
 
1. Durchschrift 
Stadt Hagen 
Fachbereich Denkmalschutz und Stadtbildpflege - Stadtarchäologie und Inventarisation 
Frau Mirjam Kötter M.A. 
Rathausstraße 11 
58095 Hagen 
 

 





 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 

Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

hier: Stellungnahme von 69 
 
 

Die Umstellung des Verfahrens auf das Normalverfahren wird von 69 allgemein 
begrüßt.  

 
Im Nord-Osten des Plangebietes liegen Kleingärten. Dieser Bereich ist z. Zt. 
Bestandteil des B-Plans Nr. 2/96 (481) Ortsumgehung Boele und in diesem als 

Grünfläche festgesetzt. Westlich angrenzend liegt eine mit Gehölzen bestandene 
Fläche. Diese ist ebenfalls laut aktuell gültigem B-Plan Nr. 3/63 als Grünfläche 

festgesetzt. 
 
Laut Städtebaulichem Konzept, Stand 11.01.2021, ist die Ausweisung beider Flächen 

als Gewerbeflächen geplant um als potentielle Erweiterungsfläche zu dienen.  
 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist der Erhalt der Grünflächen anzustreben. Daher 
empfiehlt die Untere Naturschutzbehörde (uNB) die Ausweisung gem. § 9 (1) Nr. 20 
BauGB als Fläche zum Schutz, zu Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft. 
 

Im aktuell gültigen B-Plan ist das innerhalb des Plangebietes gelegene 
Straßenbegleitgrün als Grünfläche festgesetzt. In dem aktuellen städtebaulichen 
Konzept finden sich diese Festsetzungen teilweise nicht mehr. Die uNB empfiehlt die 

Aufnahme dieser Festsetzung bzw. Festsetzungen zum Erhalt vorhandenen 
Straßenbegleitgrüns. Sollte die o. g. Bereiche dennoch als Gewerbeflächen 

ausgewiesen werden oder von sonstigen, im bestehenden B-Plan festgesetzten, 
Grünfestsetzungen abgewichen werden so sind im Rahmen des Umweltberichts 
folgende Unterlagen zu erstellen: 

 

Umweltamt 

  

 

Rathaus I, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

Auskunf t erteilt 

Herr Wittkowski, Zimmer C.1010 

Tel. 02331 207 3763 

Fax. 02331 207 2469 

E-Mail: hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Stadt Hagen · Postf ach 4249 · 58042 Hagen 

 

An 

- 61/4D - 
 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

 69/30, 16.02.2021 



1. Artenschutzprüfung gem. VV-Artenschutz und den Handlungsempfehlungen 

„Artenschutz in der Bauleitplanung und bei baurechtlicher Zulassung von 
Vorhaben“.  

2. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) der die gesetzlichen Anforderungen 
des § 17 BNatSchG erfüllt. 

 

Sind aufgrund der Änderung des B-Plans Abrissarbeiten zu erwarten, sind diese 
Bereiche ebenfalls im Rahmen der Artenschutzprüfung zu betrachten. 

 
Für den Hauptteil der betreffenden Fläche des Bebauungsplanes des schon 
vorhandenen Gewerbegebietes betrifft das Verfahren die Absicherung der 

Gewerbenutzung anstelle einer Ansiedlung des Einzelhandels.  
 

Aus Klimasicht gibt es einmal keinen großen Unterschied, da es sich hierbei um 
versiegelte Flächen handelt und Emissionen verursacht werden. Eine Änderung 
besteht lediglich darin, dass das Gewerbegebiet auf der Grünfläche mit zurzeit 

kleingärtnerischer Nutzung im Nordwesten des Gebietes erweitert werden soll. Diese 
Fläche ist laut Klimaanpassungskarte zur Grünvernetzung ausgewiesen. 

Grundsätzlich ist dort weiterhin die Existenz einer Grünfläche zu bevorzugen. Zwar 
gibt es dort keinen erhöhten Kaltluftabfluss und die Fläche ist auch nicht sehr groß und 
ohnehin schon von der angrenzenden Straße quasi "eingekesselt". Ein verbindender 

Grünstreifen zwischen dem nordwestlich gelegenen Friedhof und der südöstliche 
angrenzenden Parkfläche Lütkenheider Straße zum Kreisel Schwerter Straße/Boeler 

Ring ist in jedem Fall einzuplanen. Hierbei ist zusätzlich auf die Ausführungen der 
Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) in den folgenden Abschnitten hinzuweisen. 
 

Dieser vorhandene Grünbereich der zwei westlichen Flurstücke 555 und 542 liegt in 
der Erbbaurechtsnutzung der Stadt Hagen und bietet somit für die 

Grundstücksnutzung die Gelegenheit der Vorgaben für die Solarenergienutzung auf 
den neu geplanten Gewerbebauten. Des Weiteren kann hier eine Begrünung der 
Neubauten vorgegeben werden.  

 
Zum o.g. B-Planverfahren wurde seitens der Unteren Bodenschutzbehörde 

(UBB) bereits im August 2020 eine Stellungnahme abgegeben, die sich weder in 
den Festsetzungen des B-Plans noch in der Begründung wiederfindet. 
 

Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt 
Hagen unter der Nummer 9.61-781 registriert ist.  

 
Aus dem Jahr 2011 gibt es eine orientierende Untersuchung von M&P. Das 
Grundstück ist vermutlich vollständig angefüllt worden. Es wurden Auffüllungen in 

einer Mächtigkeit von maximal 1,6 m mit verschiedenen anthropogenen 
Beimengungen festgestellt.  

 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und der Reparaturhalle wurden organoleptische 
Auffälligkeiten mit Bodenbelastungen von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die 

Verunreinigungen wurden vertikal (bis max. 1,3 m tief) abgegrenzt, nicht aber 
horizontal.  

 
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei der derzeitigen gewerblichen 
Nutzung und der vollständigen Flächenversiegelung keine akute Gefährdung für 

die verschiedenen Wirkungspfade vorliegt. Eine Notwendigkeit zur Sanierung besteht 



daher z.Zt. nicht. Sollte die Flächenversiegelung jedoch entfernt werden, muss die 

Frage einer ggf. notwendigen Sanierung der zwei Belastungsbereiche neu bewertet 
werden.  

 
Die Untersuchungen zeigen auf, dass es durch den jahrelangen Umgang mit 
umweltgefährdenden Stoffen auf dem Grundstück teilweise zu schädlichen 

Bodenveränderungen gekommen ist. Demzufolge ist das Grundstück im B-Plan zu 
kennzeichnen. Sollte das Grundstück in der derzeitigen Form weiter genutzt werden 

(Gewerbe, Versiegelung) und keine Eingriffe in den Boden vorgenommen werden, 
wird die UBB keine weiteren Untersuchungen fordern.   
 

Nur bei einer Nutzungsänderung oder Neubebauung, die mit Eingriffen in den 
Untergrund verbunden sind, werden je nach Nutzung ggf. weitere Untersuchungen 

erforderlich. In jedem Fall ist aber die Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG 
zugelassenen Sachverständigen erforderlich. Demzufolge wären auch je nach 
geplanter Nutzung entsprechende Festsetzungen im B-Plan festzulegen. 

 
Wichtiger Hinweis: Im Nordöstlichen Bereich des B-Plans liegen 

klärschlammbelastete Flächen, die vor einer Umnutzung saniert werden 
müssen. Auch diese Flächen sind im B-Plan zu kennzeichnen. 
 

Die Altlastenverdachtsfläche 9.61-326 (Schwerter Str. 57) ist saniert. Derzeit wird das 
Altlastenverdachtsflächenkataster überarbeitet. Nach Stand der derzeitigen 

Überarbeitung wurden zusätzlich zu den o.g. Altlasten/Altlastenverdachtsflächen drei 
zusätzliche Altstandorte und eine weitere Altablagerung kartiert (s. u. beigefügter 
Plan), die aus Sicht der UBB für das Verfahren zu untersuchen sind. 

 

 
 
Abb.: Altlastenverdachtsflächenkataster mit drei zusätzlichen Altstandorten und einer 
weiteren Altablagerung (Quelle: UBB) 

 
gez. Wittkowski    in Absprache mit 69 
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den Brave, Jan

Von:                      
Gesendet: Mittwoch, 24. August 2022 18:09
An: den Brave, Jan
Betreff: Öffentliche Auslegung 1.Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr.3/63 des 

Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
nach § 13 BauGB

Anlagen:              .pdf

Kategorien: Gelbe Kategorie

Absender E-Mail:                       

Sehr geehrter Herr den Brave, 

Ich bin Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgericht Hagen vom Hagen             eingetragenen Grundbesitz 
Gemarkung Boele Flur 20 

Flurstücke 269, 337,508,510 

In dem ausgelegten Bebauungsplan wird die von mir privat erworbene Fläche des Flurstücks 337 als öffentliche 
Fläche ausgewiesen. (siehe Anlage blaue Fläche) 
Dem widerspreche ich. 
Im übrigen beantrage ich bei der nächsten Anpassung des Bebauungsplans zu berücksichtigen, dass die Fläche 
zwischen Turmstraße und Lütgenheider Straße 
den baulichen Gegebenheiten (3 Wohnhäuser im Gewerbegebiet, Turmstr. 55 u. 57 sowie in der Kleine Straße) als 
Mischgebiet auszuweisen. 

Ich hoffe das mein Anliegen berücksichtigt wird. 

Für eine Rückantwort wäre ich Ihnen dankbar und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

              
              
58099 Hagen 
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Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
Rathausstraße 11 
58095 Hagen 

Rechtsanwalt Aktenzeichen Datum 

Dr. Joachim Mandl 
Stefan Reitzke 

                         
(sreitd) Dok.-Nr.: 35111561 

31. August 2022 

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB 
Hier: Stellungnahme in der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr den Brave, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, dass wir die Interessen des Herrn                                    , 

59348 Lüdinghausen, vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir anwaltlich. 

Unser Mandant ist u.A. Eigentümer der Grundstücke Schwerter Straße 97 sowie Lütkenheider 

Straße 14 und 18, die sich innerhalb des künftigen Geltungsbereiches des eingangs bezeichneten 

Bebauungsplans in Form seiner 1. Änderung befinden. Namens und in Vollmacht unseres Man-

danten möchten wir im Rahmen der bis zum 31.08.2022 laufenden öffentlichen Auslegung nach § 

3 Abs. 2 BauGB Stellung zu dem Entwurf des Bebauungsplans nehmen und im Folgenden die 

Interessen unseres Mandanten aufzeigen: 

Wir regen an, die Planung dahingehend zu ändern, dass die Flächen innerhalb des Geltungsbe-

reiches, auf denen derzeit reguläre, nicht betriebsbezogene Wohnnutzung ausgeübt wird, als 

Mischgebiet nach § 6 BauNVO ausgewiesen werden. 

Sekretariat +49 211 8387-180 

s.reitzke@taylorwessing.com 
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Die angeregte Änderung des Bebauungsplanentwurfes ist sowohl aus Gründen der Rechtsicher-

heit des künftigen Bebauungsplanes als auch im Interesse der Rechtssicherheit für Eigentümer 

und Mieter von im Plangebiet befindlichen nicht-betriebsbezogenen Wohneinheiten erforderlich. 

Hierzu im Einzelnen: 

1.  Der aktuell für die Grundstücke unseres Mandanten gültige Bebauungsplan „I. Nachtrags-

satzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen Schwerter-, Turm- und 

Kleine Straße“ aus dem Jahr 1970 setzt ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 1962 fest, 

in dem – abgesehen von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter – „reguläre“, nicht-betriebsbezogene Wohnungen bau-

planungsrechtlich unzulässig sind.  

  In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die tatsächliche Nutzung im Plangebiet jedoch 

deutlich von dieser Festsetzung entfernt. Inzwischen finden sich nach Ermittlung unseres 

Mandanten im gesamten Plangebiet insgesamt 24 Wohnhäuser mit einer Gesamtzahl von 

81 Wohneinheiten. Darunter befinden sich auf den Grundstücken, die im Eigentum unseres 

Mandanten stehen, allein 12 Wohneinheiten. Es ist davon auszugehen, dass durch die seit 

Jahrzehnten andauernde Umstrukturierung der Nutzungen im Plangebiet ein überwiegen-

der Anteil – wenn nicht sogar alle Wohneinheiten – inzwischen durch nicht-betriebsbezo-

genes Wohnen genutzt werden. Wie eine Stellungnahme Ihres Fachbereiches vom 

17.01.2014 (Az. 3/62/PB/0032/13) zeigt, sind jedenfalls die Wohnnutzungen auf den 

Grundstücken Lütkenheider Straße 14-18 nie für reguläres Wohnen genehmigt worden. 

Entsprechendes dürfte nach unserer Erfahrung bei realitätsnaher Betrachtung auch für ei-

nen Großteil der übrigen im Plangebiet vorhandenen Wohnnutzungen gelten. Die Wohn-

nutzung ist derzeit aufgrund der Ausweisung als Gewerbegebiet auch nicht genehmigungs-

fähig. Den 81 Wohneinheiten stehen derzeit lediglich jeweils 13 Büro- und Gewerbeeinhei-

ten gegenüber.  

  Auf den Umstand, dass sich im Plangebiet reguläre Wohnungen befinden, hat unser Man-

dant jedenfalls bezogen auf die Grundstücke Lütkenheider Straße 14, 18 und 20 bereits 

mit Schreiben vom 28.08.2018 hingewiesen. Ihr Fachbereich hat diesen Hinweis zur Kennt-

nis genommen, wie sich aus der Antwort vom 01.10.2018 (Az. 61/43) durch den (damali-

gen) technischen Beigeordneten, Herrn Thomas Grothe, ergibt.  
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  Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan vom 12.01.2021, der Gegenstand der 

frühzeitigen Beteiligung war, hat die Stadt Hagen diese Aspekte aufgegriffen und unter Zif-

fer 4 wörtlich ausgeführt: 

„Über die Jahre ist in dem ursprünglich festgesetzten Gewerbegebiet teil-
weise faktisch ein Mischgebiet entstanden. Mithilfe der Festsetzung als 
Mischgebiet soll die bestehende Wohnbebauung legalisiert und für ge-
sunde Wohnverhältnisse gesorgt werden. Eine Ausweitung der Wohnbe-
bauung ist jedoch zum Schutz des Gewerbestandortes in dem Gebiet 
nicht vorgesehen und gewünscht.“ 

  Der Entwurf der Planurkunde sah dementsprechend die Ausweisung von Mischgebieten in 

Teilen der Bereiche vor, in denen ein großer Teil der angesprochenen Wohneinheiten zu 

finden ist, wenn auch wesentliche von Wohnnutzung geprägte Bereiche im westlichen und 

südwestlichen Bereich des Plangebietes hiervon ausgenommen waren.  

  Anders als diese jedenfalls im Ansatz nachvollziehbare Planung sieht der aktuelle Entwurf 

des Bebauungsplans, wie er Gegenstad der aktuell laufenden öffentlichen Auslegung nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB ist, für das gesamte Plangebiet die Beibehaltung der Gewerbegebiets-

festsetzung vor. Geplant ist diesbezüglich lediglich die Umstellung der anwendbaren Fas-

sung der BauNVO auf die aktuelle Version von 2017. 

2.   Die planerische Nichtbeachtung der dargestellten Entwicklungen im laufenden Bebauungs-

planänderungsverfahren stellt die Rechtssicherheit des Bebauungsplans in Frage. Vorlie-

gend bestehen greifbare Anhaltspunkte dafür, dass die Gewerbegebietsfestsetzung insge-

samt – jedenfalls jedoch für die Teilbereiche, in denen sich bereits umfangreiche Wohnnut-

zung befindet – funktionslos und damit unwirksam ist.  

2.1  Nach in der Rechtsprechung anerkannter Auffassung tritt eine bauplanerische Festsetzung 

wegen Funktionslosigkeit außer Kraft, wenn und soweit die Verhältnisse, auf die sie sich 

bezieht, in der tatsächlichen Entwicklung einen Zustand erreicht haben, der eine Verwirkli-

chung der Festsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließt und die Erkennbarkeit dieser Tat-

sache einen Grad erreicht hat, der einem etwa dennoch in die Fortgeltung der Festsetzung 

gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt. Die Planungskonzeption, die einer Fest-

setzung zugrunde liegt, wird allerding nicht schon dann sinnlos, wenn sie nicht mehr überall 

im Plangebiet umgesetzt werden kann. Erst wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom Pla-

ninhalt so massiv und so offenkundig abweichen, dass der Bebauungsplan eine 
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städtebauliche Gestaltungsfunktion im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB unmöglich zu erfüllen 

vermag, kann von einer Funktionslosigkeit die Rede sein. Dies setzt voraus, dass die Fest-

setzung – unabhängig davon, ob sie punktuell durchsetzbar ist – bei einer Gesamtbetrach-

tung die Fähigkeit verloren hat, die städtebauliche Entwicklung noch in eine bestimmte 

Richtung zu steuern. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 29.04.1977 - IV C 39.75; Beschluss 
vom 17.02.1997 - 4 B 16.97; und vom 9.10.2003 - 4 B 85.03. 

  Ein beredtes Beispiel aus der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, in dem die Fest-

setzung eines Gewerbegebietes aufgrund eines Überhand nehmenden Anteils an regulä-

rer, nicht-betriebsbezogener Wohnnutzung für funktionslos erklärt wurde, stellt eine Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 21.05.2013 (Az. 9 K 3923/11 –, 

juris) dar. Die Entscheidung betraf ein entlang der Industriestraße in Datteln gelegenes und 

von seiner räumlichen Ausdehnung in etwa mit dem vorliegenden Gebiet vergleichbares 

Gewerbegebiet.  

  Grund für die Annahme der Funktionslosigkeit der Gewerbegebietsfestsetzung war in dem 

der Entscheidung des VG Gelsenkirchen zugrundeliegenden Fall die im Verfahren seitens 

des Gerichts festgestellte hohe Anzahl an Wohnnutzungen – darunter eine Vielzahl von 

nicht betriebsbezogenen Wohnungen. So hat das Gericht festgestellt, dass im Plangebiet 

insgesamt 41 Wohneinheiten ohne Bindung an einen Gewerbebetrieb nach § 8 Abs. 3 Nr. 

1 BauNVO vorhanden seien. Die Wohnnutzung sei daher nach Zahl und Ausmaß den ge-

werblichen Nutzungseinheiten jedenfalls gleichrangig, die Festsetzung funktionslos gewor-

den und das Gebiet als faktisches Mischgebiet zu beurteilen. 

VG Gelsenkirchen, Urteil vom 21.05.2013 – 9 K 3923/11 –, 
juris Rn. 15 ff. 

  Vor dem Hintergrund dieser in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze und vor dem 

Eindruck des geschilderten Einzelfalls sowie der eingangs bereits aufgezeigten tatsächli-

chen Verhältnisse im Plangebiet erscheint eine Funktionslosigkeit der Gewerbegebietsfest-

setzung vorliegend eher nahe- denn fernliegend.  

2.2   Diese Einschätzung hat nachvollziehbarer Weise auch die Stadt bereits im Rahmen des 

Entwurfs der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit geteilt, wie der bereits oben zitierte 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR003410960BJNE003617125/format/xsl/part/S?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BWRE007100000/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410003128/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410003128/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410010301/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


 

Datum 31. August 2022 

 

Seite 5 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus der Begründung zum Bebauungsplan sowie der damit korrespondierende 

Entwurf der Planurkunde zeigt.  

  Die aktuelle Begründung des Bebauungsplans spricht zwar im Zusammenhang mit dem 

Ausschluss von Vergnügungsstätten im Plangebiet noch davon, dass „die Standortqualität 

auch insoweit zu sichern“ sei, bezieht dies jedoch – bedauerlicherweise – nicht mehr auf 

die im Plangebiet vorhandene Wohnnutzung. Dabei wäre eine planungsrechtliche Siche-

rung der Wohnnutzung nicht nur als Beitrag zur Rechtssicherheit des Bebauungsplans not-

wendig und sinnvoll, sondern auch städtebaulich zu begrüßen.  

  So würde die Festsetzung von Mischgebietsflächen in den Randbereich des Plangebietes 

einen fließenden Übergang zur jenseits der Plangrenzen befindlichen (reinen) Wohnnut-

zung schaffen. Gleichzeitig würde durch die Mischgebietsfestsetzung verhindert, dass die 

Wohnnutzung im Plangebiet (weiter) Überhand nimmt. In Mischgebieten ist die Gleichwer-

tigkeit und Gleichgewichtigkeit von Wohnen und Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht 

wesentlich stören, vorausgesetzt. Hierüber können Ungleichgewichte auf Ebene der Ge-

nehmigungserteilung verhindert werden.   

  Selbstverständlich setzt eine Mischgebietsfestsetzung eine genaue vorherige Ermittlung 

des tatsächlichen Bau- und Nutzungsbestandes im Plangebiet voraus und sollte auf die 

Teilflächen begrenzt werden, auf denen Wohnnutzung bereits vorhanden ist. Unter diesen 

Flächen sollten jedoch im Sinne eines stringenten Vorgehens sämtliche Flächen – also 

auch die Bereiche im Westen und Südwesten sowie das Grundstück Lütkenheider Straße 

14 – die im Vorentwurf noch nicht in die Mischgebietsflächen einbezogen waren, als Misch-

gebiete ausgewiesen werden.  

3.   Durch die Aufrechterhaltung der Gewerbegebietsfestsetzung im gesamten Plangebiet wird 

jedoch nicht nur die Rechtssicherheit des Bebauungsplans in Frage gestellt. Auch für die 

Eigentümer der Flächen, auf denen sich derzeit (ungenehmigte) reguläre Wohnnutzung 

befindet, sowie für die dort lebenden Mieter bestehen erhebliche Rechtsunsicherheiten. 

Aufgrund der Unzulässigkeit von regulärem Wohnen im Wohngebiet besteht für diese Per-

sonen die ständige Gefahr von Nutzungsuntersagungen oder Rücknahme bereits erteilter 

Baugenehmigungen.  
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  Diese Rechtsunsicherheiten könnten durch die Ausweisung eines Mischgebietes, auf des-

sen Grundlage die Wohnnutzungen (nachträglich) genehmigt werden können, beseitigt 

werden.  

4.   Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen halten wir die Ausweisung von Mischgebietsflä-

chen für geboten.  

  Sofern die Stadt Hagen die (teilweise) Festsetzung von Mischgebietsflächen im Plangebiet 

dennoch ablehnt, regen wir im Sinne der Rechtssicherheit der Betroffenen im Plangebiet 

an, zumindest eine ausdrückliche Duldung der Wohnnutzung im Plangebiet – hierunter ins-

besondere auch die Wohnnutzung auf den im Eigentum unseres Mandanten stehenden 

Grundstücken – in Erwägung ziehen. 

Wir bitten höflich um Berücksichtigung dieser Anregungen im weiteren Planverfahren und Mittei-

lung des Ergebnisses der Prüfung unserer Stellungnahme.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Reitzke 
Rechtsanwalt 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB 
Ihr Schreiben vom 15.07.2022 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanken wir uns. 
 
Wie bereits in unseren Stellungnahmen vom 02.02.2021 (Az. 465rö21.eml) und 04.02.2021 
(507rö21.eml) mitgeteilt, bestehen aus Sicht der Archäologischen und Paläontologischen 
Denkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken. Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege ist 
jedoch folgender, aufgrund der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes, die am 01.06.2022 in Kraft 
getreten ist, aktualisierter Hinweis, zu beachten: 
 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die 
Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
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Melanie Röring B.A. 
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LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 

Servicezeiten: 
Mo.-Do.   8.30 - 12.30 Uhr, 14.00 - 15.30 Uhr 
Freitag     8.30 - 12.30 Uhr 

Az.: 2595rö22.eml 
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Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 
Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 
Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie 
den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt 
werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen 
Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung 
weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 
Denkmalschutzgesetz NW). 

 
Die Paläontologische Denkmalpflege bittet weiterhin um Beachtung des Folgenden: 
 
Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen seitens der paläontologischen Bodendenkmalpflege 
keine Bedenken. Aus unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine paläontologischen 
Bodendenkmäler bekannt. Allerdings liegen in direkter und näherer Nachbarschaft oder in 
vergleichbaren Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf eine besondere 
Fossilführung oder paläontologische Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/ 
Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden muss daher damit gerechnet 
werden, dass auch im Planungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in 
Form von Fossilien (versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän 
(Prätegelen bis Tegelen/Cromer) angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die 
exakte Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu 
machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu 
melden (§15 DSchG NRW). 
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn der 
geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (AnsprechpartnerHerr 
Dr. Pott, 0251 5916016; christian.pott@lwl.org)., frühzeitig zu informieren, damit 
baubegleitende Maßnahmen abgesprochen werden können. 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
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I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
hier: 
a) Umstellung des Verfahrens auf § 13 BauGB 
b) Anpassung des Geltungsbereiches 
c) Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 
 

 

Naturschutz 

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde (uNB) bestehen keine Bedenken gegen die 1. Änderung. 
Die uNB begrüßt die Festsetzung des nord-östlichen Bereichs und der bestehenden Grünstrukturen 
als Grünfläche, sowie des westlichen Randbereichs als Wald. 

 
Bodenschutz 
 
Bereits am 15.02.21 wurde zur Nachtragsatzung eine Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbe-
hörde (UBB) abgegeben, die in keiner Weise berücksichtigt wurde. Die Stellungnahme bleibt im vol-
lem Umfang erhalten. 
 
Zum o.g. B-Planverfahren wurde seitens der UBB bereits im August 2020 eine Stellungnahme abge-
geben, die sich weder in den Festsetzungen des B-Plans noch in der Begründung wiederfinden. 
 
Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Hagen unter der 
Nummer 9.61-781 registriert ist.  
 
Aus dem Jahr 2011 gibt es eine orientierende Untersuchung von M&P.  Das Grundstück ist vermutlich 
vollständig angefüllt worden. Es wurden Auffüllungen in einer Mächtigkeit von maximal 1,6 m mit 
verschiedenen anthropogenen Beimengungen festgestellt.  
 

Stadt Hagen · Postfach 4249 · 58042 Hagen 
 

 
 
61/4E 
 
im Hause 

Umweltamt 

Verwaltungshochhaus, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

 
Auskunft erteilt 

Herr Hans Joachim Wittkowski, Zimmer 1010 

Tel. (02331) 207 3763 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

 69/30, 25.08.2022 



 

Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und der Reparaturhalle wurden organoleptische Auffälligkeiten 
mit Bodenbelastungen von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die Verunreinigungen wurden vertikal 
(bis max. 1,3 m tief) abgegrenzt, nicht aber horizontal.  
 
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei derzeitiger gewerblichen Nutzung und der vollstän-
digen Flächenversiegelung keine akute Gefährdung für die verschiedenen Wirkungspfade vorliegt. 
Eine Notwendigkeit zur Sanierung besteht daher zurzeit nicht. Sollte die Flächenversiegelung jedoch 
entfernt werden, muss die Frage einer ggf. notwendigen Sanierung der zwei Belastungsbereiche neu 
bewertet werden.  
 
Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass durch den jahrelangen Umgang mit umweltgefährden-
den Stoffen auf dem Grundstück es teilweise zu schädlichen Bodenveränderungen gekommen ist, 
Demzufolge wäre das Grundstück im B-Plan zu kennzeichnen. Sollte das Grundstück in der derzeiti-
gen Form weiter genutzt werden (Gewerbe, Versiegelung) und keine Eingriffe in den Boden vorge-
nommen werden, wird die UBB keine weiteren Untersuchungen fordern.   
 
Nur bei einer Nutzungsänderung oder Neubebauung, die mit Eingriffen in den Untergrund verbunden 
sind, werden je nach Nutzung ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. In jedem Fall ist aber die 
Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG zugelassenen Sachverständigen erforderlich. 
 
Demzufolge wären auch je nach geplanter Nutzung entsprechende Festsetzungen im B-Plan festzu-
legen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im nordöstlichen Bereich des B-Plans klärschlammbelastete Flä-
chen liegen, die vor einer Umnutzung saniert werden müssen. Auch diese Flächen sind im B-Plan zu 
kennzeichnen. 
 
Die Altlastenverdachtsfläche 9.61-326 (Schwerter Str. 57) ist saniert. 
 
Nach der Überarbeitung des Altlastenverdachtsflächenkataster sind in dem Bereich zusätzlich zu den 
o.g. Altlasten/Altlastenverdachtsflächen drei zusätzliche Altstandorte und zwei weitere Altablagerung 
kartiert (Anlage beigefügter Plan „21_02_15 Auszug Altlastenkataster“). Da die Altstandorte noch als 
Betriebsorte geführt werden, sind aus Sicht der UBB für das Verfahren die beiden Altlablagerungen 
zu untersuchen. 
 
 

Aspekte der Unteren Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund, Hagen können zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. 
 
 
gez. Wittkowski 
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Oberbürgermeister
Stadt Hagen
Faci:bereich Stadtentwicklung, -planung
unC Bauordnung
Rathausstr. 1't

58095 Hagen
ag.a?.2a21

Anderungsverfahren Bebauungsplan Nr. 3/63 * !. Nachtragssatzung
Gelände zwischen Schwerter-, Turm- und Kleine Straße
1. Anderung i.V.m. § 13 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend tragen wir unsere Anregungen und Bedenken zum o. g Anderungsverfahren mit dei-
Bitte um Berücksichtigung vor'.

lm Bereich Schwerter-, Kleine-, Lütkenheider und Turrnstraße stehen 24 Wohnhäuser mit 81 WE
13 Gewerbebetrieben mit Büros gegenüber. Dies entspricht nicht mehr einem Gewerbegebiet nach
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 3/63 - §chwer-ter-, Kleine- und Lutkenheider Str-aße -
und der dazu gültigen Baul.{VO 1962, sondern einem Mischgebiet, da das Wohnen übenviegt,
insbesondere mit Wohnhäusern. die zu keiner gewerblichen Nutzung gehören.

Nach der BaUNVO 1962, die dem Bebauungsolan zugrunde liegt, ist zulässig in:

§ I Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete dienen vonruiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrreben.

(2)Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, L-agerp!ätze und öffentliche Betriebe, soweit
diese Anlagen für die
Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur Folge haben können,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zuqelassen werden
1 Wohnunqen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter,
2. Anlagen für kirchliche, kuiturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Die Gewerbegebiete einer Gemeinde oder Teile eines Gewer"begebietes können in'l
Bebauungsplan nach der Art der Betriebe und Anlagen gegliedert werden.
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§ 6 Mischgebiete

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) 7ulässig sind
1. Wohnqebäude,
2. Geschäfts- und Büroqebinusb,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherberg ungsgewerbes,
4. sonstiqe nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Veruvaltungen sowie für kirchliche. kulturelle, soziale. gesundheitliche und
sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können Ställe für Kleintierhaltung als Tubehor zu Kleinsiedlungen und
la ndw! rtschaftl ichen Nebenerwerbsstel len zu gelassen werden.

Speziell das Flurstück 148, um das es hier geht, ist überwiegend umgeben von Grundstücken, auf
denen eine reine Wohnnutzung besteht. Lediglich Cie Grundstücke Lütkenheider Str'. 2 - 4, 10 und
'12 sinC gewerblich und teilweise zu Wohnzwecken genutzt. Das Grundstück Lütkenheider Str. 2 -
4 wird vom THW genutzt, auf dem auch ein Wohnhaus mit 6 Wtr besteht (Kleine Str. 22). Die
GrunCstücke Lütkenheider Str. 10 und 12 werden von Gewerbebetrieben genutzt, die auch noch in
einem Mischgebiet zulässig wären. Auf dern Grundstuck Llrtkenheider Str. 10 ist ein Wohnhaus für
den Betriebsinhaber vorhanden.

Die Bebauung an der Schwerter Straße von der Hausnummer 67 bis zur Hausnummer 81 ist bis
auf ein ehemaliges Schulungs- und Bürogebäude der Deutschen Post ausschließlich durch
Wohnen geprägt.

Eine Umwandlung des Bereichs zwischen Kleine Straße und Lütkenheider Str. sowie der
Wegeverbindung von der Schwerter Straße zur Lütkenheider Straße (Flurstücke 7'!, 72.73,64 und
tlur. 205, Druckrohleitung Trinkwasser) von GE nach Ml ist daher geboten, um eine nach § B
BauNVO 1962 noch zulässige Nutzung zu unterbinden, in einem Bereich, der überuiriegend zum
Wohnen genutzt wird. Ein Ml-Gebiet würde das Wohnen nicht wesentlich stören, wohingegen eine
gewerbliche Nutzung nach tatsächlicher Umgebungsnutzung eigentlich nicht mehr zulässig ist. da
die gewerbliche Nutzung nach § 8 BauNVO 1962 zu nah an die Wohnbebauung rücken würde und
damit unmöglich gemacht würde.

h4it freundlichen Grüßen

       
                     

aZ



Gegenüberstellung Wohnen und Gewerbe im Bereich Schwerter-, Lütkenheider, Kleine- und Turmstraße

Straße Hausnr. Wohnhaus Anzahl WE Gewerbe Büro Flurstück

Schwerter Str. 57 1 1 572

67 1 1 227

67a 1 6 228/233

67b 1 6 228/233

69 1 1 232

71 1 2 370

71a 1 1 244

73 1 1 333

73a 1 1 332

77 1 1 1 173

81 1 3 74/152

87 1 2 235

87a 1 1 334/335/277/67

91 1 3 66

97 1 1 1 156/159

Lütkenheider Str. 2 1 1 261

4 1 1 260/186/187

6 1 1 148

10 1 1 1 1 165/167/168

11 1 1 146

12 1 1 166

14 2 1 1 169

15 1 1 273

17 1 1 272

18 1 9 162/133

20 1 9 157/158

Kleine Str. 12 1 1 ? ? 279/280

14 1 6 182

14a 1 1 88

18 1 2 186

20 1 6 187

20a 1 6 187

22 1 6 261

32 1 1 274

Turmstr. 55 1 1 505

57 1 1 269

24 81 13 13

Es stehen 24 Wohnhäuser und 81 WE 13 Gewerbebetrieben mit Büros gegenüber. 
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HAGEN
Stadt der FernU niversität
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und
Bauordnung

Rathaus l, Rathausstraße 11,58095 Hagen

Auskunft erteilt

Frau Brinkmann, Zimmer D.108

Tel. (02331) 207 3973
Fax (02331) 207 2461

E-Mail franziska. brinkmann@stadt-hagen.de

Datum und Zeichen lhres Schreibens Mein Zeichen, Datum

28.08.2018 61143, A110.2018

lhr Schreiben vom 28.08.18 mit Eingang vom 29.08.2018
Lütkenheider Straße, 59099 Hagen

Sehr geehrter Herr                 

wie lhnen bereits von der Fachabteilung mitgeteilt wurde, wurde für den Bebauungsplan
Nr. 3/63 l. Nachtragssatzung ein Anderungsverfahren Ende 2017 eingeleitet.

ln lhrem Schreiben vom 28.08.2018 machen Sie auf den bestehenden Erbbauvertrag
zwischen lhnen und der Stadt Hagen sowie auf die Wohneinheiten an der Lütkenheider
Straße aufmerksam, die sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes be-
finden. Die von lhnen genannten Aspekte werden im weiteren Verfahren Berücksichtigung
finden. Für lhre Anregungen möchte ich mich recht herzlich bedanken.

Selbstverständlich werden Sie als Betroffener über den Stand des Verfahrens informiert
und im weiteren Verfahren beteiligt.

Sollten Sie noch weitere Rückfragen haben können Sie sich gerne an die zuständige
Sachbearbeiterin, Frau Brinkmann, wenden.

Mit freundlichen Grüßen
ln Vertretuno:

,1-
/.!
I

JJ'

/,/i\h,ifCIY[]
Thomds Grothe
Tech"r4 ischer Beigeord neter
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Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes
zwischen der Schwerter-,  Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung

frühzeitige Beteiligung



1

Brinkmann, Franziska

Von:                                              
Gesendet: Mittwoch, 10. Februar 2021 11:00
An: Brinkmann, Franziska
Betreff: Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und 

Kleine Straße - 1. Änderung

Sehr geehrte Frau Brinkmann, 

ich nehme Bezug auf das soeben geführte Telefonat mit Ihnen und füge nachfolgend meine Stellungnahme bzw. 
Empfehlung zu o.a. Bebauungsplan an: 

1. Die Mischgebietsfläche Flurstück 205 bis zum nächsten Grenzpunkt zu erweitern 
2. Reduzierung der Anpflanzfläche auf das Niveau der Nachbargrundstücke 

Eine entsprechende Änderung würde mir eine bessere Ausnutzung des Grundstücks gewährleisten. Eine spätere 
mögliche Bebauung sei es im Wohn- als auch im Gewerbebereich würde eine zusätzliche Abschirmung zum 
Wohngebiet der gegenüberliegenden Bebauung in der Turmstraße dienen. 

Für Rückfragen auch zu den auf meinem Grundstück ansässigen Gewerbebetrieben können Sie mich gerne 
ansprechen. Es handelt sich um die Firmen: 

                               
                 

Mit freundlichen Grüßen 
                     

                                      
                        
58099 Hagen/Germany 

                      
                       
                                       

                            
                                                    
                                      

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist 
nicht gestattet. 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 





















1

Brinkmann, Franziska

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Montag, 1. Februar 2021 14:17
An: Brinkmann, Franziska
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 149114, I. Nachtragssatzung zum 

Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und 
Kleine Straße - 1. Änderung; Signaturprüfung fehlerhaft

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
http://BLOCKED/www.amprion.net  
http://BLOCKED/https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann, Peter Rüth 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB 
15940 



 

 

 

 
 
Az.: 465rö21.eml Olpe, 02.02.2021  
 
 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Ihr Schreiben vom 29.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanke ich mich. 
 
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 
Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei Erdarbeiten 
jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden können. 
Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur 
Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden sollte: 
 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 
Bauordnung 
Postfach 4249 
 
58042 Hagen 
 
 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 

 
Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 



 

 

 

(Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungs-
stätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          M. Röring B.A. 
 

 



 

 

 

 
 
Az.: 507rö21.eml Olpe, 04.02.2021  
 
 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Ihr Schreiben vom 29.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Paläontologische Denkmalpflege gibt ergänzend zu der Stellungnahme der Archäologischen  
Denkmalpflege (unser Schreiben vom 02.02.2021, Az. 465rö21.eml) folgende Hinweise: 
 
Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen seitens der paläontologischen Bodendenkmalpflege 
keine Bedenken. Aus unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine paläontologischen 
Bodendenkmäler bekannt. Allerdings liegen in direkter und näherer Nachbarschaft oder in 
vergleichbaren Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf eine besondere 
Fossilführung oder paläontologische Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/ 
Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden muss daher damit gerechnet 
werden, dass auch im Planungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in 
Form von Fossilien (versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän 
(Prätegelen bis Tegelen/Cromer) angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die 
exakte Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu 
machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu 
melden (§15 DSchG NRW).  
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn der 
geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (Ansprechpartner 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 
Bauordnung 
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Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
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Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
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Telefon: 02761 9375-0 
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Herr Dr. Pott, 0251 591 05; christian.pott@lwl.org)., frühzeitig zu informieren, damit 
baubegleitende Maßnahmen abgesprochen werden können. 
 

 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          M. Röring B.A. 
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An 
 

61/4D 
Stellungnahme zur Anfrage 

 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
 
Anfrage vom: 29.01.2021 
 
Aus bau- und bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen grundsätzlich keine 
Bedenken gegenüber der 1. Nachtragssatzung zum o.g. Bebauungsplan. 
 
Ich verweise auf die Stellungnahmen der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe vom 02.02.2021 und 04.02.2021. 
 
Die darin aufgeführten Hinweise zum Verhalten beim Auffinden von 
Bodendenkmälern und der paläontologischen Bodendenkmalpflege, sind in die 
Begründung der 1. Nachtragssatzung zu o.g. Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
 

 
I.A. 
 
 
Gez. Kötter  
 

61/0A 

 

04.02.2021 

 Ihre Ansprechpartnerin:  
Mirjam Kötter 
Tel.: 207-3026 
Fax: 207-2461 
E-Mail: mirjam.koetter@stadt-hagen.de 

Aktenzeichen   :  

6/63/PA/0006/21 
                                                                                                              

Baugrundstück: 

Schwerter Straße       

Gemarkung:        Flur:      Flurstück(e): 

 
 
Bauvorhaben: 

Anfrage I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
 
Antragsteller: 

Franziska Brinkmann  61/4D   
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Brinkmann, Franziska

Von: Treude, Anke <Anke.Treude@enervie-vernetzt.de>
Gesendet: Donnerstag, 11. Februar 2021 11:57
An: Brinkmann, Franziska
Betreff: AW: Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 

zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB bis zum 12.02.2021

Sehr geehrte Frau Brinkmann, 
 
gegen das o. g. Planverfahren bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 
Angrenzend an das ausgewiesene Gebiet bzw. darin unterhalten wir zahlreiche Einrichtungen für die Versorgung mit 
Gas, Wasser, Strom und BFK. 
 
Die Versorgung für die Erschließung wird durch den Anschluss an die im Umfeld bestehenden Gas-, Wasser- und 
Stromversorgungnetze "Schwerter-, Turm- und Lütkenheider Straße" sichergestellt. 
 
Neue Baumstandorte in der Nähe unserer Versorgungsleitungen sind mit uns abzustimmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anke Treude 
________________________________________________________  
 
ENERVIE Vernetzt GmbH 
Technischer Service 
Netz- und Anlagenplanung 
 
Lennestr. 2 
58507 Lüdenscheid 
 
Tel. +49 (2351) 5675-22267 
Fax +49 (2351) 5675-12267 
mailto:Anke.Treude@enervie-vernetzt.de 
http://BLOCKED/www.enervie-vernetzt.de 
 
Geschäftsführer: Wolfgang Hinz, Volker Neumann 
 
Sitz: Hagen 
Amtsgericht Hagen: HRB 265 
USt.-Id.-Nr.: DE811245756 
 
 
ENERVIE Vernetzt: Zuverlässig in Sachen Infrastruktur Die ENERVIE Vernetzt GmbH baut und betreibt in der Region 
Südwestfalen Netze und Anlagen für die Verteilung von Strom, Gas und Wasser. Als große Netzgesellschaft ist sie 
kompetenter Infrastrukturdienstleister in der Versorgung von rund 400.000 Kunden und öffnet das Strom- und 
Gasnetz allen Netzkunden und Lieferanten diskriminierungsfrei. 
 
Folgen Sie unserer Unternehmensgruppe auch auf Twitter 
 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 
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-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Franziska.Brinkmann@stadt-hagen.de [mailto:Franziska.Brinkmann@stadt-hagen.de] 
Gesendet: Freitag, 29. Januar 2021 13:53 
An: info@hagenagentur.de; axel.rolle@telekom.de; ralf.schroeer@telekom.de; info@kh-hagen.de; sihk-
standortpolitik@hagen.ihk.de; Oeffentliche-Planungen@enervie-gruppe.de; Planauskunft; Ruhrgebiet@wald-und-
holz.nrw.de; info@rvr.ruhr.de; Info@lb-naturschutz-nrw.de; melanie.roering@lwl.org; christian.pott@lwl.org; 
monika.riedel@lwl.org; leitungsauskunft@amprion.net; info@hwk-do.de; V_Fuest.Hagen@polizei.nrw.de; 
wbh@wbh-hagen.de; Fachleitung_WBH01@wbh-hagen.de; hdo@ruhrverband.de; w.sasse@heb-hagen.de; 
d.liedtke@heb-hagen.de 
Cc: msc@ruhrverband.de 
Betreff: WG: Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB bis zum 12.02.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Stadt Hagen hat die Einleitung des o. g. Verfahrens beschlossen. 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. Für das o. g. Verfahren geschieht 
dies mit diesem Schreiben auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Ich bitte Sie, unter der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein 
Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen: 
http://BLOCKED/www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903. 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 12.02.2021.  
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung an.  
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
. Übersichtsplan-Geltungsbereich Bebauungsplan 
. Städtebauliches Konzept 
. Vorlage Einleitung-Bebauungsplan  
. Vorlage Umstellung-Bebauungsplan 
. Kurzbegründung-Bebauungsplan 
. Rechtsverbindlicher Bebauungsplan  
 
Hinweis: Diese Beteiligung wird ausschließlich per E-Mail verschickt. Ein Versand in Briefform erfolgt nicht. Sollten 
Sie nicht der richtige Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation sein, bitte ich um entsprechende 
Mitteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franziska Brinkmann  
 
Hagen - Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, 
-planung und Bauordnung 
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61/4D 
Rathaus I, Zimmer D.108 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
 
Tel.: 0049 (0)2331 207-3973 
Telefax: 0049 (0)2331 207-2461 
mailto: franziska.brinkmann@stadt-hagen.de    
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://BLOCKED/http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum. 
http://BLOCKED/http://www.hagen.de 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
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Brinkmann, Franziska

Von: Bohle, Anja
Gesendet: Freitag, 12. Februar 2021 08:37
An: Brinkmann, Franziska
Betreff: WG: Betreff: I. Nachtragssatzung 3/63 des Geländes zwischen der 

Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung -  TÖB gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB bis zum 12.02.2021

Guten Morgen Franziska, 
 
zu der o.g. TÖB-Beteiligung sind im Rahmen der Zuständigkeiten des FB 62 keine Anmerkungen mitzuteilen. 
 
Viele sonnige Grüße aus dem Homeoffice sendet Anja 
 
Tel:  0 23 31 207 2658 
Fax: 0 23 31 207 2462 
mailto: anja.bohle@stadt-hagen.de 
 
Hagen - Stadt der Fernuniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster 
 
Umlegungsausschuss der STADT HAGEN 
-Geschäftsstelle- 
 62/02A 
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
 
http://www.hagen.de 
 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender in Verbindung zu 
setzen. 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Brinkmann, Franziska 
Gesendet: Freitag, 29. Januar 2021 13:23 
An: FP_bauordnung; Hanemann, Ina; FP_geoinfokataster; Wittkowski, Hans-Joachim; Löhrke, Carsten; Reichl, Birgit; 
Hellenkamp, Eike; Bornfelder, Manuel; Wiener, Stefanie 
Betreff: Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und 
Kleine Straße - 1. Änderung - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB bis zum 12.02.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Stadt Hagen hat die Einleitung des o. g. Verfahrens beschlossen. 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. Für das o. g. Verfahren geschieht 
dies mit diesem Schreiben auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
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Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Ich bitte Sie, unter der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein 
Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen: 
www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903. 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 12.02.2021.  
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung an.  
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
• Übersichtsplan-Geltungsbereich Bebauungsplan 
• Städtebauliches Konzept 
• Vorlage Einleitung-Bebauungsplan  
• Vorlage Umstellung-Bebauungsplan 
• Kurzbegründung-Bebauungsplan 
• Rechtsverbindlicher Bebauungsplan  
 
Hinweis: Diese Beteiligung wird ausschließlich per E-Mail verschickt. Ein Versand in Briefform erfolgt nicht. Sollten 
Sie nicht der richtige Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation sein, bitte ich um entsprechende 
Mitteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franziska Brinkmann  
 
Hagen - Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, 
-planung und Bauordnung 
61/4D 
Rathaus I, Zimmer D.108 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
 
Tel.: 0049 (0)2331 207-3973 
Telefax: 0049 (0)2331 207-2461 
mailto: franziska.brinkmann@stadt-hagen.de    
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum. 
http://www.hagen.de 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
 
 



 

 

 

 
Vorab per E-Mail 
 
1. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße, 1. Änderung, hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 (inkl. Scopingabfrage) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Brinkmann,  
 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Bauleitplanung. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand können wir die Planung aus denkmalfachlicher Sicht nicht 
abschließend beurteilen.  
 
Wir bitten daher um Klärung darüber, ob das Gebäude Kleine Straße 32 mit umliegendem Garten, 
welches im Kulturgutverzeichnis der Stadt Hagen unter der Nr. 214 erfasst wurde, bereits auf seinen 
Denkmalwert hin geprüft worden ist. Falls der Denkmalwert des Objektes bereits festgestellt 
worden ist, bitten wir um Zusendung des Eintragungsbescheids.   
 
Aus den Planunterlagen zum Bauleitverfahren, hier „Städtebauliches Konzept“, geht hervor, dass das 
Gewerbegebiet im nordwestlichen Abschnitt des Geltungsbereiches – zwischen Turm- und 
Lütkenheider Straße – erweitert werden soll. In diesem Zusammenhang bitten wir um Prüfung und 
Nachricht, inwieweit davon der Garten des Grundstücks Kleine Straße 32 mit potenziellem 
Denkmalwert tangiert wird. 
 
Anhand von historischen Luftbildaufnahmen wird deutlich, dass das Grundstück Kleine Straße 32 
noch bis in die 1920er Jahre eine Einzellage aufwies (vgl. Abb. 1). Eine Luftbildaufnahme aus den 
1960er Jahren zeigt bereits die Situation mit einem Gewerbegebiet im Umkreis des in Frage 
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LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen 
  
 

Fürstenbergstr. 15, 48147 Münster 
Telefon: 0251 591-4036 · Internet: www.lwl-dlbw.de 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig B 2, 
Linien 1,5,6,15,16 bis Eisenbahnstraße  
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stehenden Grundstücks. Die Wegeverbindung Lütkenheider Straße gibt seither die südliche 
Begrenzung der zum Objekt gehörigen Gartenfläche vor (vgl. Abb. 2).  
 

 

Abb. 1: Hagen-Boele, markiert Kleine Straße 32 (Karte: RVR, digitale 
Luftbilder, 1926) 

Abb. 2: Hagen-Boele, markiert Kleine Straße 32 (Karte: RVR, digitale 
Luftbilder, 1969) 
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Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass diese historisch überlieferte 
städtebauliche Situation, die bis heute abzulesen ist, eine mögliche Abgrenzung für den 
Denkmalwert des Grundstücks vorgeben kann. 
 
Sofern dies noch nicht erfolgt ist, bitten wir um kurzfristige Prüfung des Objektes Kleine Straße 32 
mit umliegendem Garten nach § 2 DschG NRW.  
 
Ferner bitten wir um Klärung, ob es sich bei dem Gebäude Turmstraße 57, welches in der Karte 
„Städtebauliches Konzept“ mit einem „D“ gekennzeichnet ist, tatsächlich um ein eingetragenes 
Denkmal der Stadt Hagen handelt. 
 
Nach Klärung dieser offenen Fragen, sind wir gerne zu einer abschließenden Stellungnahme bereit. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Dr. Nina Overhageböck 
 
 
1. Durchschrift 
Stadt Hagen 
Fachbereich Denkmalschutz und Stadtbildpflege - Stadtarchäologie und Inventarisation 
Frau Mirjam Kötter M.A. 
Rathausstraße 11 
58095 Hagen 
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Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

29.01.2021   - 61 / 4D - WBH/017 12.02.2021 
 
TÖB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
 
 
Sehr geehrte Frau Brinkmann, 
 
 
aus entwässerungstechnischer Sicht ist folgendes zu berücksichtigen: 
 
Die Entwässerung des Satzungsgebiets erfolgt unverändert im Mischsystem, auch die beab-
sichtigten Anpassungen werden darauf grundsätzlich keinen Einfluss nehmen. 
 
Teilweise liegt das öffentliche Abwassernetz im Satzungsgebiet nicht in öffentlichen Flächen 
(siehe beigefügte Planunterlage, Kanal nicht grün sondern orange hinterlegt). Der WBH prüft 
gerade ob dort die Leitungsrechte für die öffentliche Abwasseranlage bereits gesichert wur-
den oder dies noch nachgeholt werden muss. 
 
Die geplanten Erweiterungsflächen für Gewerbe, 
 
 innerhalb des Bogens der Turmstraße [siehe unten 1)] 
 
 und östlich der Turmstraße [siehe unten 2)] 
 
können ohne zusätzliche Maßnahmen im Freigefälle an den öffentlichen Mischwasserkanal 
in der Lütkenheider Straße anschließen. 
 
 



Die beiden Anschlusspunkte an die öffentliche Mischwasserkanalisation sind: 
 

1) Die Grundstücke (Gemarkung: Boele, Flur:  20, Flurstücke: 542, 555, 560 und 543) 
können ohne zu hydraulischen Problemen zu führen an den öffentlichen Mischwas-
serkanal zwischen Schacht 201 964 400 und Schacht … 401 in der Einmündung Lüt-
kenheider Straße / Turmstraße (siehe Anlage, rote Markierung) angeschlossen wer-
den. 

 
2) Die Grundstücke (Gemarkung: Boele, Flur: 20, Flurstücke:553, 558 und 545) sind hyd-

raulisch an dem öffentlichen Mischwasserkanal zwischen Schacht 202 963 605 und 
Schacht … 604 in der Lütkenheider Straße (siehe Anlage, gelbe Markierung) berück-
sichtigt. 

 
Sollten die o.g. Flächen geteilt werden, muss die Erschließungsstraße so gelegt werden, 
dass eine entwässerungstechnische öffentliche Erschließung im Freigefälle möglich ist. Soll-
te keine öffentliche Erschließungsstraße geplant werden und die Grundstücke dennoch ge-
teilt werden, sind gemeinsame private Anschlusskanäle nicht zulässig. Entsprechende nicht 
überbaubare Belastungsflächen zu Gunsten der betroffenen Grundstückseigentümer sind in 
diesem Falle vorzusehen. Die Grundstücke wären damit nicht mehr voll nutzbar. 
 
Für die gem. rechtsverbindlichem B-Plan festgesetzte Gewerbefläche im Bereich Kleine 
Straße / Lütkenheider Straße und die geplanten Erweiterungsflächen ist gem. § 44 (1) LWG 
NRW (zu § 55 (2) WGH) durch ein hydrogeologisches Gutachten zu prüfen, ob eine ortsnahe 
Versickerung möglich ist. Gem. § 44 (1) LWG NRW, in der derzeit gültigen Fassung, ist „Nie-
derschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befes-
tigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, nach Maßgabe des § 55 (2) 
WHG zu beseitigen.“ 
 
Bei Neubauten, deren abflusswirksame Fläche größer als 800 m² ist, ist von den Eigentü-
mern und Eigentümerinnen der Grundstücke ein Überflutungsnachweis gem. DIN 1986-
100:2016-12 zu führen. Abwasseranlagen sind so zu betreiben und zu unterhalten, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Das führt dazu, dass dieser 
Nachweis auch bei maßgeblichen Veränderungen von bereits bebauten Grundstücken (DIN 
1986-100:2016-12), mit einer abflusswirksamen Fläche größer 800 m², zu führen ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Peter Esser 
 
 
 
Anlage: Planunterlage vom 12.02.2021 





 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 

Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

hier: Stellungnahme von 69 
 
 
Die Umstellung des Verfahrens auf das Normalverfahren wird von 69 allgemein 
begrüßt.  
 
Im Nord-Osten des Plangebietes liegen Kleingärten. Dieser Bereich ist z. Zt. 
Bestandteil des B-Plans Nr. 2/96 (481) Ortsumgehung Boele und in diesem als 
Grünfläche festgesetzt. Westlich angrenzend liegt eine mit Gehölzen bestandene 
Fläche. Diese ist ebenfalls laut aktuell gültigem B-Plan Nr. 3/63 als Grünfläche 
festgesetzt. 
 
Laut Städtebaulichem Konzept, Stand 11.01.2021, ist die Ausweisung beider Flächen 
als Gewerbeflächen geplant um als potentielle Erweiterungsfläche zu dienen.  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist der Erhalt der Grünflächen anzustreben. Daher 
empfiehlt die Untere Naturschutzbehörde (uNB) die Ausweisung gem. § 9 (1) Nr. 20 
BauGB als Fläche zum Schutz, zu Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft. 
 
Im aktuell gültigen B-Plan ist das innerhalb des Plangebietes gelegene 
Straßenbegleitgrün als Grünfläche festgesetzt. In dem aktuellen städtebaulichen 
Konzept finden sich diese Festsetzungen teilweise nicht mehr. Die uNB empfiehlt die 
Aufnahme dieser Festsetzung bzw. Festsetzungen zum Erhalt vorhandenen 
Straßenbegleitgrüns. Sollte die o. g. Bereiche dennoch als Gewerbeflächen 
ausgewiesen werden oder von sonstigen, im bestehenden B-Plan festgesetzten, 
Grünfestsetzungen abgewichen werden so sind im Rahmen des Umweltberichts 
folgende Unterlagen zu erstellen: 
 

Umweltamt 

  

 

Rathaus I, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Auskunf t erteilt 

Herr Wittkowski, Zimmer C.1010 
Tel. 02331 207 3763 
Fax. 02331 207 2469 
E-Mail: hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Stadt Hagen · Postf ach 4249 · 58042 Hagen 
 

An 
- 61/4D - 
 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

 69/30, 16.02.2021 



1. Artenschutzprüfung gem. VV-Artenschutz und den Handlungsempfehlungen 
„Artenschutz in der Bauleitplanung und bei baurechtlicher Zulassung von 
Vorhaben“.  

2. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) der die gesetzlichen Anforderungen 
des § 17 BNatSchG erfüllt. 

 
Sind aufgrund der Änderung des B-Plans Abrissarbeiten zu erwarten, sind diese 
Bereiche ebenfalls im Rahmen der Artenschutzprüfung zu betrachten. 
 
Für den Hauptteil der betreffenden Fläche des Bebauungsplanes des schon 
vorhandenen Gewerbegebietes betrifft das Verfahren die Absicherung der 
Gewerbenutzung anstelle einer Ansiedlung des Einzelhandels.  
 
Aus Klimasicht gibt es einmal keinen großen Unterschied, da es sich hierbei um 
versiegelte Flächen handelt und Emissionen verursacht werden. Eine Änderung 
besteht lediglich darin, dass das Gewerbegebiet auf der Grünfläche mit zurzeit 
kleingärtnerischer Nutzung im Nordwesten des Gebietes erweitert werden soll. Diese 
Fläche ist laut Klimaanpassungskarte zur Grünvernetzung ausgewiesen. 
Grundsätzlich ist dort weiterhin die Existenz einer Grünfläche zu bevorzugen. Zwar 
gibt es dort keinen erhöhten Kaltluftabfluss und die Fläche ist auch nicht sehr groß und 
ohnehin schon von der angrenzenden Straße quasi "eingekesselt". Ein verbindender 
Grünstreifen zwischen dem nordwestlich gelegenen Friedhof und der südöstliche 
angrenzenden Parkfläche Lütkenheider Straße zum Kreisel Schwerter Straße/Boeler 
Ring ist in jedem Fall einzuplanen. Hierbei ist zusätzlich auf die Ausführungen der 
Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) in den folgenden Abschnitten hinzuweisen. 
 
Dieser vorhandene Grünbereich der zwei westlichen Flurstücke 555 und 542 liegt in 
der Erbbaurechtsnutzung der Stadt Hagen und bietet somit für die 
Grundstücksnutzung die Gelegenheit der Vorgaben für die Solarenergienutzung auf 
den neu geplanten Gewerbebauten. Des Weiteren kann hier eine Begrünung der 
Neubauten vorgegeben werden.  
 
Zum o.g. B-Planverfahren wurde seitens der Unteren Bodenschutzbehörde 

(UBB) bereits im August 2020 eine Stellungnahme abgegeben, die sich weder in 
den Festsetzungen des B-Plans noch in der Begründung wiederfindet. 
 
Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt 
Hagen unter der Nummer 9.61-781 registriert ist.  
 
Aus dem Jahr 2011 gibt es eine orientierende Untersuchung von M&P. Das 
Grundstück ist vermutlich vollständig angefüllt worden. Es wurden Auffüllungen in 
einer Mächtigkeit von maximal 1,6 m mit verschiedenen anthropogenen 
Beimengungen festgestellt.  
 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und der Reparaturhalle wurden organoleptische 
Auffälligkeiten mit Bodenbelastungen von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die 
Verunreinigungen wurden vertikal (bis max. 1,3 m tief) abgegrenzt, nicht aber 
horizontal.  
 
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei der derzeitigen gewerblichen 
Nutzung und der vollständigen Flächenversiegelung keine akute Gefährdung für 
die verschiedenen Wirkungspfade vorliegt. Eine Notwendigkeit zur Sanierung besteht 



daher z.Zt. nicht. Sollte die Flächenversiegelung jedoch entfernt werden, muss die 
Frage einer ggf. notwendigen Sanierung der zwei Belastungsbereiche neu bewertet 
werden.  
 
Die Untersuchungen zeigen auf, dass es durch den jahrelangen Umgang mit 
umweltgefährdenden Stoffen auf dem Grundstück teilweise zu schädlichen 
Bodenveränderungen gekommen ist. Demzufolge ist das Grundstück im B-Plan zu 
kennzeichnen. Sollte das Grundstück in der derzeitigen Form weiter genutzt werden 
(Gewerbe, Versiegelung) und keine Eingriffe in den Boden vorgenommen werden, 
wird die UBB keine weiteren Untersuchungen fordern.   
 
Nur bei einer Nutzungsänderung oder Neubebauung, die mit Eingriffen in den 
Untergrund verbunden sind, werden je nach Nutzung ggf. weitere Untersuchungen 
erforderlich. In jedem Fall ist aber die Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG 
zugelassenen Sachverständigen erforderlich. Demzufolge wären auch je nach 
geplanter Nutzung entsprechende Festsetzungen im B-Plan festzulegen. 
 
Wichtiger Hinweis: Im Nordöstlichen Bereich des B-Plans liegen 

klärschlammbelastete Flächen, die vor einer Umnutzung saniert werden 
müssen. Auch diese Flächen sind im B-Plan zu kennzeichnen. 
 
Die Altlastenverdachtsfläche 9.61-326 (Schwerter Str. 57) ist saniert. Derzeit wird das 
Altlastenverdachtsflächenkataster überarbeitet. Nach Stand der derzeitigen 
Überarbeitung wurden zusätzlich zu den o.g. Altlasten/Altlastenverdachtsflächen drei 
zusätzliche Altstandorte und eine weitere Altablagerung kartiert (s. u. beigefügter 
Plan), die aus Sicht der UBB für das Verfahren zu untersuchen sind. 
 

 
 
Abb.: Altlastenverdachtsflächenkataster mit drei zusätzlichen Altstandorten und einer 
weiteren Altablagerung (Quelle: UBB) 
 
gez. Wittkowski    in Absprache mit 69 



1

Brinkmann, Franziska

Von: Reineke, Maximilian
Gesendet: Montag, 1. März 2021 09:20
An: Brinkmann, Franziska
Cc: Reichl, Birgit; Gripshöfer, Martina
Betreff: WG: Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes

zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB bis zum 12.02.2021

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Hallo Franziska, 
 
60/1 hat keine Anregungen und Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maximilian Reineke 
60/10 
Tel. 2967 (vormittags) 
  
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Brinkmann, Franziska 
Gesendet: Freitag, 29. Januar 2021 13:23 
An: FP_bauordnung; Hanemann, Ina; FP_geoinfokataster; Wittkowski, Hans-Joachim; Löhrke, Carsten; Reichl, Birgit; 
Hellenkamp, Eike; Bornfelder, Manuel; Wiener, Stefanie 
Betreff: Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und 
Kleine Straße - 1. Änderung - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB bis zum 12.02.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Stadt Hagen hat die Einleitung des o. g. Verfahrens beschlossen. 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. Für das o. g. Verfahren geschieht 
dies mit diesem Schreiben auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Ich bitte Sie, unter der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein 
Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen: 
www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903. 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 12.02.2021.  
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung an.  
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
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•Übersichtsplan-Geltungsbereich Bebauungsplan •Städtebauliches Konzept •Vorlage Einleitung-Bebauungsplan 
•Vorlage Umstellung-Bebauungsplan •Kurzbegründung-Bebauungsplan •Rechtsverbindlicher Bebauungsplan  
 
Hinweis: Diese Beteiligung wird ausschließlich per E-Mail verschickt. Ein Versand in Briefform erfolgt nicht. Sollten 
Sie nicht der richtige Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation sein, bitte ich um entsprechende 
Mitteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franziska Brinkmann  
 
Hagen - Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, 
-planung und Bauordnung 
61/4D 
Rathaus I, Zimmer D.108 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
 
Tel.: 0049 (0)2331 207-3973 
Telefax: 0049 (0)2331 207-2461 
mailto: franziska.brinkmann@stadt-hagen.de    
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum. 
http://www.hagen.de 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
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den Brave, Jan

Von:                      
Gesendet: Mittwoch, 24. August 2022 18:09
An: den Brave, Jan
Betreff: Öffentliche Auslegung 1.Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr.3/63 des 

Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
nach § 13 BauGB

Anlagen:              .pdf

Kategorien: Gelbe Kategorie

Absender E-Mail:                       

Sehr geehrter Herr den Brave, 

Ich bin Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgericht Hagen vom Hagen             eingetragenen Grundbesitz 
Gemarkung Boele Flur 20 

Flurstücke 269, 337,508,510 

In dem ausgelegten Bebauungsplan wird die von mir privat erworbene Fläche des Flurstücks 337 als öffentliche 
Fläche ausgewiesen. (siehe Anlage blaue Fläche) 
Dem widerspreche ich. 
Im übrigen beantrage ich bei der nächsten Anpassung des Bebauungsplans zu berücksichtigen, dass die Fläche 
zwischen Turmstraße und Lütgenheider Straße 
den baulichen Gegebenheiten (3 Wohnhäuser im Gewerbegebiet, Turmstr. 55 u. 57 sowie in der Kleine Straße) als 
Mischgebiet auszuweisen. 

Ich hoffe das mein Anliegen berücksichtigt wird. 

Für eine Rückantwort wäre ich Ihnen dankbar und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

              
              
58099 Hagen 







JdenBrave
Linien





JdenBrave
Linien



Taylor Wessing  Benrather Straße 15  40213 Düsseldorf 

Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Solicitors und Avocats à la Cour mbB, Sitz Düsseldorf, AG Essen, PR 1530 

IBAN DE54 3007 0010 0732 0351 00   BIC (Swift Code) DEUTDEDDXXX   Amsterdam Beijing Berlin Bratislava Brünn Brüssel 
Deutsche Bank AG         Budapest Cambridge Dubai Dublin Düsseldorf Eindhoven 
Steuer-Nr. 133/5949/1039  ID-Nr. DE 121196622      Frankfurt Hamburg Hongkong Kiew Klagenfurt London 

München Paris Prag Shanghai Warschau Wien 

Benrather Straße 15 
40213 Düsseldorf 
Postfach 10 53 61 
40044 Düsseldorf 

Tel. +49 211 8387-0 
Fax +49 211 8387-100 
duesseldorf@taylorwessing.com 

Verzeichnis der Partner unter: 
www.taylorwessing.com 

Per E-Mail an: Jan.denBrave@stadt-hagen.de 

Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
Rathausstraße 11 
58095 Hagen 

Rechtsanwalt Aktenzeichen Datum 

Dr. Joachim Mandl 
Stefan Reitzke 

                         
(sreitd) Dok.-Nr.: 35111561 

31. August 2022 

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB 
Hier: Stellungnahme in der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr den Brave, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, dass wir die Interessen des Herrn                                    , 

59348 Lüdinghausen, vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir anwaltlich. 

Unser Mandant ist u.A. Eigentümer der Grundstücke Schwerter Straße 97 sowie Lütkenheider 

Straße 14 und 18, die sich innerhalb des künftigen Geltungsbereiches des eingangs bezeichneten 

Bebauungsplans in Form seiner 1. Änderung befinden. Namens und in Vollmacht unseres Man-

danten möchten wir im Rahmen der bis zum 31.08.2022 laufenden öffentlichen Auslegung nach § 

3 Abs. 2 BauGB Stellung zu dem Entwurf des Bebauungsplans nehmen und im Folgenden die 

Interessen unseres Mandanten aufzeigen: 

Wir regen an, die Planung dahingehend zu ändern, dass die Flächen innerhalb des Geltungsbe-

reiches, auf denen derzeit reguläre, nicht betriebsbezogene Wohnnutzung ausgeübt wird, als 

Mischgebiet nach § 6 BauNVO ausgewiesen werden. 

Sekretariat +49 211 8387-180 
s.reitzke@taylorwessing.com 



 
Datum 31. August 2022 
 
Seite 2 
 
 
 
 

 

Die angeregte Änderung des Bebauungsplanentwurfes ist sowohl aus Gründen der Rechtsicher-

heit des künftigen Bebauungsplanes als auch im Interesse der Rechtssicherheit für Eigentümer 

und Mieter von im Plangebiet befindlichen nicht-betriebsbezogenen Wohneinheiten erforderlich. 

Hierzu im Einzelnen: 

1.  Der aktuell für die Grundstücke unseres Mandanten gültige Bebauungsplan „I. Nachtrags-

satzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen Schwerter-, Turm- und 

Kleine Straße“ aus dem Jahr 1970 setzt ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 1962 fest, 

in dem – abgesehen von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter – „reguläre“, nicht-betriebsbezogene Wohnungen bau-

planungsrechtlich unzulässig sind.  

  In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die tatsächliche Nutzung im Plangebiet jedoch 

deutlich von dieser Festsetzung entfernt. Inzwischen finden sich nach Ermittlung unseres 

Mandanten im gesamten Plangebiet insgesamt 24 Wohnhäuser mit einer Gesamtzahl von 

81 Wohneinheiten. Darunter befinden sich auf den Grundstücken, die im Eigentum unseres 

Mandanten stehen, allein 12 Wohneinheiten. Es ist davon auszugehen, dass durch die seit 

Jahrzehnten andauernde Umstrukturierung der Nutzungen im Plangebiet ein überwiegen-

der Anteil – wenn nicht sogar alle Wohneinheiten – inzwischen durch nicht-betriebsbezo-

genes Wohnen genutzt werden. Wie eine Stellungnahme Ihres Fachbereiches vom 

17.01.2014 (Az. 3/62/PB/0032/13) zeigt, sind jedenfalls die Wohnnutzungen auf den 

Grundstücken Lütkenheider Straße 14-18 nie für reguläres Wohnen genehmigt worden. 

Entsprechendes dürfte nach unserer Erfahrung bei realitätsnaher Betrachtung auch für ei-

nen Großteil der übrigen im Plangebiet vorhandenen Wohnnutzungen gelten. Die Wohn-

nutzung ist derzeit aufgrund der Ausweisung als Gewerbegebiet auch nicht genehmigungs-

fähig. Den 81 Wohneinheiten stehen derzeit lediglich jeweils 13 Büro- und Gewerbeeinhei-

ten gegenüber.  

  Auf den Umstand, dass sich im Plangebiet reguläre Wohnungen befinden, hat unser Man-

dant jedenfalls bezogen auf die Grundstücke Lütkenheider Straße 14, 18 und 20 bereits 

mit Schreiben vom 28.08.2018 hingewiesen. Ihr Fachbereich hat diesen Hinweis zur Kennt-

nis genommen, wie sich aus der Antwort vom 01.10.2018 (Az. 61/43) durch den (damali-

gen) technischen Beigeordneten, Herrn Thomas Grothe, ergibt.  
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  Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan vom 12.01.2021, der Gegenstand der 

frühzeitigen Beteiligung war, hat die Stadt Hagen diese Aspekte aufgegriffen und unter Zif-

fer 4 wörtlich ausgeführt: 

„Über die Jahre ist in dem ursprünglich festgesetzten Gewerbegebiet teil-
weise faktisch ein Mischgebiet entstanden. Mithilfe der Festsetzung als 
Mischgebiet soll die bestehende Wohnbebauung legalisiert und für ge-
sunde Wohnverhältnisse gesorgt werden. Eine Ausweitung der Wohnbe-
bauung ist jedoch zum Schutz des Gewerbestandortes in dem Gebiet 
nicht vorgesehen und gewünscht.“ 

  Der Entwurf der Planurkunde sah dementsprechend die Ausweisung von Mischgebieten in 

Teilen der Bereiche vor, in denen ein großer Teil der angesprochenen Wohneinheiten zu 

finden ist, wenn auch wesentliche von Wohnnutzung geprägte Bereiche im westlichen und 

südwestlichen Bereich des Plangebietes hiervon ausgenommen waren.  

  Anders als diese jedenfalls im Ansatz nachvollziehbare Planung sieht der aktuelle Entwurf 

des Bebauungsplans, wie er Gegenstad der aktuell laufenden öffentlichen Auslegung nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB ist, für das gesamte Plangebiet die Beibehaltung der Gewerbegebiets-

festsetzung vor. Geplant ist diesbezüglich lediglich die Umstellung der anwendbaren Fas-

sung der BauNVO auf die aktuelle Version von 2017. 

2.   Die planerische Nichtbeachtung der dargestellten Entwicklungen im laufenden Bebauungs-

planänderungsverfahren stellt die Rechtssicherheit des Bebauungsplans in Frage. Vorlie-

gend bestehen greifbare Anhaltspunkte dafür, dass die Gewerbegebietsfestsetzung insge-

samt – jedenfalls jedoch für die Teilbereiche, in denen sich bereits umfangreiche Wohnnut-

zung befindet – funktionslos und damit unwirksam ist.  

2.1  Nach in der Rechtsprechung anerkannter Auffassung tritt eine bauplanerische Festsetzung 

wegen Funktionslosigkeit außer Kraft, wenn und soweit die Verhältnisse, auf die sie sich 

bezieht, in der tatsächlichen Entwicklung einen Zustand erreicht haben, der eine Verwirkli-

chung der Festsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließt und die Erkennbarkeit dieser Tat-

sache einen Grad erreicht hat, der einem etwa dennoch in die Fortgeltung der Festsetzung 

gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt. Die Planungskonzeption, die einer Fest-

setzung zugrunde liegt, wird allerding nicht schon dann sinnlos, wenn sie nicht mehr überall 

im Plangebiet umgesetzt werden kann. Erst wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom Pla-

ninhalt so massiv und so offenkundig abweichen, dass der Bebauungsplan eine 
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städtebauliche Gestaltungsfunktion im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB unmöglich zu erfüllen 

vermag, kann von einer Funktionslosigkeit die Rede sein. Dies setzt voraus, dass die Fest-

setzung – unabhängig davon, ob sie punktuell durchsetzbar ist – bei einer Gesamtbetrach-

tung die Fähigkeit verloren hat, die städtebauliche Entwicklung noch in eine bestimmte 

Richtung zu steuern. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 29.04.1977 - IV C 39.75; Beschluss 
vom 17.02.1997 - 4 B 16.97; und vom 9.10.2003 - 4 B 85.03. 

  Ein beredtes Beispiel aus der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, in dem die Fest-

setzung eines Gewerbegebietes aufgrund eines Überhand nehmenden Anteils an regulä-

rer, nicht-betriebsbezogener Wohnnutzung für funktionslos erklärt wurde, stellt eine Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 21.05.2013 (Az. 9 K 3923/11 –, 

juris) dar. Die Entscheidung betraf ein entlang der Industriestraße in Datteln gelegenes und 

von seiner räumlichen Ausdehnung in etwa mit dem vorliegenden Gebiet vergleichbares 

Gewerbegebiet.  

  Grund für die Annahme der Funktionslosigkeit der Gewerbegebietsfestsetzung war in dem 

der Entscheidung des VG Gelsenkirchen zugrundeliegenden Fall die im Verfahren seitens 

des Gerichts festgestellte hohe Anzahl an Wohnnutzungen – darunter eine Vielzahl von 

nicht betriebsbezogenen Wohnungen. So hat das Gericht festgestellt, dass im Plangebiet 

insgesamt 41 Wohneinheiten ohne Bindung an einen Gewerbebetrieb nach § 8 Abs. 3 Nr. 

1 BauNVO vorhanden seien. Die Wohnnutzung sei daher nach Zahl und Ausmaß den ge-

werblichen Nutzungseinheiten jedenfalls gleichrangig, die Festsetzung funktionslos gewor-

den und das Gebiet als faktisches Mischgebiet zu beurteilen. 

VG Gelsenkirchen, Urteil vom 21.05.2013 – 9 K 3923/11 –, 
juris Rn. 15 ff. 

  Vor dem Hintergrund dieser in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze und vor dem 

Eindruck des geschilderten Einzelfalls sowie der eingangs bereits aufgezeigten tatsächli-

chen Verhältnisse im Plangebiet erscheint eine Funktionslosigkeit der Gewerbegebietsfest-

setzung vorliegend eher nahe- denn fernliegend.  

2.2   Diese Einschätzung hat nachvollziehbarer Weise auch die Stadt bereits im Rahmen des 

Entwurfs der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit geteilt, wie der bereits oben zitierte 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR003410960BJNE003617125/format/xsl/part/S?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BWRE007100000/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410003128/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410003128/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410010301/format/xsl/part/K?oi=xqm9sagzUc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


 
Datum 31. August 2022 
 
Seite 5 
 
 
 
 

 

Ausschnitt aus der Begründung zum Bebauungsplan sowie der damit korrespondierende 

Entwurf der Planurkunde zeigt.  

  Die aktuelle Begründung des Bebauungsplans spricht zwar im Zusammenhang mit dem 

Ausschluss von Vergnügungsstätten im Plangebiet noch davon, dass „die Standortqualität 

auch insoweit zu sichern“ sei, bezieht dies jedoch – bedauerlicherweise – nicht mehr auf 

die im Plangebiet vorhandene Wohnnutzung. Dabei wäre eine planungsrechtliche Siche-

rung der Wohnnutzung nicht nur als Beitrag zur Rechtssicherheit des Bebauungsplans not-

wendig und sinnvoll, sondern auch städtebaulich zu begrüßen.  

  So würde die Festsetzung von Mischgebietsflächen in den Randbereich des Plangebietes 

einen fließenden Übergang zur jenseits der Plangrenzen befindlichen (reinen) Wohnnut-

zung schaffen. Gleichzeitig würde durch die Mischgebietsfestsetzung verhindert, dass die 

Wohnnutzung im Plangebiet (weiter) Überhand nimmt. In Mischgebieten ist die Gleichwer-

tigkeit und Gleichgewichtigkeit von Wohnen und Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht 

wesentlich stören, vorausgesetzt. Hierüber können Ungleichgewichte auf Ebene der Ge-

nehmigungserteilung verhindert werden.   

  Selbstverständlich setzt eine Mischgebietsfestsetzung eine genaue vorherige Ermittlung 

des tatsächlichen Bau- und Nutzungsbestandes im Plangebiet voraus und sollte auf die 

Teilflächen begrenzt werden, auf denen Wohnnutzung bereits vorhanden ist. Unter diesen 

Flächen sollten jedoch im Sinne eines stringenten Vorgehens sämtliche Flächen – also 

auch die Bereiche im Westen und Südwesten sowie das Grundstück Lütkenheider Straße 

14 – die im Vorentwurf noch nicht in die Mischgebietsflächen einbezogen waren, als Misch-

gebiete ausgewiesen werden.  

3.   Durch die Aufrechterhaltung der Gewerbegebietsfestsetzung im gesamten Plangebiet wird 

jedoch nicht nur die Rechtssicherheit des Bebauungsplans in Frage gestellt. Auch für die 

Eigentümer der Flächen, auf denen sich derzeit (ungenehmigte) reguläre Wohnnutzung 

befindet, sowie für die dort lebenden Mieter bestehen erhebliche Rechtsunsicherheiten. 

Aufgrund der Unzulässigkeit von regulärem Wohnen im Wohngebiet besteht für diese Per-

sonen die ständige Gefahr von Nutzungsuntersagungen oder Rücknahme bereits erteilter 

Baugenehmigungen.  
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  Diese Rechtsunsicherheiten könnten durch die Ausweisung eines Mischgebietes, auf des-

sen Grundlage die Wohnnutzungen (nachträglich) genehmigt werden können, beseitigt 

werden.  

4.   Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen halten wir die Ausweisung von Mischgebietsflä-

chen für geboten.  

  Sofern die Stadt Hagen die (teilweise) Festsetzung von Mischgebietsflächen im Plangebiet 

dennoch ablehnt, regen wir im Sinne der Rechtssicherheit der Betroffenen im Plangebiet 

an, zumindest eine ausdrückliche Duldung der Wohnnutzung im Plangebiet – hierunter ins-

besondere auch die Wohnnutzung auf den im Eigentum unseres Mandanten stehenden 

Grundstücken – in Erwägung ziehen. 

Wir bitten höflich um Berücksichtigung dieser Anregungen im weiteren Planverfahren und Mittei-

lung des Ergebnisses der Prüfung unserer Stellungnahme.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Reitzke 
Rechtsanwalt 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB 
Ihr Schreiben vom 15.07.2022 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanken wir uns. 
 
Wie bereits in unseren Stellungnahmen vom 02.02.2021 (Az. 465rö21.eml) und 04.02.2021 
(507rö21.eml) mitgeteilt, bestehen aus Sicht der Archäologischen und Paläontologischen 
Denkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken. Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege ist 
jedoch folgender, aufgrund der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes, die am 01.06.2022 in Kraft 
getreten ist, aktualisierter Hinweis, zu beachten: 
 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die 
Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
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Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 
Bauordnung 
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Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
Planbearbeitung 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 
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Mo.-Do.   8.30 - 12.30 Uhr, 14.00 - 15.30 Uhr 
Freitag     8.30 - 12.30 Uhr 

Az.: 2595rö22.eml 
Olpe, 18.07.2022 



 

 

 

Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 
Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 
Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie 
den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt 
werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen 
Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung 
weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 
Denkmalschutzgesetz NW). 

 
Die Paläontologische Denkmalpflege bittet weiterhin um Beachtung des Folgenden: 
 
Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen seitens der paläontologischen Bodendenkmalpflege 
keine Bedenken. Aus unmittelbarer Nähe sowie im Planungsgebiet sind keine paläontologischen 
Bodendenkmäler bekannt. Allerdings liegen in direkter und näherer Nachbarschaft oder in 
vergleichbaren Schichten des Untergrundes an anderer Stelle Hinweise auf eine besondere 
Fossilführung oder paläontologische Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/ 
Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden muss daher damit gerechnet 
werden, dass auch im Planungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in 
Form von Fossilien (versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus dem unteren Pleistozän 
(Prätegelen bis Tegelen/Cromer) angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die 
exakte Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu 
machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu 
melden (§15 DSchG NRW). 
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn der 
geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster (AnsprechpartnerHerr 
Dr. Pott, 0251 5916016; christian.pott@lwl.org)., frühzeitig zu informieren, damit 
baubegleitende Maßnahmen abgesprochen werden können. 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
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Stellungnahme zur Anfrage 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB 
 
Anfrage vom: 15.07.2022 
 
Aus bau- und bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken 
gegenüber der 1. Nachtragssatzung zum o.g. Bebauungsplan. 
 
Auf die Ausführungen in der Stellungnahme vom 04.02.2021 wird verwiesen.  
 
I.A. 
 
 
 
Lüke  
 
 

61/02A 
 

18.07.2022 

 Ihr Ansprechpartner:  
Jan Lüke 
Tel.: 207-3158 
Fax: 207-2461 
E-Mail: jan.lueke@stadt-hagen.de 

Aktenzeichen   :  

6/63/PA/0024/22 
                                                                                                              

Baugrundstück: 

Schwerter Straße       

Gemarkung:        Flur:      Flurstück(e): 

 
 
Bauvorhaben: 

 I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, 
Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB 
 
Antragsteller: 

Jan den Brave     
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Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung
Jan den Brave
Rathausstraße 11
58095 Hagen

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
20220720-0146 20.07.2022 BIL 20220703200 20.07.2022

TÖB-Beteiligung I. Nachtragssatzung zum B-Plan Nr. 3/63 - 1.Änd. nach § 13 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden:

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden, Krummhörn
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung 
mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)











GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel 

Stadt Hagen
FB Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
Herr den Brave
Rathausstraße 11
58095 Hagen

per E-Mail an: jan.denbrave@stadt-hagen.de

René Czech Tel. +49 561 934-1077 GNL-Cze / 2022.02490 Kassel, 27.07.2022
Fax +49 561 934-2369

Leitungsrechte und -dokumentation Leitungsauskunft@gascade.de BIL Nr.: 20220720-0146

TÖB-Beteiligung I. Nachtragssatzung zum B-Plan Nr. 3/63 - 1.Änd. nach § 13 BauGB
- Ihr Schreiben vom 20.07.2022 -
Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.00721.22
Vorgangsnummer: 2022.02490

Sehr geehrter Herr den Brave,

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, 
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 
die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 
Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. 

Mit freundlichen Grüßen

GASCADE Gastransport GmbH
Leitungsrechte und -dokumentation

Czech

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet 
werden, können Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. 
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz.

https://www.gascade.de/datenschutz
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den Brave, Jan

Von: Rosin, Adriano <ARosin@wbh-hagen.de>
Gesendet: Montag, 1. August 2022 15:59
An: den Brave, Jan
Betreff: AW: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 

zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 
BauGB - TÖB-Beteiligung bis zum 31.08.2022

Kategorien: Blaue Kategorie

 
Absender E-Mail: ARosin@wbh-hagen.de  
 
Sehr geehrter Herr den Brave, 
 
gegen den zur Zeit ausgelegten Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine 
Straße gibt es von unserer Seite aus keine Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Adriano Rosin 
Fachleitung Entwässerungsplanung 
Stellv. Fachbereichsleitung 
 
Wirtschaftsbetrieb Hagen - WBH (AöR) 
Fachbereich Entwässerungsplanung, 
Grundstücksentwässerung und Kanaldatenbank 
 
Eilper Straße 132-136 
58091 Hagen 
 
Tel.: +49 (0)2331 3677-225 
Mobil: +49 (0)151 64084740 
E-Mail: arosin@wbh-hagen.de 
 
http://BLOCKED/www.wbh-hagen.de 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 
sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 
Mail. Eine unberechtigte Nutzung des Inhalts dieser E-Mail und der darin enthaltenen Informationen ist gesetzlich 
verboten und kann gegebenenfalls Schadensersatzpflichten auslösen. 
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den Brave, Jan

Von: Treude, Anke <Anke.Treude@enervie-vernetzt.de>
Gesendet: Mittwoch, 3. August 2022 10:41
An: den Brave, Jan
Betreff: AW: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 

zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 
BauGB - TÖB-Beteiligung bis zum 31.08.2022

Anlagen: AW: Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB bis zum 12.02.2021

Kategorien: Blaue Kategorie

 
Absender E-Mail: Anke.Treude@enervie-vernetzt.de  
 
Sehr geehrter Herr den Brave, 
 
gegen das o. g. Planverfahren bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 
Unsere Stellungnahme vom 11.02.2021 an Frau Brinkmann hat auch weiterhin Gültigkeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anke Treude 
________________________________________________________  
 
ENERVIE Vernetzt GmbH 
Technischer Service 
Netz- und Anlagenplanung 
 
Lennestr. 2 
58507 Lüdenscheid 
 
Tel. +49 (2351) 5675-22267 
Fax +49 (2351) 5675-12267 
mailto:Anke.Treude@enervie-vernetzt.de 
http://BLOCKED/www.enervie-vernetzt.de 
 
Geschäftsführer: Wolfgang Hinz, Jürgen Peiler 
 
Sitz: Hagen 
Amtsgericht Hagen: HRB 265 
USt.-Id.-Nr.: DE811245756 
 
 
ENERVIE Vernetzt: Zuverlässig in Sachen Infrastruktur Die ENERVIE Vernetzt GmbH baut und betreibt in der Region 
Südwestfalen Netze und Anlagen für die Verteilung von Strom, Gas und Wasser. Als große Netzgesellschaft ist sie 
kompetenter Infrastrukturdienstleister in der Versorgung von rund 400.000 Kunden und öffnet das Strom- und 
Gasnetz allen Netzkunden und Lieferanten diskriminierungsfrei. 
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Folgen Sie unserer Unternehmensgruppe auch auf Twitter 
 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Jan.denBrave@stadt-hagen.de [mailto:Jan.denBrave@stadt-hagen.de] 
Gesendet: Freitag, 15. Juli 2022 14:12 
An: info@hagenagentur.de; axel.rolle@telekom.de; ralf.schroeer@telekom.de; info@kh-hagen.de; sihk-
standortpolitik@hagen.ihk.de; willmers@hv-suedwestfalen.com; Oeffentliche-Planungen@enervie-gruppe.de; 
Planauskunft; d.liedtke@heb-hagen.de; w.sasse@heb-hagen.de; P.Lausen@hvg-hagen.de; mbu@ruhrverband.de; 
msc@ruhrverband.de; arosin@wbh-hagen.de; wbh@wbh-hagen.de; V_Fuest.Hagen@polizei.nrw.de; info@hwk-
do.de; Ruhrgebiet@wald-und-holz.nrw.de; Info@lb-naturschutz-nrw.de; melanie.roering@lwl.org; 
christian.pott@lwl.org; monika.riedel@lwl.org 
Betreff: I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine 
Straße – 1. Änderung nach § 13 BauGB - TÖB-Beteiligung bis zum 31.08.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 den Bebauungsplan I. Nachtragssatzung zum 
Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße – 1. Änderung nach § 13 
BauGB als Entwurf beschlossen und die Verwaltung beauftragt den Bebauungsplan öffentlich auszulegen. Aufgrund 
dieses Beschlusses liegt der Bebauungsplanentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung vom 03.05.2022 in 
der Zeit  
 
vom 18.07.2022 bis einschließlich 31.08.2022 
 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches Rathaus, Bauteil D, Flurbereich 1. 
Obergeschoss, Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 08:30 Uhr 
bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bitte ich Sie, unter 
der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. Auf Anfrage können 
auch ausgedruckte Unterlagen (Bebauungsplanentwurf, Begründung, Gutachten usw.) übermittelt werden. 
 
Sie haben die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen: 
http://BLOCKED/www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 31.08.2022.  
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf an.  
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
•Beschlussvorlage zur Auslegung 
•Bebauungsplanentwurf 
•Begründung zum Bebauungsplan vom 03.05.2022 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jan den Brave  
 
Hagen - Stadt der FernUniversität 
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Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
61/4E 
Rathaus I, Rathausstr. 11, Zimmer D.108 
58095 Hagen 
 
Tel: 0049 (0)2331 207-3783 +++ Telefax: 0049 (0)2331 207-2461 
mailto: jan.denbrave@stadt-hagen.de  
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://BLOCKED/http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum 
http://BLOCKED/http://www.hagen.de 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
 
 
 





 

 

 

STADT HAGEN 
Stadt der FernUniversität 
Briefadresse:  Postfach 4249, 58042 Hagen 
Paketadresse:  Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Vermittlung:  02331/207-5000 

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01) 
Kto.-Nr. 100 000 444 
IBAN DE 23450500010100000444  
BIC WELADE3HXXX 
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
hier: 
a) Umstellung des Verfahrens auf § 13 BauGB 
b) Anpassung des Geltungsbereiches 
c) Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 
 

 

Naturschutz 

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde (uNB) bestehen keine Bedenken gegen die 1. Änderung. 
Die uNB begrüßt die Festsetzung des nord-östlichen Bereichs und der bestehenden Grünstrukturen 
als Grünfläche, sowie des westlichen Randbereichs als Wald. 

 
Bodenschutz 
 
Bereits am 15.02.21 wurde zur Nachtragsatzung eine Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbe-
hörde (UBB) abgegeben, die in keiner Weise berücksichtigt wurde. Die Stellungnahme bleibt im vol-
lem Umfang erhalten. 
 
Zum o.g. B-Planverfahren wurde seitens der UBB bereits im August 2020 eine Stellungnahme abge-
geben, die sich weder in den Festsetzungen des B-Plans noch in der Begründung wiederfinden. 
 
Das Grundstück Lütkenheider Str. 14 im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Hagen unter der 
Nummer 9.61-781 registriert ist.  
 
Aus dem Jahr 2011 gibt es eine orientierende Untersuchung von M&P.  Das Grundstück ist vermutlich 
vollständig angefüllt worden. Es wurden Auffüllungen in einer Mächtigkeit von maximal 1,6 m mit 
verschiedenen anthropogenen Beimengungen festgestellt.  
 

Stadt Hagen · Postfach 4249 · 58042 Hagen 
 

 
 
61/4E 
 
im Hause 

Umweltamt 

Verwaltungshochhaus, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

 
Auskunft erteilt 

Herr Hans Joachim Wittkowski, Zimmer 1010 

Tel. (02331) 207 3763 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

 69/30, 25.08.2022 



 

Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und der Reparaturhalle wurden organoleptische Auffälligkeiten 
mit Bodenbelastungen von größer Z 2 gem. LAGA festgestellt. Die Verunreinigungen wurden vertikal 
(bis max. 1,3 m tief) abgegrenzt, nicht aber horizontal.  
 
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei derzeitiger gewerblichen Nutzung und der vollstän-
digen Flächenversiegelung keine akute Gefährdung für die verschiedenen Wirkungspfade vorliegt. 
Eine Notwendigkeit zur Sanierung besteht daher zurzeit nicht. Sollte die Flächenversiegelung jedoch 
entfernt werden, muss die Frage einer ggf. notwendigen Sanierung der zwei Belastungsbereiche neu 
bewertet werden.  
 
Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass durch den jahrelangen Umgang mit umweltgefährden-
den Stoffen auf dem Grundstück es teilweise zu schädlichen Bodenveränderungen gekommen ist, 
Demzufolge wäre das Grundstück im B-Plan zu kennzeichnen. Sollte das Grundstück in der derzeiti-
gen Form weiter genutzt werden (Gewerbe, Versiegelung) und keine Eingriffe in den Boden vorge-
nommen werden, wird die UBB keine weiteren Untersuchungen fordern.   
 
Nur bei einer Nutzungsänderung oder Neubebauung, die mit Eingriffen in den Untergrund verbunden 
sind, werden je nach Nutzung ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. In jedem Fall ist aber die 
Hinzuziehung eines nach § 18 BBodSchG zugelassenen Sachverständigen erforderlich. 
 
Demzufolge wären auch je nach geplanter Nutzung entsprechende Festsetzungen im B-Plan festzu-
legen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im nordöstlichen Bereich des B-Plans klärschlammbelastete Flä-
chen liegen, die vor einer Umnutzung saniert werden müssen. Auch diese Flächen sind im B-Plan zu 
kennzeichnen. 
 
Die Altlastenverdachtsfläche 9.61-326 (Schwerter Str. 57) ist saniert. 
 
Nach der Überarbeitung des Altlastenverdachtsflächenkataster sind in dem Bereich zusätzlich zu den 
o.g. Altlasten/Altlastenverdachtsflächen drei zusätzliche Altstandorte und zwei weitere Altablagerung 
kartiert (Anlage beigefügter Plan „21_02_15 Auszug Altlastenkataster“). Da die Altstandorte noch als 
Betriebsorte geführt werden, sind aus Sicht der UBB für das Verfahren die beiden Altlablagerungen 
zu untersuchen. 
 
 

Aspekte der Unteren Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund, Hagen können zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. 
 
 
gez. Wittkowski 
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